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Abbildung 9: Jahresdurchschnittliche Wachstumsrate der Erwerbstätigenzahl am Arbeitsort  

zwischen 2007 und 2017 in Prozent 
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in das Indikatorsystem mit einer spürbar höheren 
Gewichtung eingebaut werden. Nicht abgerufene und 
nicht gebundene Mittel der GRW werden überjährig 
in einem Wettbewerb für neue Ideen für die Unter-
stützung in strukturschwachen Regionen eingesetzt. 
Der erste Aufruf soll möglichst noch 2020, spätestens 
Anfang 2021 erfolgen. 

Allein im Rahmen der GRW stellen Bund und Länder 
jährlich 1,2 Milliarden Euro für Investitionen der ge -
werblichen Wirtschaft und Investitionen in die wirt-
schaftsnahe Infrastruktur strukturschwacher Regionen 
bereit. Hinzu kommen die zusätzlichen 500 Millionen 
Euro für die GRW für die Jahre 2020 und 2021 aus 
dem Konjunkturprogramm 2020. 

Das gesamtdeutsche Fördersystem sieht eine Koordi-
nierung der Programme unter einem gemeinsamen 
Dach, eine regelmäßige Berichterstattung sowie eine 
Wirkungskontrolle vor. Die Ausgestaltung des gesamt-
deutschen Fördersystems soll sicherstellen, dass die 
wirtschaftliche Entwicklung und die Lebensbedingun-
gen in strukturschwachen Regionen langfristig und 
verlässlich verbessert werden und so ein wichtiger 
Beitrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse geleistet wird. Dabei wird auch über den Aus-
gleich eines möglichen finanziellen Mehrbedarfs der 
Programme beraten. 

Strukturwandel in den Kohleregionen 

Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und 
Beschäftigung“ hatte Ende Januar 2019 ihren Ab -
schluss bericht vorgelegt und damit zu einem ge sell-
schaft lichen Konsens für einen Ausstieg aus der  
Kohleverstromung als wichtigen Teil der von der 
Bundesregierung beschlossenen Klimaschutzpolitik 
beigetragen. Auf dieser Basis hat die Bundesregierung 
in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Län-
dern ein konsistentes, strukturpolitisches Konzept für 

die Reviere24 entwickelt und dieses in das Struktur-
stärkungsgesetz Kohleregionen (StStG) überführt, das 
am 3. Juli 2020 von Bundestag und Bundesrat beschlos-
sen wurde. Das Gesetz folgt damit nicht zuletzt einem 
wichtigen Anliegen vieler Menschen in den neuen 
Bundesländern, frühzeitig mit der Unterstützung für 
den Strukturwandel zu beginnen und aktiv an den 
Veränderungsprozessen beteiligt zu werden. 

Das Strukturstärkungsgesetz stellt im Rahmen der 
sogenannten „1. Säule“ Finanzhilfen des Bundes in 
Höhe von bis zu 14 Milliarden Euro bis spätestens 
2038 für besonders bedeutsame Investitionen der 
Länder und Gemeinden zur Verfügung. Hier können 
die Länder im gesetzlichen Rahmen eigenständig 
Projekte um setzen und beispielsweise kommunale 
Gewerbezentren ausbauen. 

Darüber hinaus hat der Bund im Rahmen der soge -
nannten „2. Säule“ zugesagt, weitere Projekte im Um -
fang von bis zu 26 Milliarden Euro im Rahmen seiner 
Zuständigkeit durchzuführen. Hierzu zählen unter an -
derem der Ausbau der Verkehrs- und Breitbandinfra-
struktur, Maßnahmen der Planungsbeschleunigung 
oder auch die Ansiedlung von Bundeseinrichtungen 
und die Förderung von Forschungseinrichtungen und 
-vorhaben. Zudem hat die Bundesregierung mit dem
Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz eine degressive
Abschreibung für Abnutzung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, die in den Jahren
2020 und 2021 angeschafft oder hergestellt werden,
eingeführt. Mit dem Strukturstärkungsgesetz Kohle-
regionen wurde beschlossen, dass die Bundesregie-
rung einmalig zum 31. Oktober 2021 über die Wir-
kung der degressiven Abschreibung für Abnutzung
für bewegliche Wirtschaftsgüter als zusätzlichen
Investitionsanreiz berichtet. Auf dieser Grundlage will
der Deutsche Bundestag über eine Verlängerung in
den Braunkohleregionen ab 2022 entscheiden.

24 In den neuen Bundesländern gehören das Lausitzer Revier (Brandenburg, Sachsen) und das Mitteldeutsche Revier (Sachsen und Sachsen-Anhalt) 
und in den alten Bundesländern das Rheinische Revier (Nordrhein-Westfalen) dazu. Zusätzliche Unterstützung erhalten ausgewählte Steinkoh-
lekraftwerksstandorte, an denen Kohle eine erhebliche wirtschaftliche Relevanz besitzt, sowie die ehemaligen Braunkohlereviere Helmstedt 
und Altenburger Land. 
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Mit einem neuen Bundesprogramm „STARK“ 25 sollen 
nicht-investive Projekte (wie zum Beispiel Netzwerke, 
Kompetenzzentren, Außenwirtschaftsförderung) g  e-
fördert werden, die dazu beitragen, eine ökonomische, 
ökologische und soziale Transformation der Kohle-
regionen zu unterstützen. 

Ein neues Förderprogramm zum Erhalt und zur Um -
gestaltung herausragender Industriegebäude und 
-anlagen zu lebendigen Kulturdenkmälern und die
Möglichkeit flankierender Investitionen in die kul-
turelle Infrastruktur und Förderung von Kultur-
einrichtungen und -projekten mit gesamtstaatlich-
repräsentativer Bedeutung tragen zum Erhalt des
baukulturellen und industriegeschichtlichen Erbes
bei. Zugleich entstehen neue Orte für die Kultur und
für die Kreativwirtschaft. Indem Kultur die regionale
Historie sicht- und erfahrbar macht, fördert sie den
gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Identifika-
tion der Menschen mit ihren Heimatorten und Regi-
onen. Kulturelle Angebote sorgen für Lebensqualität,
die auch für den Zuzug von Arbeitskräften und ihren
Familien entscheidend ist. Der touristische Reiz der
Gegenden wird von kulturellen Ankerpunkten be -
stimmt. Tourismus ebenso wie kultur- und kreativ-
wirtschaftliche Akteure tragen zum wirtschaftlichen
Erfolg der vom Strukturwandel betroffenen Regionen
bei.

Mit dem Strukturstärkungsgesetz können die Kohle-
regionen somit nicht nur den Ausstieg erfolgreich  
be wältigen, sie erhalten vielmehr die Möglichkeit, 
diesen Prozess als Chance zur umfassenden Moderni-

sierung ihrer Wirtschaftsstruktur zu nutzen. Insge-
samt plant der Bund, bis zu 40 Milliarden Euro bis 
spätestens 2038 zur Verfügung zu stellen. Fast zwei 
Drittel davon werden für die Reviere in den neuen 
Ländern bereitgestellt. Der Gesetzentwurf entspricht 
dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategie. 

Den im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes durch 
die Bundesländer formulierten Leitbildern liegt darüber 
hinaus die Einsicht zugrunde, dass die durch den 
Strukturwandel erfolgenden Veränderungen nicht 
nur wirtschaftliche Folgen haben. Vielmehr werden 
die Kohleregionen auch in ihrem Selbstverständnis 
tiefgreifend erschüttert. Die regionale Wirtschaft mit 
ihren prägenden Unternehmen und Industriezweigen 
bietet einen Identitätsanker. Sie gehört für viele Bür-
gerinnen und Bürger zu ihrer Heimat dazu.26 Der Ver-
lust regionaler Wirtschaftsstrukturen ist daher auch 
der Verlust eines Stücks Heimat und bewegt die Men-
schen einer ganzen Region weit über ihre jeweilige 
wirtschaftliche Betroffenheit hinaus. Strukturwandel 
bedeutet deshalb oftmals nicht nur Arbeitsplatzver-
lust, sondern auch Verlust von identitätsprägenden 
regionalen Unternehmen. Zudem ist in den neuen 
Bundesländern der Begriff Strukturwandel unweiger-
lich mit den Transformationserfahrungen der Zeit nach 
der Wiedervereinigung und entsprechenden Sorgen 
verknüpft. Ergebnis heutiger Strukturförderung sollte 
daher idealerweise auch sein, diese Erfahrungen zu 
berücksichtigen und die Entwicklung neuer regionaler 
Identitätsanker zu fördern. Eine tragfähige Zukunfts-
strategie kann dazu beitragen. 

25 Stärkung der Transformationsdynamik und Aufruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerksstandorten. 

26 Diesen Zusammenhang stellt auch die Studie „Wirtschaft ist Heimat  Regionaler Strukturwandel in Biografen und Erwartungen der Bevöl-
kerung“ (Berlin, 2020) heraus. Download unter: https://www.kas.de/documents/252038/7995358/Wirtschaft+ist+Heimat%2C+Regionaler+Str 
ukturwandel+in+Biografen+und+Erwartungen+der+Bevo%CC%88lkerung.pdf/f47b08b3-4f80-2be2-737b-ce3f9bf3569c?version=1. 
0&t=1591798294782 (zuletzt abgerufen am 6. Juni 2020). 
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30 Jahre Deutsche Einheit  das sind auch 30 Jahre 
„Armee der Einheit“. Was anfangs eher eine politische 
Parole war, ist mittlerweile ein historischer Begriff 
geworden  und in der Rückschau eine ausgesprochene 
Erfolgsgeschichte: In der „Armee der Einheit“ gelang 
eine sowohl effiziente als auch effektive Auflösung 
der Nationalen Volksarmee (NVA). Schnell verlegten 
tatkräftige Menschen große Dienststellen der Bundes-
wehr in die neuen Bundesländer, darunter einige 
Leuchtturmprojekte. Sie brachten Erneuerungen und 
regional durchaus unterschiedlich  mehr Wohlstand 
mit sich. In der „Armee der Einheit“ wuchsen alte und 
neue Länder, gerade unter dem Druck bald folgender 
Auslandseinsatzverpflichtungen, ideell wesentlich 
schneller zusammen als in der Zivilgesellschaft. Eine 
ausgeprägte Leistungsorientierung, Kameradschaft 
und dienstpostenbezogene Mobilität der Bundes-
wehrangehörigen taten ein Übriges, um eine Unter-
scheidung nach der Herkunft aus alten und neuen 
Bundesländern bei den Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr irrelevant werden zu lassen. Die Bundes-
wehr ist heute ganz selbstverständlich auch in den 
fünf östlichen Bundesländern präsent: Dort befindet 
sich jetzt nicht nur ein großer Teil ihrer Liegenschaften; 
auch der Anteil der dort stationierten Soldatinnen und 
Soldaten entspricht im Verhältnis zur Bevölkerung 
dem in den alten Ländern. Im Spätherbst 1990 war dies 
noch nicht denkbar, und das schnelle Zusammen-
wachsen zweier völlig unterschiedlicher Militärkultu-
ren nicht unbedingt zu erwarten. 

6.1  Die Deutsche Einheit und das 

Ende des Ost-West-Konflikts 

Mit der Deutschen Einheit, die nach der Friedlichen 
Revolution in der DDR erreicht wurde, neigte sich die 
bipolare Weltordnung ihrem Ende zu. Am 3. Oktober 
1990 wurde der Beitritt der vormaligen DDR zum Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes vollzogen und die 
nationale Einheit nach vier Jahrzehnten Teilung wieder-
gewonnen. 

Jahrzehntelang hatten beiderseits des sogenannten 
„Eisernen Vorhangs“ nicht nur zwei deutsche Staaten, 
sondern auch zwei deutsche Armeen existiert, die in 
ihrem Wesen grundverschieden waren und sich als 
Gegner gegenüberstanden. Bis 1989 gab es außer eini-
gen Begegnungen bei Manöverbeobachtungen im Rah-
men der vertrauensbildenden Maßnahmen zwischen 
den Militärblöcken faktisch keine Kontakte zwischen 
Bundeswehr und NVA. 

6.2  Deutsche Einheit und das 

Bundeswehrkommando Ost 

Am 2. Oktober 1990 um 24:00 Uhr hörte die DDR und 
mit ihr deren Streitkräfte auf zu bestehen. Am 3. Okto-
ber 1990 von 00:00 Uhr an übernahm der damalige 
Bundesminister der Verteidigung Gerhard Stoltenberg 
vom DDR-Abrüstungs- und Verteidigungsminister 
Rainer Eppelmann die Befehls- und Kommandogewalt 
über die ehemaligen NVA-Angehörigen. Der von der 
NVA übernommene Personalbestand betrug zu diesem 
Zeitpunkt noch fast 89.000 Soldatinnen und Soldaten, 
darunter rund 24.000 Offiziere, 24.000 Unteroffiziere 
und 40.000 Mannschaftsdienstgrade (davon mehr als 
38.000 Grundwehrdienstleistende) in etwa 1.500 
Truppenteilen. Dazu kamen noch circa 48.000 Zivil-
beschäftigte. Die Zeit- und Berufssoldaten der ehema-
ligen NVA wurden zunächst auf Basis eines Wehr-
dienstverhältnisses besonderer Art als sogenannte 
„Weiterverwender“ in die Bundeswehr übernommen 
und konnten aus diesem Status heraus auf eigenen 
Antrag zunächst als Soldatinnen und Soldaten auf 
Zeit mit einer Verpflichtungszeit von zwei Jahren 
weiterverpflichtet werden. 

Die Bundeswehr umfasste nunmehr im vereinigten 
Deutschland insgesamt rund 585.000 Soldatinnen und 
Soldaten und 215.000 zivile Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Allerdings musste sie aufgrund interna-
tionaler Verpflichtungen bis zum 31. Dezember 1994 
auf 370.000 Soldatinnen und Soldaten reduziert wer-
den. Darüber hinaus hatte die Bundesregierung Ende 
1990 nach den Vereinbarungen des Wiener Vertrages 

Kapitel 6 – „Armee der Einheit“ 
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über konventionelle Abrüstung in Europa der materi-
ellen Verringerung ihrer Streitkräfte zugestimmt, was 
beispielsweise eine Reduzierung bei Panzern um rund 
40 Prozent, bei Schützenpanzerwagen sogar um etwa 
60 Prozent bedeutete. Auch vor diesem Hintergrund 
galt es, die ehemalige NVA als Institution aufzulösen. 

Soldatinnen und Soldaten aus den neuen Ländern 
trugen seit dem 3. Oktober 1990 das „NATO-Oliv“ 
des früheren Gegners. Denn mit der Vereinigung 
Deutschlands gehörten die neuen Bundesländer zum 
NATO-Vertragsgebiet. Gemäß den im „Zwei-plus-
Vier-Vertrag“ festgelegten Vereinbarungen verblieben 
die Truppen und Stäbe der Streitkräfte in den neuen 
Ländern vorerst unter rein nationalem Kommando. 

Im früheren DDR-Verteidigungsministerium in 
Strausberg bei Berlin entstand das „Bundeswehrkom-
mando Ost“ als zentrale Führungseinrichtung aller 
auf dem Gebiet der ehemaligen DDR stationierten 
Truppenteile, Stäbe und Einrichtungen. Der Befehls-
haber, Generalleutnant Jörg Schönbohm, hatte den 
Auftrag, die Auflösung der NVA zu koordinieren und 
einen Teil ihrer Soldatinnen und Soldaten in die Bun-
deswehr zu integrieren. 

Zwar hatte es grundsätzliche Entscheidungen des 
Bonner Verteidigungsministers gegeben; doch erfor-
derte deren Umsetzung angesichts des großen Zeit-
drucks und vieler Unwägbarkeiten viel Improvisation. 
Am 3. Oktober 1990 wurden Schönbohm „sämtliche 
Truppenteile, Dienststellen und Einrichtungen der ehe-
maligen Streitkräfte des beigetretenen Teil Deutschlands 
in jeder Hinsicht unterstellt“. Erstmals in der Ge schichte 
der Bundeswehr übernahm ein Offizier das Komman-
do über Truppenteile und Dienststellen der drei Teil-
streitkräfte Heer, Luftwaffe und Marine und legte mit 
einer zeitlich befristeten Struktur innerhalb weniger 
Monate den Grundstein für den Aufbau der Bundes-
wehr in der ehemaligen DDR. Ermöglicht wurde dies 
durch ein neues Stationierungskonzept, nach dem in 
den neuen Ländern und Berlin rund 58.000 Soldatin-
nen und Soldaten stationiert und eine eigene Wehr-
verwaltung aufgebaut werden sollten. Die Bundeswehr 
sollte sich tatsächlich schnell zum „Schrittmacher der 
Deutschen Einheit“ entwickeln. 

6.3  Der Aufbau der Bundeswehr im 

Osten – eine Vielzahl an 

Herausforderungen 

Im Bundeswehrkommando Ost ging es nicht um ein 
Zusammenführen zweier Armeen, sondern um eine 
teil- und zeitweise Eingliederung von Personal und 
Material der NVA in die Bundeswehr  und anschlie-
ßend ihre vollständige Auflösung. Zugleich sollten 
eine neue Führungsorganisation im Osten aufgebaut, 
geeignetes Personal der ehemaligen NVA für den Auf-
bau gewonnen und ausgewählt, die Verantwortung 
für große Mengen an Waffen und Munition übernom-
men und die schnelle Räumung und Abgabe von  
Liegenschaften durchgeführt werden. Im Weiteren galt 
es, die umfassenden Anlagen an der ehemals inner-
deutschen Grenze abzubauen und den Abzug der Trup-
pen aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) 
bis 1994 zu begleiten. 

Abbildung 33: Eppelmann, Stoltenberg, Schönbohm Abrüstungs-

und Verteidigungsminister der Deutschen Demokratischen Repu-

blik, Rainer Eppelmann, Verteidigungsminister der Bundesrepub-

lik Deutschland, Gerhard Stoltenberg, und Generalleutnant Jörg 

Schönbohm bei der Übernahme der Nationalen Volksarmee der 

DDR in Strausberg am 3. Oktober 1990 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/22580– 103 –

– 

– 



Eine entscheidende Frage war jedoch zunächst, was 
mit den ehemaligen NVA-Soldatinnen und -Soldaten 
geschehen sollte. Der Befehlshaber des Bundeswehr-
kommandos Ost begegnete diesen mit Respekt  und 
mit den Worten: „Wir kommen nicht als Sieger zu 
Besiegten, sondern als Deutsche zu Deutschen.“ Gesetzt 
war jedoch, dass von den bewaffneten Organen der 
DDR keine Offiziere der ehemaligen Grenztruppen 
oder Politoffiziere in die Bundeswehr übernommen 
werden sollten. Zudem wurde niemand für den 
Dienst in der Bundeswehr zugelassen, der Angehöri-
ger des NVA-Bereiches Aufklärung oder des Ministe-
riums für Staatssicherheit gewesen war. Offiziere, 
Fähnriche und Unteroffiziere der NVA wurden meist 
in einem niedrigeren Dienstgrad in die Bundeswehr 
übernommen. Weiterverwender aus der ehemaligen 
NVA, die keine Übernahme in die Bundeswehr bean-
tragen wollten, schieden zum 31. Dezember 1990 aus 
der Bundeswehr aus. Im Januar 1991 betrug die 
Anzahl der ehemaligen Zeit- und Berufssoldaten der 
NVA in der Bundeswehr noch 29.433. Hinzu kamen 
über 40.000 Grundwehrdienstleistende, die in den 
neuen Bundesländern Dienst leisteten. 

Zeitzeuge Stabshauptmann Heiko N. aus dem BMVg 
Berlin, Geburtsjahrgang 1963 und 1990 Oberleutnant 
der NVA in der Funktion eines Kompaniechefs in 
Delitzsch, hat seine damals neuen Vorgesetzten aus 
der alten Bundesrepublik in guter Erinnerung behal-
ten, weil sie „ohne Siegermentalität, ohne irgendwelche 
Überheblichkeiten und ohne irgendwelche bis dahin 
gewohnten ideologischen Worthülsen“ aufgetreten sind. 
Auch für Frank H., einen weiteren ehemaligen Ober-
leutnant in einem Fernmeldebataillon der NVA, heute 
Oberstleutnant an der Offizierschule des Heeres in 
Dresden, war ein empathischer erster Bataillonskom-
mandeur aus den alten Ländern prägend, der sich 
sehr gut auf seine neuen Untergebenen in Sachsen, 
gerade auch auf deren wirtschaftliche Nöte in den 
ersten Jahren, eingestellt habe. 

Dennoch mussten harte Entscheidungen und Maßnah-
men getroffen und durchgesetzt werden. Nur eine 
begrenzte Anzahl ehemaliger NVA-Berufssoldaten 
erhielt die Möglichkeit, weiter in der Bundeswehr als 

Offizier oder Unteroffizier zu dienen. Alle hierzu be -
fragten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen haben die 
Erfahrung gemacht, dass im Dienst keine oder kaum 
Unterschiede zwischen Deutschen aus den alten und 
den neuen Bundesländern gemacht wurden, weil in 
erster Linie das Leistungsprinzip galt. Am 2. Oktober 
1992 ernannte der Bundesminister der Verteidigung 
die ersten Offiziere aus der ehemaligen NVA zu Berufs-
soldatinnen und -soldaten der Bundeswehr. Insgesamt 
wurden letztlich etwa 3.000 Offiziere und 7.600 Unter-
offiziere nach einem Auswahlverfahren als Berufssol-
datinnen und -soldaten in die Bundeswehr inte griert. 
Nach Abschluss des überwiegenden Teils der Über-
nahmeverfahren zur Soldatin und zum Soldaten auf 
Zeit oder zum Berufssoldatinnen und -soldaten der 
Bundeswehr ergab sich Mitte 1993 folgendes Bild: 
351.709 Stationierte in den alten Bundesländern 
(davon 142.969 Grundwehrdienstleistende), 46.873 
(davon 24.715 Grundwehrdienstleistende) in den neuen 
Bundesländern. Die Anzahl ehemaliger Soldatinnen 
und Soldaten der NVA in der Bundeswehr betrug zu 
diesem Zeitpunkt 12.241. Die in der Bundeswehr ver-
bliebenen Ex-NVA-Angehörigen betrieben zusammen 
mit ihren neuen Kameradinnen und Kameraden aus 
der alten Bundesrepublik tatkräftig den Aufbau der 
Bundeswehr in den neuen Ländern. Bis Ende 1998 
hatte sich die Zahl der ehemaligen NVA-Angehörigen, 
die noch aktiv in der Bundeswehr dienten, auf 9.300 
Personen aller Dienstgrade reduziert. Im Jahr 2014 
wurde dann erstmalig ein ehemaliger NVA-Offizier 
zum Brigadegeneral ernannt. 

Um eine „innere Einheit“ vollziehen zu können, muss-
ten auf beiden Seiten auch die „Mauern in den Köpfen“ 
abgebaut werden. So gingen die meisten Bundeswehr-
offiziere zwar mit großem Tatendrang und Enthusias-
mus in die neuen Bundesländer; doch gab es noch 
viele mentale Hürden zu überwinden. Udo B., ehema-
liger Oberstleutnant in der NVA und später in der 
Bundeswehr, erinnert sich: „Am 4. Oktober 1990 arbei-
tete ich fast nur in meinem Dienstzimmer. In den ersten 
Tagen wollte ich in der neuen Uniform möglichst wenig 
gesehen werden. Entgegen meinen sonstigen Gepflogen-
heiten zog ich mich zum Dienstschluss in Zivilsachen 
um. In unserem Hochhaus wohnten viele ehemalige 
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und kürzlich verabschiedete Soldaten. Deren Reaktion 
wollte ich mir ersparen. Man musste sich entscheiden, 
auf welcher Seite man stand. Natürlich gab es immer 
Gewinner und Verlierer und Leute, die sehr unange-
nehme, aber notwendige Entscheidungen treffen und 
umsetzen mussten, damit wenigstens ein Teil des Perso-
nals eine Chance bekam.“ 

Gemeinsam versuchten Soldatinnen und Soldaten 
aus allen Teilen Deutschlands, meist mit sehr viel 
Herzblut, die vielfältigen Schwierigkeiten zu meistern. 
Das in der Bundeswehr bereits bewährte Prinzip der 
Inneren Führung, das auf intrinsische Motivation und 
Eigenverantwortlichkeit setzt, half dabei ebenso wie 
die altbewährte Soldatentugend der Kameradschaft. 
Oberstabsfeldwebel Mario S., Jahrgang 1967 und ehe-
maliger Oberfeldwebel der NVA, erlebte dies im Laufe 
seiner Ausbildung zum Funksystemtechniker in der 
Luftwaffe. Gerade die viel stärkere Eigenverantwor-
tung in der Bundeswehr hat er „damals als eine 
Befreiung erlebt“. Bereits seit Januar 1991 leisteten die 
Grundwehrdienstleistenden aus den neuen Bundes-
ländern zunächst überwiegend ihre dreimonatige 
Grundausbildung in westlichen Truppenteilen ab. 
Danach gingen sie wieder zurück in heimatnahe Ver-
wendungen. Dies bedeutete nicht nur eine Herausfor-

derung an die Fähigkeiten aller Vorgesetzten zur 
Menschenführung, sondern förderte auch das Zusam-
menwachsen der jungen Wehrpflichtigen aus beiden 
Teilen Deutschlands. 

Seit Juli 1992 wurden Wehrpflichtige gezielt jeweils zu 
Einheiten über die frühere innerdeutsche Grenze hin-
weg einberufen. Zu ihnen gehörte Zeitzeuge Andreas H. 
aus Frankfurt/Oder, mittlerweile Stabsfeldwebel im 
BMVg Berlin. Wegen permanenter Indoktrination in 
der DDR, der sogenannten „Rotlichtbestrahlung“, und 
Zwangsmaßnahmen in allen Lebensbereichen, hatte 
er den Dienst in der NVA trotz staatlichen Drucks 
noch ausdrücklich abgelehnt. Die Bundeswehr bot 
ihm dagegen ein neues Verständnis vom Dienst in 
den Streitkräften, die Möglichkeit zur freien berufli-
chen Entfaltung und materielle Sicherheit, die für 
viele in den neuen Bundesländern bei einer hohen 
Arbeitslosenquote damals keine Selbstverständlich-
keit mehr war. Beim Dienst in der Fallschirmjäger-
truppe in Münsingen/Baden-Württemberg, den H. im 
Januar 1993 antrat, waren „von Anfang an der gemein-
same Sprungdienst und das Leistungsprinzip wichtiger 
als irgendwelche Ost-West-Unterschiede“. 

Ähnlich stellte sich der Dienst seit 1996 für Fregatten-
kapitän Jan K., geboren 1973 in Hamburg und seit 2006 
mit Dienst- und Wohnort in den neuen Ländern, dar: 
„Mit den Kameraden aus den neuen Bundesländern hat 
man damals auf soldatischer Ebene schnell auf einen 
Nenner gefunden.“ Liiert mit einer Frau aus Schwerin 
und engagiert als Trainer in der Fußballregionalliga 
Nordost, ist Jan K. mittlerweile in den neuen Ländern 
beheimatet. Die Herkunft aus einem der alten oder 
neuen Bundesländer hat für ihn „keine Relevanz mehr“. 

Neben der personellen Neuaufstellung war auch die 
materielle Abwicklung der NVA eine gewaltige Auf-
gabe. Ebenso wie beim Umgang mit dem Personal der 
ehemaligen NVA lagen dafür keine „Schubladenpläne” 
für den Fall der Vereinigung beider deutscher Staaten 
vor. Da es keine fertigen Pläne gab, war Improvisation 
gefragt, Ausnahme-, Übergangs- und Notlösungen so -
wie schnelle unbürokratische Entscheidungen waren 
zu treffen. 

Abbildung 34: Ernennung  Zwei Jahre Bundeswehr in den neuen 

Ländern; in Leipzig unterschreiben die ersten ehemaligen NVA-

Soldaten ihre Ernennung zum Berufssoldaten in der Bundeswehr. 
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Am Tag der Einheit hatte die Bundeswehr in den neuen 
Bundesländern enorme Mengen an Waffen, Ausrüstung 
und anderem Wehrmaterial jeglicher Art übernommen. 
So befanden sich in den Lagern und Kasernen im 
Osten weit über 1,3 Millionen Handfeuerwaffen, dar-
unter 700.000 Sturmgewehre vom sowjetischen Typ 
„Kalaschnikow“, aber auch 80 Startrampen für Rake-
ten sowie zehntausende Fahrzeuge aller Art. Nur rela-
tiv wenig davon wurde anfangs noch zeitweise in der 
Bundeswehr behalten. Waffen und Geräte, für welche 
die Bundeswehr keine Verwendung fand, wurden 
zunächst an zentralen Lagerorten zusammengeführt. 

Die Entsorgung und Verwertung von Kampf- und 
Schützenpanzern, Artilleriewaffen, Kampfflugzeugen 
sowie sonstiger Waffen und Munition konnte 1995 
abgeschlossen werden. Nach einem Bericht der Bun-
desregierung ergab die Verwertung von NVA-Material 
letztlich insgesamt Einnahmen in Höhe von rund  
345 Millionen D-Mark. Ausgegeben wurden dagegen  
1,7 Milliarden D-Mark für Abrüstungsmaßnahmen. 

Dem Bundeswehrkommando Ost unterstanden an -
fangs etwa 900 Standorte mit rund 2.300 Liegenschaf-
ten, davon 800 militärische Sicherheitsbereiche und 
neun große Truppenübungsplätze der ehemaligen 
NVA und Grenztruppen mit insgesamt circa 277.000 

Hektar. In den Monaten nach der Wiedervereinigung 
kam es vor allem darauf an, die Entwicklung eines an 
den geänderten Verteidigungsaufgaben angepassten  
Stationierungskonzepts im Osten fortzusetzen. 
Dazu mussten Liegenschaften und Unterkünfte ver-
bessert werden, insbesondere die Küchen- und Sani-
täreinrichtungen. Die nicht mehr benötigten Liegen-
schaften wurden für die zivile Nutzung freigegeben. 
Alle ehemaligen Grenzbefestigungsanlagen waren 
abzubauen und die an der Grenze noch vorhandenen 
Minen zu räumen. Bis 1994 gingen weitere 21 Liegen-
schaften, unter anderem vier große Truppenübungs-
plätze der damaligen Westgruppe der sowjetischen 
Truppen in Deutschland, in den Bestand der Bundes-
wehr über. Besondere Probleme bereiteten oft die 
zum Teil in den Liegenschaften befindlichen Altlas-
ten. Sie machten ein umfangreiches „ökologisches 
Aufbauprogramm“ notwendig. 

Auch die Bundeswehr leistete einen Beitrag zur Schaf-
fung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutsch-
land. So wurde jährlich rund eine Milliarde D-Mark 
in die Infrastruktur der neuen Bundesländer inves-
tiert. Hierzu zählten in den 1990er Jahren unter ande-
rem Neubauten an der Offizierschule des Heeres in 
Dresden, an der Marinetechnikschule in Parow, die 
Bundeswehrkrankenhäuser in Berlin und Leipzig 
sowie das Gefechtsübungszentrum auf dem Truppen-
übungsplatz Altmark und der Flugplatz in Laage bei 
Rostock. 

Abbildung 35: NVA-Panzer  Panzer der ehemaligen NVA wurden 

gemäß KSE-Abrüstungs verpfichtungen abgerüstet. 

Abbildung 36: Offzierschule Dresden  Die Offzierschule des 

Heeres in der damaligen „Albertstadt-Kaserne“ in Dresden am Tag 

der offziellen Eröffnung nach der Sanierung, 14. September 1998 
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Die parallel zu den Streitkräften aufgebaute Bundes-
wehrverwaltung in den neuen Ländern übernahm  
im Bereich der Infrastruktur vielfältige Aufgaben. 
In Strausberg entstand für die fünf neuen Bundeslän-
der, einschließlich Berlin, die Wehrbereichsverwaltung 
VII. Hier fanden viele der von der ehemaligen NVA
übernommenen Zivilbeschäftigten Verwendung.

6.4  Gelungene Integration der 

Bundeswehr in den neuen 

Bundesländern 

Trotz aller Probleme und Widrigkeiten wuchs seit 
Ende 1990 die „Armee der Einheit“ heran. Was Füh-
rungsstrukturen betrifft, gingen seit April 1991 erste 
Aufgabenfelder des Bundeswehrkommandos Ost an 
das Korps- und Territorialkommando Ost für das Heer, 
an das Kommando der 5. Luftwaffendivision und an 
das Marine-Kommando über. Am 1. Juli 1991 stellte 
der Bundesminister der Verteidigung das Bundeswehr-
kommando Ost außer Dienst. Stoltenberg resümierte 
in diesem Zusammenhang, dass es nicht nur seine 
militärische Aufgabe vorbildlich erfüllt, sondern auch 
einen „wesentlichen Beitrag zum Zusammenwachsen 
des vereinten Deutschlands“ geleistet habe. Werner E. 
Ablaß, von April bis Oktober 1990 Staatssekretär im 
Ministerium für Abrüstung und Verteidigung der DDR, 
dann Leiter der Außenstelle des BMVg in Strausberg, 
schrieb 1992 in seinen Memoiren: „Die Überführung 
der NVA in die Bundeswehr, von der wir anfangs glaub-
ten, sie würde nicht so schnell, so rasend vollzogen werden 
können, wie sie tatsächlich vollzogen wurde. Innerhalb 
weniger Monate war geschehen, wofür wir glaubten, 
Jahre zu brauchen.“ 

Am 3. Februar 1995 wurde das aus dem früheren Korps-
und Territorialkommando Ost entstandene IV. Korps 
der NATO unterstellt. Zugleich erfolgte die Eingliede-
rung der anderen Truppenteile der Bundeswehr in den 
neuen Ländern in die westliche Allianz. Zu jener Zeit 
leisteten fast 60.000 Soldatinnen und Soldaten von 
Heer, Luftwaffe und Marine ihren Dienst in den 
neuen Ländern. Aufgrund der für die jeweiligen 

Dienstposten geforderten Mobilität sowie durch die 
gezielte Absicht, länger dienende Soldatinnen und 
Soldaten aus ganz Deutschland unabhängig von ihren 
Heimatorten einzusetzen, hatte der Faktor Herkunft 
bei den Soldatinnen und Soldaten bald kaum noch 
eine Bedeutung. 

In den Augen der deutschen Bevölkerung fand die 
„Armee der Einheit“ vor allem bei ihrem Einsatz 1997 
gegen die Flutkatastrophe des „Jahrhunderthoch-
wassers“ im Oderbruch ihre erste große Bewährungs-
probe und zugleich große Anerkennung. Weitere 
Hochwassereinsätze, insbesondere auch an der Elbe 
in Dresden, sollten folgen. 

Wesentliche Akzente setzte die Stationierung heraus-
gehobener Dienststellen mit Bedeutung für die 
gesamte Bundeswehr im Osten Deutschlands. Nach 
dem Grundsatz der Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse in allen Bundesländern hat die 
Bundeswehr höhere Kommandobehörden und Ämter 
in die neuen Bundesländer verlegt oder dort aufge-
stellt. Hier sind neben dem Bundesministerium der 
Verteidigung (2. Dienstsitz) am Standort Berlin vor 
allem folgende Dienststellen zu nennen: 

Abbildung 37: Oder-Hochwasser 1997: Soldaten sichern einen 

Damm mit Sandsäcken in Frankfurt/Oder. 
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Seit 2001 werden die Auslandseinsätze der Bundeswehr 
vom Einsatzführungskommando in Schwielowsee bei 
Potsdam geführt. Die 2012 vollzogene Neugliederung 
der Organisationsbereiche der Bundeswehr hat dazu 
geführt, dass mit dem Kommando Heer (Strausberg) 
und dem Kommando Marine (Rostock) zwei der mili-
tärischen Organisationsbereiche im Osten Deutsch-
lands ansässig sind, während sich das Kommando 
Luftwaffe (Berlin-Gatow) im Westen Berlins und damit 
ebenfalls im geografischen Osten Deutschlands be -
findet. Zur oben genannten Offizierschule des Heeres 
ist am Standort Dresden noch das Militärhistorische 
Museum der Bundeswehr zu ergänzen, das nach auf-
wändigen Umgestaltungsmaßnahmen 2011 neu er-
öffnet worden ist. Dem ging eine mehrjährige Sanie-
rung des Hauptgebäudes voraus. Der Umbau des 

ehemaligen Arsenalgebäudes der Albertstadt durch 
das Architekturbüro Libeskind kostete rund 63 Milli-
onen Euro. Ein 30 Meter hoher sowie 80 Meter langer 
futuristischer Keil durchschneidet dabei auffällig das 
Gebäude mit seiner Fassade und symbolisiert den 
Bruch in der deutschen Militärgeschichte. Das Mili-
tärhistorische Museum der Bundeswehr gehört mitt-
lerweile zu den bedeutendsten Geschichtsmuseen 
Europas. Das Museum präsentiert hierzu neben seiner 
Dauerausstellung große Sonderausstellungen, die von 
umfangreichen Publikationen begleitet werden. 

Das ebenfalls aus dem Jahr 2011 stammende Statio-
nierungskonzept orientierte sich an den Grundprinzi-
pien Funktionalität, Kosten, Attraktivität und Präsenz 
in der Fläche. Die Bundeswehr sollte danach an 264 
Standorten in Deutschland stationiert sein. 31 Stand-
orte wurden bundesweit aus Effizienzgründen aufge-
geben. Die Lasten der Verkleinerung der Bundeswehr 
wurden 2011 im Benehmen mit den Landesregierun-
gen über alle Bundesländer verteilt. Mit der Stationie-
rungsentscheidung 2011 waren zum damaligen Zeit-
punkt in den neuen Bundesländern einschließlich 
Berlin rund 37.300 Dienstposten an 62 Standorten 
vorgesehen. Derzeitig gebilligte Planungen im Zuge 
der zwischenzeitlich eingeleiteten Trendwenden 
sehen hier einen Aufwuchs um rund 7.100 Dienstpos-
ten auf einen Umfang von rund 44.400 Dienstposten 
(ohne den Anteil BMVg in Berlin) vor. 

Dienststelle Standort 

Kommando Luftwaffe Berlin 

Kommando Heer Strausberg 

Marinekommando Rostock 

Einsatzführungskommando der  

Bundeswehr 
Schwielowsee 

Kommando Territoriale Aufgaben der 

Bundeswehr 
Berlin 

Planungsamt der Bundeswehr Berlin 

Evangelisches Kirchenamt für die  

Bundeswehr 
Berlin 

Katholisches Militärbischofsamt Berlin 

Militärrabbinat Berlin 

Bundeswehrdisziplinaranwalt beim  

Bundesverwaltungsgericht 
Leipzig 

Ausbildungskommando (Heer) Leipzig 

Offizierschule des Heeres Dresden 

Unteroffizierschule des Heeres Delitzsch 

Stab Panzergrenadierbrigade 41 Neubrandenburg 

Stab Panzergrenadierbrigade 37 Frankenberg 

Tabelle 3: Dienststellen der Bundeswehr  

in den neuen Ländern 

Abbildung 38: Militärhistorisches Museum der Bundeswehr, 

Hauptgebäude, Südfassade 
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Idealtypisch hat jeder Standort der Bundeswehr einen 
eigenen, relativ kleinen Standortübungsplatz für die 
Ausbildung in unmittelbarer Nähe zur Kaserne. Große 
Ausbildungsvorhaben und Gefechtsschießen mit schar-
fer Munition finden grundsätzlich nur auf einem der 
13 dafür ausgelegten Truppenübungsplätze statt. Fünf 
dieser Truppenübungsplätze liegen in den östlichen 
Bundesländern. 

Eine Besonderheit stellt das Gefechtsübungszentrum 
des Heeres auf dem Übungsplatz Altmark nördlich von 
Magdeburg in Sachsen-Anhalt dar. Hier wird keine 
scharfe Munition eingesetzt; vielmehr ermöglichen 
Hochleistungsrechner in Verbindung mit Duell- und 
Wirkungssimulatoren, komplexe Gefechtsszenarien 
mit Lasertechnik digital zu simulieren und das Ver-
halten der übenden Truppe zentral auszuwerten. Ein-
zigartig in Europa ist hier der Bau einer Übungsstadt, 
genannt „Schnöggersburg“, mit allen Elementen eines 
urbanen Umfeldes. Die Bauarbeiten hierfür begannen 
2012 und werden planmäßig 2021 abgeschlossen. Ins-
gesamt wurden und werden hierfür circa 610 Millio-
nen Euro aufgewendet. 

Hier können Soldatinnen und Soldaten der Bundes-
wehr und alliierte Partner unter hervorragenden Aus-
bildungsbedingungen für mögliche Einsätze vorbereitet 
werden. Gerade den Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr kam schließlich eine zentrale Rolle im Wiederver-
einigungsprozess zu. Seit 1992/93, als erste Angehörige 
der „Armee der Einheit“ an Einsätzen in Kambodscha 
und Somalia teilnahmen, betreffen diese alle Truppen-
teile und Dienststellen der Bundeswehr, unabhängig 
von der Dislozierung im vereinten Deutschland. Denn 
nach der Beendigung des Ost-West-Konflikts rückten 
Krisenbewältigung und Konfliktverhütung im Rah-
men von multinationalen Auslandseinsätzen in den 
Fokus des erweiterten Aufgabenspektrums der Bun-
deswehr. Spätestens seit der entsprechenden Grund-
satzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
1994, den Einsätzen wie auf dem Balkan (seit 1995), in 
Afghanistan (seit 2002) und in Mali (seit 2013) hat sich 
die als „Armee der Einheit“ beschworene Bundeswehr 
zur „Armee im Einsatz“ gewandelt. Für Oberstabsfeld-
webel Mario S., nun mit Dienstort Berlin, hatten die 
Auslandseinsätze eine „Katalysatorfunktion“ im Wie-
dervereinigungsprozess. Denn hier sind die Frauen 

Abbildung 39: Urbaner Ballungsraum „Schnöggersburg“ 
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und Männer der Bundeswehr durch die gemeinsame 
Auftragserfüllung, teilweise unter den harten Bedin-
gungen von Kampfeinsätzen mit Verwundeten und 
Toten, noch einmal stärker zusammengeschweißt 
worden und haben sich gemeinsam weiterentwickelt. 
Auch Oberstleutnant Frank H. von der Offizierschule 
des Heeres in Dresden hat die Armee der Einheit 
„immer dann, wenn man eine Herausforderung gemein-
sam gemeistert hat, gerade in den Auslandseinsätzen“, 
besonders stark erlebt. Gleiches gilt sicherlich für die 
einsatzgleichen Verpflichtungen im Rahmen der 
Truppenpräsenz in Ostmitteleuropa seit 2014. 

6.5 Bilanz im Jahr 2020 

Deutschland hat wie kaum ein anderer Staat vom 
Ende des Ost-West-Konflikts profitiert. Aus zwei sich 
gegenüberstehenden deutschen Frontstaaten ist das 
vereinte Deutschland geworden. Zur Überwindung 
der deutschen Teilung hat die Bundeswehr von 
Beginn an einen wesentlichen Beitrag geleistet. In 
ihrem Traditionsverständnis hat die NVA keinen 
Platz, und sie spielt auch in der Lebenswirklichkeit 
der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr keine 
Rolle mehr. „Mit der NVA wurde damals eine gewisse 
Willkür abgeschafft und durch einklagbare Rechts- und 
Leistungsprinzipien ersetzt“, lautet die Bilanz von Stabs-
hauptmann Heiko N., der selbst ehemals Angehöriger 
der NVA war. 

Mit Stand April 2020 befinden sich noch 1.350 ehe-
malige NVA-Soldatinnen und -Soldaten in einem 
aktiven Dienstverhältnis als Zeit- oder Berufssolda-
tinnen und -soldaten der Bundeswehr. Gegenwärtig 
sind 627 dieser Soldatinnen und Soldaten an Standor-
ten in den alten Bundesländern und 724 in den 
neuen Bundesländern stationiert. Zwei dieser Solda-
tinnen und Soldaten sind Generäle, 16 im Dienstgrad 
Oberst, Oberstarzt oder vergleichbar, 540 Oberstleut-
nant oder vergleichbar. Bei den Unteroffizieren haben 
175 dieser Soldatinnen und Soldaten als Oberstabs-
feldwebel oder vergleichbar aktuell den Spitzen-
dienstgrad der Laufbahn erreicht. 

Der Umstand, dass im Personalwirtschaftssystem eine 
Zuordnung des Geburtsorts zu Bundesländern nicht 
geschieht, ist gewiss bezeichnend für den Stand der 
Deutschen Einheit in der Bundeswehr. Denn hier 
spielt die Herkunft aus den alten oder neuen Bundes-
ländern schon lange keine Rolle mehr. Die Geschichte 
der „Armee der Einheit“ wird von vielen befragten 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus der Bundeswehr 
ausnahmslos als Erfolgsgeschichte gewertet. Es 
herrscht die durchgängige Meinung, dass die „Mauer 
in den Köpfen“ in der Bundeswehr viel schneller ver-
schwunden sei als in der Zivilgesellschaft. 

Heute bewirtschaftet die Bundeswehr in den neuen 
Bundesländern insgesamt 215 Liegenschaften mit nahe-
zu 4.800 Gebäuden und einer Gebäudenutzfläche von 
rund 3,7 Millionen m². Damit macht die Liegenschafts-
fläche der Bundeswehr in den neuen Bundesländern 
circa 43 Prozent und die Gebäudenutzfläche rund 18 Pro-
zent am gesamten Inlandsbestand aus. 

Gegenwärtig sind circa 36.000 von 183.000 Soldatinnen 
und Soldaten der Bundeswehr auf dem Gebiet der 
neuen Bundesländer stationiert, was einem Anteil von 
19,6 Prozent entspricht. Beim Zivilpersonal sind dies 
mit circa 13.000 von 81.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern rund 16 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Ver-
teilung der Be völkerung der Bundesrepublik Deutsch-
land entfällt ein Anteil von circa 19,5 Prozent auf die 
neuen Bundesländer. Die Bundeswehr ist hier in den 
letzten 30 Jahren gut angekommen und integriert. 

Abbildung 40: Tag der Bundeswehr 2019  Der Generalinspekteur 

der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, und der Inspekteur der 

Marine, Vizeadmiral Andreas Krause, begrüßen Bundeskanzlerin 

Angela Merkel zum Tag der Bundeswehr 2019 in Stralsund. 
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7.1  Neustrukturierung der 

Unternehmenslandschaft 

Mit der Wiedervereinigung stand die gewaltige Auf-
gabe im Raum, die staatseigenen Betriebe in privat-
rechtlich organisierte Unternehmensformen zu über-
führen und zugleich für neue Gründungen zu sorgen. 
Es gibt zahlreiche Beispiele erfolgreicher Privatisie-
rungen aus dem damaligen Unternehmensbestand 
der DDR-Wirtschaft, die mit dazu beigetragen haben, 
dass die Wirtschaft in den neuen Bundesländern heute 
durch selbständige Unternehmen geprägt ist und die 
Neugestaltung der Wirtschaft wirksam vorangetrieben 
wurde. 

Ein Beispiel für moderne Industrietechnologie in den 
neuen Bundesländern ist die Pergande GmbH, ein 
mittelständisches Unternehmen im südlichen Sach-
sen-Anhalt, das sich auf die Wirbelschichttechnologie 
spezialisiert hat. Das Verfahren wird beispielsweise in 
der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie 
eingesetzt. Mehr als drei Viertel aller industriell gefer-
tigten Güter liegen als partikuläre Feststoffe vor, häufig 
in Form von Granulaten, die unter anderem mithilfe 
der Wirbelschichttechnologie hergestellt werden. 

Die Pergande GmbH hat sich in den vergangenen Jahren 
im wörtlichen Sinne stürmisch entwickelt. Sie zählt 
heute mit ihren innovativen Verfahren zu den heraus-
ragenden Beispielen moderner Industrietechnologie 
in den neuen Bundesländern. Schon längst ist im 
Gewerbegebiet von Weißandt-Gölzau ein Platz nach 
dem Firmengründer Wilfried Pergande benannt. Ver-
schiedene Anlagen hat der Kölner Unternehmer hier 
gebaut, seit er 1991 einen Teil der ORWO-Produktions-
stätten aus der Privatisierung der ehemaligen Filmfa-
brik Wolfen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld erwarb. 

Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Neubelebung 
privater Unternehmen stellt die Kathi Rainer Thiele 
GmbH dar. Die Geschichte der Marke Kathi ist voller 
Höhen und Tiefen und eng verbunden mit den politi-
schen Entwicklungen in den neuen Ländern. Das von 
Kaethe und Kurt Thiele 1951 gegründete Unternehmen 

war im April 1972 verstaatlicht worden. Der Betrieb 
wurde unter dem Namen VEB Backmehlwerk Halle 
weitergeführt. Im Februar 1990 stellte Rainer Thiele 
einen Reprivatisierungsantrag. Er wurde zunächst 
Geschäftsführer bei Kathi, bevor im Juli 1991 die 
Rückübertragung bewilligt wurde. Der Neustart in die 
Marktwirtschaft war sehr schwer: Ost-Marken hatten 
ein Imageproblem, der Export brach zusammen, es 
fehlte an Kapital und die meisten Betriebsanlagen 
waren veraltet. Drei Viertel der Belegschaft mussten 
entlassen werden. Fremdaufträge sicherten das Über-
leben. Als viele Kunden zu den vertrauten Marken 
zurückkehrten, war das Gröbste geschafft. Mit einer 
konsequenten Markenpolitik schaffte es Kathi, in  
den neuen Ländern wieder Marktführer zu werden 
und auch in den alten Bundesländern und im Export 
Zuwächse zu erzielen. Heute hat Kathi wieder rund  
90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein wach-
sendes Sortiment. 

Die Anfänge des Strukturwandels waren allerdings 
keineswegs so einfach, wie diese Beispiele vermuten 
lassen. Der Treuhandanstalt war die gewaltige Auf-
gabe übertragen worden, aus dem Erbe der DDR-
Wirtschaft eine privatwirtschaftlich organisierte 
Unternehmensstruktur zu schaffen. Dazu waren ihr 
zum Stichtag 1. Juni 1990 etwa 8.500 Betriebe mit 
über vier Millionen Beschäftigten übertragen worden. 
Durch die Entflechtung von Kombinaten stieg die 
Zahl der Betriebe mit der Zeit sogar noch an. Die 
Bedingungen für eine erfolgreiche Privatisierung 
waren kaum gegeben. Die DDR-Kombinate waren 
meist durch stark veraltete Produktionsanlagen 
geprägt, hinzu kam mit der Einführung der D-Mark 
zum 1. Juli 1990 ein erheblicher Wettbewerbsdruck 
durch die damit verbundene Währungsaufwertung 
und den dadurch verursachten weitgehenden Verlust 
ihrer bisherigen Absatzmärkte im Osten. Schnelle tarif-
liche Lohnerhöhungen erschwerten es vielen Unter-
nehmen zusätzlich, profitabel wirtschaften zu können. 

Trotz allem konnte die Treuhandanstalt bis zu ihrer 
Auflösung am 31. Dezember 1994 den größten Teil 
der Betriebe an private Investoren veräußern oder 
reprivatisieren. Die Privatisierungen wurden durch 

Kapitel 7 – Wirtschaft 
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Finanzierungszusagen an Investoren unterstützt. Etwa 
1,5 Millionen Arbeitsplätze und Investitionen der 
neuen Eigentümerinnen und Eigentümer von rund 
200 Milliarden D-Mark wurden auf diese Weise zuge-
sagt. Da die Erlöse aus Verkäufen deutlich niedriger 
lagen als das finanzielle Engagement, verblieb bei der 
Treuhandanstalt Ende 1994 ein Verlust von rund 204 
Milliarden D-Mark, der vom Erblastentilgungsfonds 
übernommen worden ist. 

Rund 3.700 Betriebe mussten stillgelegt werden, häufig 
Betriebe von erheblicher Größe und Bedeutung für 
die Beschäftigung und ihre Regionen, wodurch es zu 
Massenentlassungen kam. Durch Privatisierungen und 
Liquidationen gingen bis Ende 1994 fast zwei Drittel 
der Arbeitsplätze verloren, die 1990 unter der Verant-
wortung der Treuhandanstalt standen. Hinzu kam, 
dass auch in den bereits privatisierten Betrieben wie 
auch in anderen Teilen der Wirtschaft weiter Personal 
abgebaut wurde. 

Die Folgen für die neuen Bundesländer waren drama-
tisch. „Bis 1993 sank die Zahl der Erwerbstätigen in den 
neuen Ländern um ein Drittel von 9,7 auf 6,2 Millionen: 
1,7 Millionen waren in die Bundesrepublik übergesie-
delt, etwa eine halbe Million arbeitete als Pendlerinnen 
und Pendler in den alten Ländern. 1,2 Millionen Men-
schen waren offiziell als arbeitslos gemeldet, etwa 
800.000 waren in Maßnahmen der Arbeitsplatzbe-
schaffung, der Fortbil dung oder Umschulung unterge-
bracht, etwa 850.000 waren frühverrentet worden. 
Den 6,2 Millionen Be schäftigten standen so fast drei 
Millionen offen oder verdeckt Arbeitslose gegenüber. 
Weniger als 30 Prozent aller Beschäftigten in den 
neuen Ländern besaßen im Jahr 1993 noch den glei-
chen Arbeitsplatz wie vor der Wiedervereinigung.“ 27 

Dieser enorme Strukturwandel verlangte den Men-
schen in den neuen Bundesländern eine ungeheure 
Anpassungsleistung ab. Damit haben sie jedoch 
zugleich dazu beigetragen, dass hier eine schnelle 
Modernisierung stattfinden konnte und eine neue 

mittelständisch geprägte Unternehmenslandschaft 
entstanden ist, die heute vielfach auch international 
voll wettbewerbsfähig ist. Entscheidend für die Neu-
gestaltung der Unternehmenslandschaft war ein regel-
rechter Gründungsboom, der in den ersten Jahren der 
Aufbauphase einsetzte. Allein im Jahr 1990 wurden 
circa 139.000 neue Unternehmen gegründet, bis 1995 
waren insgesamt 510.000 mittelständische Unterneh-
men errichtet, in denen 3,2 Millionen Menschen  mehr 
als die Hälfte aller Erwerbstätigen in den neuen Län-
dern  beschäftigt waren.28 Im Jahr 1991 lag die Selb-
ständigenquote (Anteil der beruflich selbständig Täti-
gen an allen Erwerbstätigen) in den neuen Ländern 
im Durchschnitt noch bei nur 5,1 Prozent und war 
damit deutlich geringer als in den alten (9,01 Prozent). 
Die Zahl der Selbständigen in den neuen Ländern stieg 
in der Folgezeit stark an und die Quote übertraf mit 11,7 
Prozent im Jahr 2005 damit zum ersten Mal das Niveau 
der alten Bundesländer (10,9 Prozentpunkte); seitdem 
liegt dieser Wert über dem Niveau der alten Länder. 

Das Ergebnis ist heute eine differenzierte und breit 
aufgestellte Unternehmenslandschaft mit vielen en -
gagierten Unternehmerinnen und Unternehmern. 
Die Zahl an kleinen und mittleren Unternehmen pro 
Kopf entspricht heute in etwa der Zahl in den alten 
Ländern. Die Leistungsfähigkeit ist an manchen Stellen 
noch etwas niedriger. Der Weg an die Spitze braucht 
Zeit, Geduld und vor allem unternehmerisches Gespür. 

Ein besonderer Unterschied in der Unternehmensland-
schaft in Deutschland besteht heute vor allem in einem 
Mangel an großen Unternehmen in den neuen Bundes-
ländern, die besondere strategische Unternehmens-
funktionen innehaben. Die meisten Konzernzentralen 
haben ihre Sitze im Westen des Landes. Dieses Phäno-
men wird als „Kleinteiligkeit“ der Unternehmensland-
schaft der neuen Länder bezeichnet. Darin liegt ein 
wesentlicher Grund, dass die Wirtschaft in puncto 
Produktivität und Forschungsaktivitäten im Unter-
nehmenssektor noch zurückbleibt. Großkonzerne  
lassen sich jedoch weder herbeizaubern noch von 

27 Ulrich Herbert: Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, 2014, S. 1147. 

28 Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit, 1998. 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode– 112 –

– 

– 

Drucksache 19/22580 



oben verordnen. Der weitere Aufholprozess kann 
daher nur aus den endogenen Kräften erfolgen. 

Bemerkenswert ist die Rolle der Unternehmen mit 
überdurchschnittlich schnellem Wachstum, die in den 
letzten Jahren entstanden sind. Rund 3.000 mittel-
ständische Unternehmen zählen in den neuen Län-
dern dazu. Sie sind in den vergangenen sechs Jahren 
mit mindestens zehn Prozent pro Jahr gewachsen 
und haben dabei rund die Hälfte aller neuen Arbeits-
plätze im privaten Sektor der Wirtschaft geschaffen. 
Diese Unternehmen tragen maßgeblich zu dem be acht-
lichen Angleichungsprozess der vergangenen Jahre bei.29 

Für die Bundesregierung bleibt daher die Stärkung der 
Wachstumschancen mittelständischer Unternehmen 
ein zentrales Ziel. Viele Mittelständler in den neuen 
Ländern haben heute gute Wachstumschancen und 
das Potenzial, zu großen Mittelständlern oder sogar zu 
Großunternehmen zu werden und damit langfristig 
auch das Problem der „Kleinteiligkeit“ zu bewältigen. 

7.2  Gesamtwirtschaftliche 

Entwicklung 

Die umfangreichen Fördermaßnahmen der vergange-
nen Jahre haben zu einer positiven wirtschaftlichen 
Entwicklung in den neuen Bundesländern beigetra-
gen. Dies betrifft sowohl die Entwicklung der Wirt-
schaftsleistung insgesamt, das Wachstum der Unter-
nehmen, den spürbaren und deutlichen Rückgang 
der Arbeitslosigkeit und die Entwicklung des Wohl-
standes seit der Wiedervereinigung im besonderen 
Maße. Die Angleichung der wirtschaftlichen Entwick-
lung ist jedoch noch immer nicht beendet. 

Im Frühjahr 2020 ist die gesamte deutsche Wirtschaft 
aufgrund der Corona-Pandemie von einem schweren 
Einbruch der Wirtschaftsleistung getroffen worden, 
dem stärksten jemals gemessenen Rückgang seit Kriegs-
ende. Dieser Einbruch hat auch die neuen Bundes-
länder in starkem Maße erfasst. 

Bis Ende 2019 konnten die neuen Bundesländer ihre 
gute wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen 
Jahre aufrechterhalten. Einschließlich Berlin blieb ihr 
Wachstumstempo mit 1,3 Prozent auf Vorjahresniveau, 
obwohl sich die konjunkturelle Grunddynamik in 
Deutschland insgesamt bereits spürbar abgeschwächt 
hatte. Hier zeigte sich wie in der Finanzkrise 2009, 
dass die neuen Bundesländer anfangs weniger stark 
vom Rückgang der Konjunkturabschwächung betrof-
fen waren. Ob dies auch für den weiteren Verlauf in 
der Corona-Krise gilt, ist zurzeit noch nicht absehbar. 

Maßgeblich für den guten Verlauf in 2019 war das 
starke Wachstum Berlins mit 2,3 Prozent (reales 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) je 
Einwohner/-in). Berlin hat seit nunmehr fünf Jahren 
den ersten Platz bezüglich des Wirtschaftswachstums 
unter allen Bundesländern inne. Ende 2019 erreichte 
hier das BIP ein Niveau, das um 27,6 Prozent höher 
lag als 2010. 

Die durchschnittliche Wirtschaftskraft der neuen 
Bundesländer einschließlich Berlin erreichte gemes-
sen am BIP je Einwohner/-in 2019 ein Niveau von 
79,1 Prozent des gesamtdeutschen Durchschnitts. 
Damit verkürzte sich der Abstand um 0,9 Prozent-
punkte gegenüber dem Vorjahr. Auch die fünf neuen 
Länder für sich betrachtet näherten sich weiter dem 
bundesdeutschen Durchschnitt an, wenn auch auf 
einem niedrigeren Niveau von 72,6 Prozent. Der Trend 
ist somit eindeutig: Der Konvergenzprozess geht  
weiter. Die neuen Bundesländer mit und ohne Berlin 
verkürzen den Abstand ihrer Wirtschaftsleistung gegen-
über dem bundesdeutschen Durchschnitt stetig weiter, 
wenn auch in kleinen Schritten. 

Abbildung 41 zeigt darüber hinaus weitere wesent-
liche Trends seit der Wiedervereinigung. Wiederum ge -
messen am Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner/-in 
zeigte Sachsen im langfristigen Vergleich die stärksten 
Konvergenzfortschritte und nähert sich allmählich den 
strukturschwächeren alten Flächenländern an, hier 
vertreten durch das Saarland. Der leicht wachsende 

29 Studie „Unternehmerische Wachstumsstrategien in den ostdeutschen Bundesländern“, Ramboll, ifo-Dresden, Creditreform, 2017. 
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Abstand gegenüber Mecklenburg-Vorpommern 
zeigt zudem, dass sich die Wirtschaftskraftunter-
schiede in den neuen Ländern allmählich weiter 
ausdifferenzieren. Gegenüber den wirtschaftsstarken 
süddeutschen Bundesländern, hier vertreten durch 
Bayern, bleiben die Wirtschaftskraftabstände aller-
dings beachtlich. 

Auch im Vergleich der europäischen Regionen zeigte 
sich ein positiver Entwicklungstrend. Die neuen Länder 
haben sich immer stärker dem europäischen Durch-
schnitt angenähert, die Bandbreite reicht von 84 Pro-
zent des europäischen BIP pro Kopf in Mecklenburg-
Vorpommern bis 99 Prozent für die Stadtregion Leipzig 
im Jahr 2017 gemessen in Kaufkraftstandards der EU 
27 im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2018. Die Regi-
onen in den neuen Ländern verfügen damit über eine 
Wirtschaftskraft, die beispielsweise mit der in vielen 

französischen Regionen vergleichbar ist und deutlich 
höher liegt als beispielsweise in Polen mit knapp  
70 Prozent. 

Die Grundlage für diesen Aufholprozess ist ein starker 
Mittelstand in den neuen Ländern, der über zukunfts-
weisende Technologien und eine hohe Wettbewerbs-
fähigkeit verfügt. Mittelständische Unternehmen bilden 
die Basis einer dynamischen Wirtschaft in den neuen 
Ländern, die in den vergangenen Jahren viele neue 
Arbeitsplätze geschaffen hat. 

Die Zahlenvergleiche machen aber auch deutlich, 
dass es noch einen erheblichen Abstand in der Wirt-
schaftskraft im Vergleich zur gesamtdeutschen Wirt-
schaftsleistung und vielen entwickelten europäischen 
Regionen gibt. Auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer 
hat noch kein neues Flächenland das Niveau des alten 

Mecklenburg-Vorpommern Saarland Sachsen Bayern 
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Abbildung 41: Wirtschaftskraft in Deutschland* 

Quelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: August 2019/Februar 2020; eigene Darstellung. 

*Siehe Teil A  Abschnitt II.1 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode– 114 –

-

Drucksache 19/22580 



Bundeslandes mit der niedrigsten Wirtschaftskraft 
erreicht. Selbst unter Hinzurechnung der Wirtschaft 
Berlins und damit der Hauptstadtregion ist dies nicht 
der Fall. Auch die wirtschaftlichen Zentren der neuen 
Länder verfügen, gemessen am BIP pro Einwohner/-in 
und dem Lohnniveau, nur über eine Wirtschaftskraft 
auf dem Niveau strukturschwacher städtischer Regio-
nen in den alten Ländern. Viele Regionen in Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und Sachsen sind damit noch immer durch 
eine wirtschaftliche Strukturschwäche gekennzeich-
net, in denen parallel zum Rückgang der Arbeitslosig-
keit ein Rückgang von Einwohnerzahl und auch des 
Arbeitsvolumens zu verzeichnen ist. 

Für den immer noch großen Abstand bei der Wirt-
schaftskraft ist eine Reihe vor allem struktureller Fak-
toren in den neuen Ländern verantwortlich. Hierzu 
zählen unter anderem die stärkere ländliche Prägung 
der neuen Flächenländer sowie die bereits erwähnte 
„Kleinteiligkeit“ der Wirtschaft in den neuen Ländern, 
und somit das Fehlen großer Konzerne und der Man-
gel an großen Mittelständlern, die häufig besonders 
aktiv bei Investitionen sind, einen Großteil der priva-
ten Forschung und Entwicklung durchführen und 
wesentlich zu Innovationen beitragen sowie an glo-
balen Wertschöpfungsketten partizipieren (vgl. hierzu 
auch Kapitel 7.3 Reindustrialisierung  Schlüsselrolle 
für die wirtschaftliche Entwicklung sowie 13.4 For-
schung und Innovation in den Regionen). 

Des Weiteren stellt der demografische Wandel in den 
kommenden Jahren eine wachsende Herausforderung 
für die neuen Länder dar. Dabei sinken in vielen Regi-
onen die Einwohnerzahl und das Arbeitsvolumen und 
dies trotz rückläufiger Arbeitslosigkeit und weiterhin 
höherer Arbeitszeit je Beschäftigten. Zudem ist die 
Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland deutlich 
geringer als im alten Bundesgebiet. Fachkräftemangel, 
der Rückgang privater Nachfrage, aber auch die Ver-
ringerung des Nachfolge-, Gründungs- und Innova-
tionspotenzials sind Auswirkungen, die mit einer 
alternden und schrumpfenden Bevölkerung einher-
gehen können. Zwar sind von diesem Trend auch 
andere Regionen in Deutschland betroffen, doch 

wirkt diese Entwicklung in den neuen Ländern früher, 
stärker und teilweise weitflächiger als in den alten. 

Exemplarisch für die Branchenentwicklung ist hier der 
Tourismus herausgegriffen. Die neuen Länder sind nach 
wie vor ein beliebtes Reiseziel für in- und ausländische 
Besucherinnen und Besucher. Mit rund 122 Millionen 
Übernachtungen im Jahr 2019 wurde eine neue Best-
marke erreicht. An der Spitze stehen Berlin und Meck-
lenburg-Vorpommern mit jeweils rund 34 Millionen 
Gästeübernachtungen. Auch der Anteil der ausländi-
schen Gäste ist weiter gestiegen. Die Zahl der Ausländer-
übernachtungen in den neuen Bundesländern (ein-
schließlich Berlin) betrug rund 21 Millionen und zeigt 
damit eine gelungene Platzierung am internationalen 
Reisemarkt. Umfrageergebnisse zum Jahresanfang in 
der Branche und gute Vorbuchungszahlen stimmten 
die Erwartungen an das Jahr 2020 überwiegend positiv 
und ließen sie mit einer vergleichbar guten Saison wie 
im Vorjahr rechnen. Doch die rasante Ausbreitung des 
Corona-Virus hatte auch hier Auswirkungen auf die 
Branche. Ende Februar 2020 wurde die für Anfang März 
avisierte weltgrößte Tourismusmesse, die Internationale 
Tourismusbörse Berlin mit 10.000 Ausstellern aus 180 
Ländern, abgesagt. Der für Mai 2020 in Mecklenburg-
Vorpommern geplante Germany Travel MartTM 
(GTM) ist auf das kommende Jahr verschoben. Der 
GTM ist die wichtigste Vertriebsveranstaltung für den 
deutschen Incoming-Tourismus und bietet den Aus-
richtern beste Gelegenheit, die internationale Be -
kanntheit des Urlaubslandes zu fördern. Diese jähr-
lich von der Deutschen Zentrale für Tourismus e.V. 
(DZT) organisierte Veranstaltung wirbt im Ausland 
für das Reiseland Deutschland in Zusammenarbeit 
mit wechselnden Partnerregionen und -städten. 

Mit den seit Mai 2020 einsetzenden Lockerungen 
wurde auch der Deutschlandtourismus stufenweise 
wiederbelebt. Mit landesspezifischen Kampagnen und 
Angeboten unterstützen die Länder den Neustart in 
der Tourismusbranche. Auf Bundesebene beteiligen 
sich die touristischen Landesmarketingorganisatio-
nen an einer deutschlandweiten Kampagne. Auf „ent-
decke-deutschland.de“ kooperieren sie, um Lust auf 
Urlaub im eigenen Land zu machen. 
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7.3  Reindustrialisierung – Schlüssel-

rolle für die wirtschaftliche 

Entwicklung 

Die Industrie in den neuen Ländern entwickelt sich 
seit vielen Jahren überdurchschnittlich gut. Sie ist 
über nahezu den gesamten Zeitraum seit Mitte der 
1990er Jahre stärker gewachsen als in den alten Län-
dern (Abbildung 42). Heute liegt ihr Anteil an der 
gesamten Wirtschaftsleistung in den neuen Ländern 
bei rund 17 Prozent (alte Länder circa 23 Prozent). 
Sie erreicht damit einen Industrialisierungsgrad zahl-
reicher westeuropäischer Länder und Regionen. An -
ge sichts des geradezu dramatisch zu nennenden Nie-
dergangs der Industrie der ehemaligen DDR in den 
Jahren 1989 bis 1995 ist diese Entwicklung sehr be -
achtlich, auch wenn der Anteil an der industriellen 

Gesamtleistung Deutschlands erst bei 9 Prozent (mit 
Berlin sind es knapp 11 Prozent) liegt. 

Dieser Aufholprozess der vergangenen Jahrzehnte 
war keineswegs gewiss angesichts der Ausgangslage 
des Jahres 1989 bzw. Mitte der 1990er Jahre. Damals 
ging die Zahl der Arbeitsplätze im Verarbeitenden 
Gewerbe von 3,3 Millionen auf nur noch rund 885.000 
im Jahr 1995 zurück. Damit war das Verarbeitende 
Gewerbe gemessen an der Beschäftigung auf rund ein 
Viertel des Niveaus in der DDR geschrumpft. Auch 
wenn Arbeitsplatzvergleiche zwischen damaligen und 
heutigen Unternehmen mit Vorsicht zu betrachten 
sind, da viele Betriebe in der damaligen Planwirtschaft 
personell als überbesetzt galten und der Zustand  
vieler Produktionsanlagen stark überaltert, teilweise 
marode war, so zeigt es doch die Dramatik des indus-
triellen Schrumpfungsprozesses in den Anfangsjahren 
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Abbildung 42:  Jahresdurchschnittliche Wachstumsraten der Bruttowertschöpfung im 

Verarbeitenden Gewerbe in neuen und alten Bundesländern 

Quelle: BMWi. 
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nach der Wiedervereinigung. Es sollte noch mehr als 
zehn Jahre dauern, bis wieder spürbar mehr Arbeits-
plätze im Verarbeitenden Gewerbe geschaffen werden 
konnten. Umso mehr ist die bedeutende Aufbauleis-
tung danach zu würdigen. 

Vor allem Neugründungen und die Modernisierung 
privatisierter Betriebe durch heimische und ausländi-
sche Investoren sorgten für eine Renaissance der 
Wertschöpfung und ein dynamisches industrielles 
Wachstum. In letzter Zeit ist es den Industrieunter-
nehmen in den neuen Ländern darüber hinaus 
gelungen, die technologische Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhöhen und sich damit immer besser am Markt 
zu positionieren. Dies sind gute Zeichen für die wei-
tere Entwicklung der Industriestandorte in Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-
Anhalt, Thüringen und Sachsen. 

Die Cortronik GmbH, ein Unternehmen der Medizin-
technik in Warnemünde, Mecklenburg-Vorpommern, 
ist hierfür ein gutes Beispiel. Ihre Gründung fand 1998 
in enger Kooperation mit den biomedizinischen Insti-
tuten der Universität Rostock statt. Die Geschäfts füh-
rung erwarb zu Beginn der Unternehmens ge schich  te 
einen gebrauchten Laser, um mit anfangs fünf Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern marktfähige Stents für 
die operative Behandlung von Blutgefäßen herzustel-
len. Im Jahr 2000 legte die Geschäftsführung den 
Grundstein für das erste eigene Gebäude, in das bereits 
20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzogen. 
Cortronik vollzog die Prozess- und Produktentwick-
lung neuer Stents in einem forschungs- und wissens-
intensiven Prozess und konnte sukzessive den Markt 
für Medizintechnik durchdringen. Nach über 15 Jah-
ren Entwicklungsarbeit finalisierte Cortronik den 
weltweit ersten resorbierbaren Stent, der sich nach 
der Heilung des unterstützten Gefäßes auflöst. 2016 
produzierte Cortronik circa 800.000 Stents und ver-
zeichnete einen weiteren großen Wachstumssprung. 
Aktuell arbeiten bei Cortronik mehr als 250 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 

Dies ist nur ein Beispiel unter vielen, das das erfolg-
reiche Entstehen eines neuen industriellen Mittel-

standes am Standort neue Bundesländer zeigt. Unter-
nehmerisches Denken und Anwendungsorientierung 
in Forschung und Entwicklung waren und sind hier 
die treibenden Kräfte. Sie tragen dazu bei, dass die 
Industrie ihre Schlüsselrolle für die wirtschaftliche 
Entwicklung in den neuen Ländern wahrnimmt. 

Auch eine Reihe von neuen industriellen Schwer-
punkten trägt hierzu bei. Ein besonders erfolgreiches 
Cluster ist das sächsische „Silicon Saxony“. Es ist 
Europas größter Mikroelektronik-Standort und der 
fünftgrößte weltweit. Jeder dritte in Europa produ-
zierte Chip trägt den Aufdruck „Made in Saxony“. 
GLOBALFOUNDRIES und Infineon betreiben in 
Dresden einige der modernsten und größten Halblei-
ter-Fabriken weltweit. In der Region findet sich eine 
einzigartige Ballung von Akteuren aus den Bereichen 
Mikro- und Nanoelektronik, Organische Elektronik, 
Sensorik und Automatisierungstechnologie (siehe 
auch in Kapitel 13.4 Forschung und Innovation in 
den Regionen zur Mikroelektronikforschung). Dazu 
trägt auch die Förderung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie im Rahmen eines wichtigen 
Vorhabens von gemeinsamem europäischen Interesse 
(Important Project of Common European Interest, 
IPCEI) bei. Hierbei wird die Mikroelektronik aktuell 
mit insgesamt rund 400 Millionen Euro in Sachsen 
und Thüringen unterstützt. Dadurch wird es unter 
anderem ermöglicht, dass die Fertigung mikroelekt-
ronischer Komponenten bei Bosch in Dresden ab 
2021 starten kann. 

Auch in der Automobilfertigung hat sich einiges getan. 
Etwa 69.000 Beschäftigte zählt nach Angaben des 
Automobilclusters Ostdeutschland die Autobranche 
in den neuen Ländern. Jedes siebte in Deutschland 
produzierte Auto rollt heute aus in den neuen Ländern 
gelegenen Fertigungsstätten. Dazu gehören Werke von 
Opel in Eisenach, VW in Zwickau, Chemnitz und Dres-
den, von BMW und Porsche in Leipzig, die Sprinter-
produktion von Mercedes in Ludwigsfelde, große Moto-
renwerke im thüringischen Kölleda sowie hunderte 
vielfach mittelständische Zulieferfirmen. In Mecklen-
burg-Vorpommern beispielsweise gibt es größere 
Standorte der Zulieferindustrie in Neubrandenburg, 
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Kasten 2: Nachhaltigkeitsziel 9  Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, 
inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 

Ziel: Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist ein jährlicher Anstieg der  
privaten und öffentlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis zum  
Jahr 2025 auf mindestens 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Damit trägt 

Deutschland zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 9 der Agenda 2030 bei. 

Fortschritt: Der Anteil des BIP für Ausgaben in Forschung und Entwicklung liegt in den neuen Ländern 
unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Die Ausgaben von Bund, Ländern und Wirtschaft für Forschung 
und Entwicklung sind in Deutschland von 2,4 Prozent des BIP im Jahr 2000 auf 3,1 Prozent des BIP im 
Jahr 2018 gestiegen. In den neuen Ländern einschließlich Berlin stiegen im selben Zeitraum die Ausga-
ben für Forschung und Entwicklung von 2,2 Prozent auf 2,6 Prozent. Die Ausgaben Berlins für For-
schung und Entwicklung lagen stets deutlich über dem gesamtdeutschen Durchschnitt. In 2018 lagen sie 
bereits bei 3,5 Prozent des BIP. 
Quellen: Statistisches Bundesamt, Berichtsplattform für die SDGs; Statistisches Bundesamt, Genesis-Online (21821-0001, 21821-0002) Abruf am 07.07.2020. 

Abbildung 43: Nachhaltigkeitsziel 9 
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Laage und Greifswald. Besondere Aufmerksamkeit 
erfährt derzeit die Elektromobilität. Der i3 von BMW 
wird in Leipzig hergestellt. Im Frühjahr 2020 hat die 
Produktion des ID3 von VW in Zwickau begonnen. 
Tesla baut im brandenburgischen Grünheide an der 
Berliner Grenze ein Werk für Elektroautos mit einer 
Kapazität bis zu 500.000 Stück pro Jahr für den euro-
päischen Markt. 

Trotz dieser spektakulären Entwicklungen darf nicht 
darüber hinweggesehen werden, dass für die Indust-
rie in den neuen Ländern eine Reihe von strukturel-
len Herausforderungen fortbesteht, die den Abstand 
in der Wirtschaftskraft zu den Standorten in den 
alten Ländern ausmachen. Abbildung 44 zeigt, dass 
der Abstand in der Produktivität nach wie vor relativ 
groß ist. Auch dies lässt sich vor allem auf die schon 
beschriebene „Kleinteiligkeit“ der Wirtschaft in den 
neuen Ländern zurückführen. Zudem sind internati-
onale Konzerne zwar in den neuen Ländern durchaus 
mit Werken in großer Zahl präsent, jedoch hat kein 

einziger seinen Hauptsitz hier. Erfahrungsgemäß sind 
es in erster Linie die Konzernzentralen, in deren Umfeld 
sich die besonders wertschöpfungsintensiven Unter-
nehmensteile sammeln. Die in den neuen Ländern 
angesiedelten Betriebsstätten von Großunternehmen 
haben demgegenüber vergleichsweise oft keinen gro-
ßen eigenen Handlungsspielraum und nicht die Mög-
lichkeit, durch eigene Innovationen und die Erschlie-
ßung neuer Märkte zu wachsen. 

Die Industrie in den neuen Ländern ist zudem insge-
samt stärker auf Vorprodukte mit geringerer Wert-
schöpfung ausgerichtet als die in den alten. Darüber 
hinaus ist die Industriedichte insgesamt gesehen wei-
terhin niedriger als in den alten Bundesländern. Es 
fehlt insbesondere auch an mittelständischen Welt-
marktführern und spezialisierten Zulieferindustrien 
mit hoher Innovationskraft und Wertschöpfung. Die 
Bruttowertschöpfung je Einwohner/-in im Verarbei-
tenden Gewerbe liegt daher erst bei der Hälfte des 
Niveaus im alten Bundesgebiet. 

– 

– 
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Neben einer breit angelegten Förderung des Mittel-
standes, von Existenzgründungen und des Innovations-
geschehens ganz allgemein, ist es daher wichtig, 
die räumliche Ballung von mehreren Betrieben mit 
ähnlichen Merkmalen (Branche, Werkstoffe, Techno-
logien etc.), die sich gegenseitig ergänzen und in Netz-
werkstrukturen integriert sind, stärker zu unterstützen. 
Hinzu kommen die Chancen der digitalen Vernetzung. 
Dies ist wichtig, um wettbewerbsfähige Produktions-
und Wertschöpfungsketten, Vernetzungen zwischen 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen und 
Clustern zu stärken. 

Neben globalen Fragen wie dem Klimawandel und der 
Ressourcenknappheit unterliegt auch die Industrie in 
den neuen Ländern immer mehr den großen Mega-
trends wie Digitalisierung von Wirtschaft und Gesell-
schaft, dem demografischen Wandel und neuen 
bahn brechenden Technologien wie der Künstlichen 

Intelligenz. Sie besitzen das Potenzial, die Strukturen 
der Märkte umwälzend zu verändern. Hinzu kommen 
industriepolitische Strategien anderer Länder und 
wachsende Bedrohungen der multilateralen Handels-
ordnung. Dies verlangt von der Industrie der neuen 
genauso wie der alten Länder und aller europäischen 
Industrieregionen auch künftig eine hohe Verände-
rungs- und Anpassungsbereitschaft. 

Gleichzeitig bieten viele dieser Veränderungen auch 
enorme Chancen. Vor diesem Hintergrund hat das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die 
Industriestrategie 2030 vorgelegt. Sie umfasst insbe-
sondere Maßnahmen in den Bereichen wettbewerbs-
fähige Rahmenbedingungen, Förderung neuer Techno-
logien und Wahrung der technologischen Souveränität 
und bietet damit zeitgemäße Antworten gerade auch 
für die Industrie in den neuen Ländern. 
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Abbildung 44:  Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen je Arbeitsstunde der 

Erwerbstätigen 

Quelle: BMWi. 
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7.4  Wirtschaftliche Förder instru-

mente von Investitionen und 

Innovationen, Gründungen 

Da auch in den nächsten Jahren die Wirtschaftskraft 
in den neuen Ländern noch deutlich schwächer sein 
wird als im gesamtdeutschen Durchschnitt, werden 
sie weiterhin wirksame Maßnahmen der Wirtschafts-
und Strukturförderung benötigen. 

Der Bund wird deshalb seine wirtschafts- und struktur-
politischen Fördermaßnahmen auch in Zukunft fort-
setzen. Die Menschen in den neuen Bundesländern 
können sich damit auch nach dem Auslaufen des Soli-
darpaktes II Ende 2019 auf eine wirksame Förderung 
verlassen (siehe auch Kapitel 13.4 Forschung und 
Innovation in den Regionen). 

Dafür steht vor allem das gesamtdeutsche Fördersystem 
für strukturschwache Regionen in ganz Deutschland 
zur Verfügung, das seit Anfang 2020 in Kraft ist. Hinzu 
kommen auch weiterhin die umfangreichen flächen-
deckenden Programme der Investitions- und Innova-
tionsförderung und nicht zuletzt die auf eine Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit zielenden Maßnahmen der 
Mittelstandsstrategie des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen, von denen gerade die mittelständischen 
Unternehmen und damit auch die Wirtschaftsstruk-
tur in den neuen Bundesländern erheblich profitieren 
werden. 

Angesichts der Corona-Krise steht Deutschland als 
global vernetzte Exportnation vor der Herausforde-
rung, die direkten Folgen der Pandemie für die Wirt-
schaft zu bekämpfen, Lieferketten wiederherzustellen 
und auf die verschlechterte weltwirtschaftliche Lage 
zu reagieren. Die Bundesregierung hat in der Krise 
schnell Hilfsprogramme auf den Weg gebracht, um 
Arbeitsplätze zu erhalten, den Fortbestand von Unter-
nehmen zu sichern und soziale Notlagen zu vermeiden. 

Mit dem Konjunkturpaket sollen auch private und 
öffentliche Investitionen angeschoben und Forschung 
und Entwicklung gefördert werden. So wird zur Unter-
stützung der regionalen Wirtschaftsstrukturen in der 
Corona-Pandemie die Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in 
diesem und im kommenden Jahr um insgesamt 500 
Millionen Euro aufgestockt und die Bemessungsgrund-
lage für die steuerliche Forschungszulage von zwei 
Millionen Euro auf vier Millionen Euro befristet bis 
Mitte 2026 angehoben. 

Inwieweit die neuen Bundesländer wirtschaftlich von 
der Pandemie in besonderer Weise betroffen sind, lässt 
sich zurzeit noch nicht abschätzen. Möglicherweise ist 
die KMU-Struktur der Wirtschaft der neuen Länder 
der Grund für eine geringere Widerstandsfestigkeit. 
Zudem sind die Bereiche Tourismus/Gastgewerbe und 
Kultur-/Kreativwirtschaft teilweise von größerer 
Bedeutung. 

Investitions- und Wachstumsfinanzierung 

Durch verschiedene passgenaue Förderprogramme 
werden die Finanzierungsmöglichkeiten für Unter-
nehmen mit ihren spezifischen Bedürfnissen gestärkt. 
Diese reichen von Vergünstigungen für Kredite 
(Fremdkapital) bis hin zum Miterwerb von Unterneh-
mensanteilen (Eigenkapital). Vor dem Hintergrund 
des fortschreitenden demografischen Wandels ist 
gerade in den neuen Ländern auch die Sicherung der 
Unternehmensnachfolge von besonderer Bedeutung. 

Einen Überblick über die schwerpunktmäßig der 
Investitionsförderung dienenden Programme30 gibt 
die nachfolgende Tabelle 4. 

Zu erwähnen ist hier ferner das European Recovery 
Program (ERP)-Regionalförderprogramm des ERP-
Sondervermögens, das speziell für Unternehmen aus 
strukturschwachen Regionen zur Verfügung steht. 
Es ist eines der Bundesprogramme innerhalb des 

30 Sehr gute Recherchemöglichkeiten über alle in Deutschland verfügbaren Förderprogramme für Unternehmen gibt es auf der Homepage der 
Förderdatenbank www.foerderdatenbank.de und dem BMWi-Gründerportal unter https://www.existenzgruender.de/DE/Unternehmen-
fuehren/inhalt.html. 
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gesamtdeutschen Fördersystems. 2019 konnten in 
den neuen Ländern rund 700 Vorhaben mit einem 
Volumen von rund 224 Millionen Euro allein aus dem 
ERP-Regionalförderprogramm gefördert werden. 

Über Bürgschaften des Bundes und der Länder können 
darüber hinaus Kreditausfallrisiken von bis zu 80 Pro-
zent übernommen werden. Mit dem bis Ende 2019 
speziell auf die neuen Länder ausgerichteten Bund-
Länder-Bürgschaftsprogramm des Bundes ab einem 
Bürgschaftsbetrag von zehn Millionen Euro konnten 
größere Investitionsvorhaben in den neuen Ländern 
abgesichert werden. Seit 1991, das heißt seit Auflegung 
des Bundes-/Landesbürgschaftsprogramms, wurden 
rund 150 Bürgschaftsfälle Aufbau Ost mit einem Bürg-
schaftsobligo von insgesamt rund 8,5 Milliarden Euro 
bewilligt  bei einem Finanzierungsvolumen von über 
elf Milliarden Euro. Dieses Bürgschaftsvolumen diente 
der (Mit-)Finanzierung eines Investitionsvolumens von 
insgesamt 16 bis 17 Milliarden Euro. Dieses Bürgschafts-
programm ist seit dem 1. Januar 2020 auf alle struktur-
schwachen Regionen ausgerichtet. 

Zunehmend an Bedeutung gewinnt auch in den neuen 
Ländern die Finanzierung in Form von Eigenkapital. 
Diese erfolgt in erster Linie durch private Eigenkapital-
geber wie Beteiligungsgesellschaften, Wagniskapital-
fonds oder auch Business Angels. Zum anderen erfolgt 
sie durch öffentliche Förderinstrumente: Der Bund 
beteiligt sich an den Investitionen dieser Eigenkapital-

geber vor allem im Rahmen von Kooperationen mit 
dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) und der 
KfW Capital. Zusätzlich existieren spezielle Bundes-
beteiligungen, wie der High-Tech Gründerfonds oder 
der Venture-Capital-Fonds coparion, die Start-ups 
unmittelbar Eigenkapital bereitstellen. Auch die mit-
telständischen Beteiligungsgesellschaften, die in allen 
Bundesländern präsent sind, tragen mit ihren von Bund 
und Ländern rückgarantierten Beteiligungen zur 
Stärkung der Eigenkapitalbasis von Unternehmen bei. 

Um darüber hinaus die Wachstumspotenziale der 
neuen Länder noch besser zu nutzen, hat die Bundes-
regierung den Dialog „Unternehmen wachsen“ für 
mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit ins Leben 
gerufen. Ziel des Dialogs ist es, einen Impuls für 
unternehmerische Aktivitäten mit hoher Wertschöp-
fung sowie Problemlösungskompetenzen zu setzen. 
Unternehmerinnen und Unternehmer diskutieren 
gemeinsam Lösungswege und neue Ideen für mehr 
Wachstum auf unternehmerischer Ebene. 

Nicht rückzahlbare Zuschüsse werden im Rahmen 
der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 
gewährt. Dabei trägt der Bund die Hälfte der GRW-
Ausgaben in jedem Land. Inklusive der zusätzlichen 
Mittel aus dem Konjunkturpaket stehen dieses Jahr 
850 Millionen Euro Bundesmittel für die GRW bereit. 
Auch in 2021 stehen aus dem Konjunkturpaket für 

Fremdkapitalförderprogramme Eigenkapitalförderprogramme Zuschüsse

ERP-Regionalförderprogramm 

 ERP-Digitalisierungs- und 

Innovationskredit 

KfW-Unternehmerkredit 

Venture Tech Growth Financing (KfW) 

 Bürgschaften und Rückbürgschaften 

des Bundes 

ERP-Beteiligungsprogramm 

ERP/EIF-Dachfonds 

ERP/EIF-Wachstumsfazilität 

ERP-Mezzanine für Innovation 

European Angels Fund Germany (EAF) 

Mezzanin-Dachfonds für Deutschland 

(MDD) 

ERP-Venture-Capital-Fondsfinanzierung 

Mikromezzaninfonds Deutschland 

Rückgarantien des Bundes 

High-Tech Gründerfonds 

coparion 

Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe  

„Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur“ (GRW) 

Tabelle 4: Förderprogramme mit Schwerpunkt Investitionsförderung 
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die GRW 250 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. 
Aufgrund ihrer Strukturschwäche sind für die seit 2014 
laufende Förderperiode knapp 80 Prozent der GRW-
Mittel für Regionen in den neuen Ländern vorgesehen. 
Für die Umsetzung der GRW sind die Länder zuständig, 
die auf der Grundlage des mit dem Bund vereinbarten 
Koordinierungsrahmens eigene Förderschwerpunkte 
setzen. Die Hauptförderbereiche sind Investitionen 
der gewerblichen Wirtschaft sowie Investitionen in 
die kommunale wirtschaftsnahe Infrastruktur. Im 
Jahr 2019 haben die sechs östlichen Länder für insge-
samt 975 Investitionsprojekte von Unternehmen rund 
365 Millionen Euro Fördermittel bewilligt. Für Vor-
haben zur Verbesserung der kommunalen wirtschafts-
nahen Infrastruktur wurden 314 Millionen Euro neu 
bewilligt. Dazu gehören unter anderem Industrie- und 
Gewerbegelände, die bessere verkehrliche Anbindung 
von Gewerbebetrieben, Gewerbezentren, Bildungs-
einrichtungen, touristische Infrastruktureinrichtungen 
sowie Maßnahmen im Bereich der regionalen Vernet-
zung und Kooperation. Darüber hinaus können im 
Rahmen der GRW für Investitionsvorhaben modifi-
zierte Ausfallbürgschaften von den Ländern gewährt 
werden. 

Unternehmensgründungen 

Unternehmensgründungen mit innovativen und  
kreativen Ideen sorgen für frischen Wind und Erneu-
erung. Dies gilt insbesondere in den neuen Ländern, 
in denen Neugründungen und Start-ups zum weite-
ren Aufbau einer vielfältigen Branchenstruktur von 
großer Bedeutung sind. 

Neben der Investitionsförderung unterstützt die 
Gründungsförderung aus den ERP-Programmen so -
wohl Neugründungen von Unternehmen wie auch 
die Übernahme bestehender Unternehmen. 

Daraus entfielen auf die neuen Bundesländer 2019 
rund 439,5 Millionen Euro oder 14,7 Prozent der  
bundesweiten Gründungsförderung (Vorjahr: 13,5 
Prozent). Zu nennen sind hier insbesondere der  
ERP-Gründerkredit Startgeld, der ERP-Gründerkredit 
Universell und das ERP-Kapital für Gründung mit 

jeweils programmspezifischen Schwerpunktsetzungen 
in der Förderung. 

Zur Stärkung von Digitalisierungsvorhaben wurde 
2017 die Innovationsförderung aus dem ERP-Sonder-
vermögen um den ERP-Digitalisierungs- und Innova-
tionskredit sowie ERP-Mezzanine für Innovation 
erweitert. 

Für Kleinst- und Kleinunternehmen steht der Mikro-
kreditfonds zur Verfügung. Zwischen 2015 bis Dezem-
ber 2019 wurden in den neuen Ländern  einschließ-
lich Berlin  1.412 Kredite mit einem Volumen von 
rund 12,7 Millionen Euro ausgereicht. Das entspricht 
rund 26 Prozent des gesamten Mikrokreditvolumens. 
2019 erhielten 402 Kleinstgründerinnen und -gründer 
in den neuen Bundesländern (einschließlich Berlin) 
Kredite im Gesamtvolumen von rund 3,8 Millionen 
Euro. Das entspricht rund 25 Prozent aller geförderten 
Kleinstunternehmen. Damit hat die Nachfrage nach 
Mikrokrediten aus dem Mikrokreditfonds Deutsch-
land einen starken Anstieg um mehr als das Dreifache 
von 476 Stück (2015) auf 1.631 Stück (2019) zu ver-
zeichnen. 

Mikrokreditfonds 
Deutschland Anzahl In Millionen Euro 

Neue Länder inkl. 

Berlin 2015–2019 

1.412 12,7 

(rd. 26 % des 

ge samten Mikro-

kreditvolumens) 

Neue Länder inkl. 

Berlin 2019 

402 

(rd. 25 % aller  

geförderten  

Kleinstunter-

nehmen) 

3,8 

Tabelle 5: Mikrokreditfonds Deutschland 
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Mit dem Förderprogramm INVEST-Zuschuss für Wag-
niskapital wird Wagniskapital von Privatpersonen für 
junge innovative Unternehmen bezuschusst. 32,6 Pro-
zent der jungen, innovativen Unternehmen, denen 
zwischen Mai 2013 und Ende 2019 eine Förderfähig-
keit im Sinne des Programms INVEST zugesprochen 
wurde, hatten ihren Sitz in den neuen Ländern, davon 
allein 22,5 Prozent in Berlin. 2019 hat der High-Tech 
Gründerfonds (HTGF) in den neuen Ländern 16 Erst-
finanzierungen mit rund 7,39 Millionen Euro zugesagt. 
Das entspricht einem Zusagevolumen von circa 27 Pro-
zent der insgesamt 60 Zusagen des HTGF 2019. 

Von den seit dem Programmstart des Mikromezzanin-
fonds im Herbst 2013 bis Ende 2019 ausgereichten 
2.864 Beteiligungen mit einem Volumen von rund 
115,5 Millionen Euro flossen 1.198 Beteiligungen mit 
einem Volumen von rund 47,8 Millionen Euro und 
damit rund 41 Prozent in die neuen Länder. 

Innovationsförderung in Unternehmen und 

Förderung der Forschungsinfrastruktur  

(IFE/INNO-KOM-Ost/ZIM) 

Die Wiedervereinigung im Jahre 1990 führte in der 
ehemaligen DDR zu tiefgreifenden sozialen, wirtschaft-
lichen und strukturellen Veränderungen, die auch mit 
einem dramatischen Abbau vorhandener Kapazitäten 
industrieller Forschung und Entwicklung (FuE) (siehe 
auch Kapitel 13), aber zugleich mit einer Vielzahl von 
Aus- und Neugründungen verbunden waren. Vor die-
sem Hintergrund hatte die Bundesregierung mehrere 
sich ergänzende Förderprogramme aufgelegt, die die 
Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der meist 
jungen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
in den neuen Ländern stärken sollten und zugleich 
auf den Erhalt und den Ausbau wettbewerbsfähiger 
FuE-Kapazitäten dort gerichtet waren. 

In dem im Jahr 2008 gestarteten „Zentralen Innova-
tionsprogramm Mittelstand (ZIM)“ wurden alle be -
währten Förderansätze der Vorgängerprogramme, 
zu denen auch die Programme „Förderung von inno-
vativen Netzwerken“ (InnoNet) sowie „INNOvative 
WAchsTumsTräger“ (INNO-WATT) gehörten, aufge-

griffen und weiterentwickelt. In den jährlichen Inno-
vationsreporten des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages wurde ZIM wiederholt als „Best Practice“ 
hervorgehoben und vom Deutschen Institut für Erfin-
dungswesen 2011 als beste Innovationsförderung mit 
der „Dieselmedaille“ ausgezeichnet. Im Jahr 2015 wurde 
ZIM optimiert und dem neuen EU-Beihilferecht an -
gepasst; 2018 wurde die Förderung von internationalen 
Innovationsnetzwerken eingeführt. Mit der Neufassung 
der ZIM-Richtlinie 2020 sind weitere Verbesserungen 
für den innovativen Mittelstand er reicht worden: bes-
sere Zugangsbedingungen für junge und kleine Un -
ternehmen sowie Erstinnovatoren, Öffnung des ZIM 
für größere mittelständische Unternehmen, erweiterte 
Förderung von Leistungen zur Markteinführung, 
bessere Förderbedingungen für Unternehmen aus 
strukturschwachen Regionen und Intensivierung des 
transnationalen Know-how-Transfers. Mit jährlich über 
3.000 neuen Technologieentwicklungsprojekten ist 
das ZIM das größte Programm der Bundesregierung 
zur Förderung des innovativen Mittelstands. Im ZIM 
wurden bereits etwa 55.000 Förderanträge mit einem 
zugesagten Fördervolumen von über 6,8 Milliarden 
Euro auf den Weg gebracht. Von den ZIM-Mitteln 
flossen rund 40 Prozent in die neuen Länder. 

In der ehemaligen DDR erfolgte die Industrieforschung 
im Wesentlichen in den Forschungsabteilungen der 
großen Kombinate. Im Zuge ihrer Privatisierung zu 
(gemeinnützigen) externen Industrieforschungsein-
richtungen (IFE) drohte wegen des dramatischen  
Personalabbaus ein weitgehender Verlust dieser For-
schungskapazitäten. Der industrielle Aufbau der neuen 
Bundesländer, insbesondere die dringend notwendige 
Ansiedlung technologisch innovativer wettbewerbs-
fähiger Industrieunternehmen, drohte behindert und 
verzögert zu werden. Durch eine gezielte, den jeweili-
gen Erfordernissen angepasste Förderung konnte die 
Mehrzahl der IFE die schwierige Phase der Transfor-
mation überstehen. Insbesondere wurde zunehmend 
die Marktorientierung zu einer wesentlichen Voraus-
setzung für die Förderung. Beispielsweise mussten die 
Antragsteller bereits beim Projektantrag die Verwer-
tungsstrategie für die FuE-Ergebnisse darstellen. Im 
Jahr 2009 wurde die bestehende Förderung der IFE 
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neu gestaltet: Die Fördermaßnahmen für IFE wurden 
im Programm INNO-KOM-Ost mit den zwei Förder-
modulen „marktorientierte FuE-Vorhaben“ (MF) sowie 
„Vorhaben der Vorlaufforschung“ (VF) gebündelt. 
Darüber hinaus wurde ein Modellvorhaben zur För-
derung der technischen Infrastruktur (MV-IZ) als 
Ergänzung der beiden Förderlinien eingeführt. 

Seit Beginn des Programms „F&E-Förderung gemein-
nütziger externer Industrieforschungseinrichtungen 
in Ostdeutschland  Innovationskompetenz Ost 
(INNO-KOM-Ost)“ im Januar 2009 hat das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie bis Ende 2019 
mehr als 2.200 Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
mit einem Fördervolumen von mehr als 650 Millionen 
Euro gefördert. 

Mit der Nachfolgerichtlinie „INNO-KOM“, die am  
1. Januar 2017 in Kraft getreten ist, wurde die erfolg-
reiche Innovationsförderung auf strukturschwache
Regionen in ganz Deutschland ausgedehnt. Im Jahr
2017 wurden bereits 247 Projekte mit einem Förder-
volumen von 74 Millionen Euro bewilligt. Im Jahr
2019 waren es 270 Projekte mit einem Fördervolu-
men von 83 Millionen Euro. Der Anteil der Förderun-
gen auf die Gebiete in den alten Ländern liegt durch-
schnittlich bei neun Prozent.

Wirtschaftscluster 

Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen hängt 
unter anderem davon ab, inwieweit sie in Liefernetz-
werke und Wertschöpfungsketten eingebunden sind. 
Aus diesem Grund besteht ein wichtiger Teil der Wirt-
schaftsförderung seit einigen Jahren aus der Förderung 
von Wirtschaftsclustern. Sie bringen unterschiedliche 
Akteure aus verschiedenen Industrien zusammen 
und erzeugen damit regionale Wettbewerbsvorteile. 
Clusterinitiativen werden als strategische, systemati-
sche und innovationsorientierte Netzwerke verstanden, 
bei denen gemeinsame Projekte umgesetzt werden. 
Clusterinitiativen bilden somit den Rahmen für Ko -
operationsbeziehungen und sind dabei meist in die 
regionale Struktur- und Innovationspolitik eingebun-
den. Die optoelektronische Industrie um Jena oder 

das Mikroelektronikcluster um Dresden sind hierfür 
gute Beispiele. 

Besonders aktiv sind die Cluster in den neuen Ländern 
unter anderem in den Bereichen Biotechnologie, 
Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft, aber auch 
in der Produktionstechnik, den optischen Technolo-
gien/Photonik sowie der Elektrotechnik/Messtechnik/ 
Sensorik. Innovationscluster haben eine hohe Bedeu-
tung für den wirtschaftlichen Strukturwandel (siehe 
auch Kapitel 13.4). 

Das 2012 initiierte Programm „go-cluster“ vereint als 
clusterpolitische Exzellenzmaßnahme 84 der leistungs-
fähigsten Innovationscluster Deutschlands. 16 davon 
sind Clusterinitiativen in den neuen Ländern. Sie sind 
Vorreiter für Innovationen zahlreicher Art und spiegeln 
die hohe Kompetenz Deutschlands in den verschie-
densten Branchen und Technologiefeldern wider. 
Beispielhaft sind drei Cluster-Initiativen erwähnt 
(biosaxony e.V. aus Dresden, Cluster Sondermaschinen-
und Anlagenbau SMAB aus Magdeburg sowie OptoNet 
e.V. aus Jena), die bei der Projektdurchführung zur
Digitalisierung der Clusterakteure sowie bei der Siche-
rung und Qualifizierung von Fachkräften vom Bund
unterstützt werden.

Die Bundesregierung hilft zudem unmittelbar dabei, 
Chancen zu nutzen, die sich aus weltweiten Mega-
trends wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und 
Umweltschutz ergeben. Die CLEANTECH Initiative 
Ostdeutschland (CIO) unterstützt Unternehmen, sich 
zu vernetzen, gemeinsam Märkte zu erschließen und 
dadurch zu wachsen. Sie ist ein branchen- und län-
derübergreifendes Bündnis, in dem sich Partner aus 
allen neuen Ländern zusammengefunden haben. 

Digitale Transformation 

Die Digitalisierung revolutioniert unser Leben und 
unsere Arbeitswelt in hohem Tempo. Sie geht weit 
über innovative Technologien hinaus. Neue Geschäfts-
modelle und genaue Analysen mittels Datenbanken 
zählen ebenso dazu wie verbesserte Prozessketten. 
Mit diesen rasanten Entwicklungen gehen tiefgrei-

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode– 124 –

– 

Drucksache 19/22580 



fende gesellschaftliche und wirtschaftliche Heraus-
forderungen einher. Nach einem Länderranking des 
Fraunhofer-Instituts für Öffentliche IT rangieren die 
neuen Länder im Digitalindex 2019 mit Ausnahme 
von Berlin bislang auf den hinteren Plätzen Um auch 
künftig im Wettbewerb mithalten zu können und dem 
drohenden Fachkräftemangel zu begegnen, müssen 
die Unternehmen die Chancen der Digitalisierung 
stärker nutzen. 

Als zentrales Instrument zur Unterstützung der digi-
talen Transformation in Mittelstand und Handwerk 
hat die Bundesregierung im Rahmen ihres Förder-
schwerpunkts „Mittelstand-Digital“ ein Netzwerk von 
insgesamt 26 Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren ein-
gerichtet. Alle neuen Länder verfügen über eines der 
insgesamt 18 regionalen Kompetenzzentren, die 
jeweils mit mehreren Standorten und Demonstrato-
ren anschaulich, praxisnah und kostenfrei Digitalisie-
rungswissen zum „Anfassen“ und Testen in guter 
Erreichbarkeit für kleine und mittlere Unternehmen 
bereitstellen. Ergänzend wurden acht bundesweit 
agierende Kompetenzzentren mit speziellem Themen-
oder Branchenfokus aufgebaut, zuletzt die Mittel-
stand 4.0-Kompetenzzentren Kommunikation und 
Handel mit Sitz in Potsdam und Berlin. 2019 wurden 
im Rahmen der Strategie Künstliche Intelligenz der 
Bundesregierung mehr als 50 KI-Trainer bei den 
Kompetenzzentren etabliert, darunter in Magdeburg, 
Berlin, Ilmenau und Chemnitz. Sie unterstützen bei 
der Umsetzung konkreter KI-Anwendungen. Das 
neue Investitionszuschussprogramm „digital jetzt – 
Investitionsförderung für KMU“ bietet KMU und 
Handwerksbetrieben mit 3 bis 499 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern finanzielle Unterstützung in zwei 
Modulen: bei Investitionen in digitale Technologien, 
insbesondere Hard- und Software, sowie bei Investiti-
onen in die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu Digitalthemen. In strukturschwachen 
Regionen kann die Förderquote um Bonusprozent-
punkte erhöht werden.31 

Das Förderprogramm go-digital fördert seit Sommer 
2017 Beratungsleistungen durch autorisierte Beratungs-
unternehmen in den Modulen „Digitalisierte Geschäfts-
prozesse“, „Digitale Markterschließung“ und „IT-Sicher-
heit“ in rechtlich selbständigen Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft (KMU) einschließlich des 
Handwerks mit technologischem Potenzial. Direkt 
auf die Gegebenheiten des jeweils zu beratenden 
Unternehmens abgestimmt, erfolgt sowohl eine pass-
genaue Beratung als auch die konkrete Umsetzung 
von Maßnahmen. Bis Ende 2019 haben sich 199 Bera-
tungsunternehmen mit Sitz in den neuen Bundeslän-
dern autorisieren lassen. Knapp ein Drittel aller aus-
gezahlten Projektmittel (27,9 Prozent) sind in 2019 in 
KMU und Handwerksbetriebe in den neuen Ländern 
geflossen. Dabei verteilt sich die Fördersumme wie 
folgt (vgl. Tabelle 6). 

Mit der Digital Hub Initiative wird seit 2017 die Ent-
stehung digitaler Hubs in Deutschland unterstützt. 
Die Initiative soll zur Transformation Deutschlands in 
einen führenden Digitalstandort beitragen. Hierfür 
werden der Aufbau und die Vernetzung zwölf digitaler 
Hubs mit spezifischen Themenschwerpunkten (davon 
drei in Berlin, Potsdam, Dresden/Leipzig) unterstützt. 
In den Hubs wird die Zusammenarbeit von Start-ups, 

31 Anträge können ab 7. September 2020 gestellt werden: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/digital-jetzt.html. 

2019 Gesamt Berlin Brandenburg Mecklenburg-
Vorpommern Sachsen Sachsen-

Anhalt Thüringen 

Verteilung der 

Zuwendung in 

Euro 

2.165.832,54 376.560,75 154.990,04 361.273,00 726.532,50 290.042,50 256.433,75 

Tabelle 6: Verteilung der Fördersumme go-digital 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/22580– 125 –



etablierter Wirtschaft, Forschungseinrichtungen und 
Experten innerhalb eines innovativen Netzwerkes 
fokussiert. Die Digital Hubs in Leipzig und Dresden 
setzen auf verschiedene, sich ergänzende Schwer-
punkte. Legt man in Leipzig den Fokus auf die Förde-
rung der Smart Infrastructure (Schwerpunkte Energie, 
Smart City, E-Health sowie Querschnittstechnologien), 
setzt man in Dresden auf die Entwicklung der für 
Smart Systems notwendigen Komponenten aus den 
Bereichen Hardware, Software und Konnektivität, um 
so das Internet der Dinge (Internet of Things  IoT)  
zu ermöglichen. Auch im Digital Hub Berlin konzent-
riert man sich  neben dem Thema FinTech  auf den 
Bereich IoT. Im Potsdamer Digital Hub werden neue 
digitale Verfahren der Datenverwertung und Medien-
produktion (zum Beispiel Virtual und Augmented 
Reality) entwickelt und umgesetzt. 

Um mittelständischen Unternehmen auch in den neuen 
Ländern noch stärker die Bedeutung der Themen 
Digitalisierung und Breitbandausbau zu verdeutlichen, 
hat die Bundesregierung zusammen mit dem Deut-
schen Industrie- und Handelskammertag die Info-
kampagne „Breitband@Mittelstand“ entwickelt. Im 
Rahmen einer Roadshow, die im Koalitionsvertrag 
verankert wurde, finden seit Anfang 2017 zahlreiche 
regionale Veranstaltungen statt  oftmals direkt in 
Gewerbegebieten und Technologieparks. Dort wird 
praxisnah und interaktiv über die absehbaren digita-
len Anwendungen von morgen informiert, etwa 
durch konkrete Best-Practice-Beispiele im Bereich 
virtueller Realitäten sowie intelligenter und lernen-
der Systeme. Darüber hinaus erhalten die Unterneh-
men Informationen zum Sonderprogramm Gewerbe-
gebiete im Rahmen des Breitbandförderprogramms 
des Bundes. Somit wird gewährleistet, dass alle Unter-
nehmen, gerade auch die kleinen und mittleren 
Unternehmen in den neuen Ländern, sich an den 
Möglichkeiten der Digitalisierung beteiligen können. 

7.5 Internationalisierung 

Spezielle Maßnahmen und Aktivitäten zur Internati-
onalisierung der Wirtschaft in den neuen Ländern  
helfen vor allem kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU), Wachstumspotenziale ausländischer Märkte zu 
nutzen und von den Vorteilen einer internationalen 
Arbeitsteilung zu profitieren. Aufgrund der strukturell 
bedingten Kleinteiligkeit der Wirtschaft in den neuen 
Ländern ergreift die Bundesregierung besondere Maß-
nahmen der Außenwirtschaftsförderung zur Stärkung 
der gesamten Wirtschaftsstruktur in den neuen 
 Ländern. Die Außenwirtschaftsagentur des Bundes, 
„Germany Trade and Invest  Gesellschaft für Außen-
wirtschaft und Standortmarketing mbH (GTAI)“, 
widmet sich dieser besonderen Förderaufgabe seit 
einigen Jahren sehr intensiv. 

Wichtige Zielregionen der GTAI für Veranstaltungen 
zur Bewerbung der neuen Bundesländer und Berlins 
als Wirtschafts- und Investitionsstandort waren im 
Jahr 2019 erneut China (unter Leitung des Beauftrag-
ten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer), 
Japan und die USA. Die thematischen Schwerpunkte 
der Maßnahmen lagen auf der Digitalwirtschaft, der 
Gesundheitswirtschaft sowie Energie und Umwelt-
technologien. 

Im Rahmen der Investorenanwerbung der GTAI 
konnten 36 Prozent aller Projekte an die neuen Län-
der übergeben werden. Dabei entfallen 37 Prozent der 
im Rahmen aller Übergaben geplanten Arbeitsplätze 
auf die neuen Länder. 

Zu zahlreichen Kontakten mit ausländischen Unter-
nehmen kam es im Rahmen der Inbound-Delegations-
reisen aus den Bereichen Energie, Biotechnologie und 
Automobilzulieferer an verschiedenen Standorten in 
den neuen Bundesländern. Im Sinne der nachhaltigen 
Kontaktbearbeitung wurden kleinere Follow-up-Semi-
nare für Veranstaltungsteilnehmer aus dem Vorjahr in 
Chengdu und Tokio durchgeführt. 
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Ein weiteres wichtiges Instrument ist das Auslands-
messeprogramm, das einen geschlossenen Auftritt 
deutscher Unternehmen, insbesondere von KMU, bei 
Leitmessen im Ausland erleichtert. Die Einheitlichkeit 
des Auftritts wird über die bekannte Dachmarke 
„Made in Germany“ sichtbar dargestellt. Im Inland 
unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie die Teilnahme junger innovativer Unterneh-
men an internationalen Leitmessen in Deutschland. 
Dieses Programm hat sich als effizientes Instrument 
zur Messeförderung des Bundes erwiesen. Es bietet ein 
niedrigschwelliges und technologieoffenes Angebot 
für junge innovative Kleinst- und Kleinunternehmen, 
um ihre Auslandsaktivitäten zu stärken. Die geförder-
ten Unternehmen profitieren von den bereitgestellten 
Leistungen während ihrer jeweiligen Messeteilnahmen 
und schätzen die Wirkungen des Programms als sehr 
hoch ein. Das Programm besitzt daher eine wichtige 
Anstoßfunktion zur Stärkung der Exportaktivitäten 
junger innovativer Kleinst- und Kleinunternehmen. 

Im Kontext der stärkeren Internationalisierung von 
Unternehmen in den neuen Ländern spielt auch das 
KMU-Markterschließungsprogramm (MEP) eine be -
deutende Rolle. Durch themen- und ziellandspezifische 
Informationsveranstaltungen und Unternehmens-
reisen werden vor allem kleine und mittlere Unter-
nehmen aus den neuen Ländern an ausländische 
Märkte herangeführt und vor Ort mit wesentlichen 
Akteuren und potenziellen Geschäftspartnern in 
Kontakt gebracht. Ergebnisse einer Programmevalu-
ierung zeigen, dass gerade Unternehmen aus den 
neuen Ländern das Programm aktiv nutzen, um ihre 
Auslandskontakte auszubauen bzw. ihre Entscheidung 
über mögliche Aktivitäten im Ausland auf dieser Basis 
zu treffen. Von insgesamt 1.293 deutschen Unter-
nehmen, die 2019 die Angebote des Markterschlie-
ßungsprogramms nutzten, kamen 283 (22 Prozent) 
aus den neuen Ländern. 
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Obwohl die deutsch-deutsche Teilung bereits 30 Jahre 
zurückliegt, haben die vier Jahrzehnte davor ihre Spu-
ren hinterlassen. Zwei getrennte politische Systeme 
haben Unterschiede hervorgebracht oder betont 
auch in der sozialen Infrastruktur, der Bevölkerungs-
zusammensetzung sowie in den Erfahrungen, Einstel-
lungen und Verhaltensweisen der Menschen. Seither 
haben sich alte und neue Bundesländer und ihre 
Bevölkerung in vielen Bereichen angeglichen, teil-
weise in Richtung des Musters der neuen Länder, wie 
etwa in der Zunahme nichtehelicher Lebensgemein-
schaften, teilweise in Richtung des Musters der alten 
Länder, wie bspw. beim Anstieg der Lebenserwartung 
der Bevölkerung. 

In mancher Hinsicht sind  auch heute noch  größere 
Unterschiede erkennbar. Einige sind  etwa im Hinblick 
auf das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse  eine 
Herausforderung für Politik und Gesellschaft. Andere 
sind  auch angesichts der großen Unterschiede, 
inwieweit Menschen verschiedener Generationen 
und Wohnregionen von der Transformation „deutsch-
deutsche Vereinigung“ betroffen waren Ausdruck 
von Vielfalt und ein Gewinn für unser Land. So 
ermöglichen beispielsweise die unterschiedlichen 
Familienleitbilder und Strategien zur Vereinbarung 
von Familie und Beruf zwischenmenschliche Pers-
pektivwechsel. Sie können gesamtgesellschaftliche 
Debatten anregen und damit die Weiterentwicklung 
der Politik und Kultur in Deutschland als Ganzes vor-
antreiben. 

8.1  Annäherung und Unterschiede: 

Ausgewählte Einblicke in die 

Bevölkerungsentwicklung über 

drei Jahrzehnte 

Deutschlands Bevölkerungszahl ist seit der Vereinigung 
um über drei Millionen auf rund 83 Millionen gestie-
gen. Allerdings erfolgte dies mit unterschiedlichen 

regionalen Schwerpunkten: Im früheren Bundesge-
biet nahm die Bevölkerung um fast acht Prozent zu, 
während sie in den neuen Bundesländern um rund 
15 Prozent schrumpfte (jeweils ohne Berlin). Berlin 
wird am Ende des Abschnitts separat betrachtet. Die-
ser Trend wurde in den letzten Jahren unterbrochen: 
2015 verzeichneten erstmals seit der Vereinigung alle 
neuen Länder einen leichten Bevölkerungszuwachs, 
vor allem aufgrund der hohen Zuwanderung aus dem 
Ausland. Seit 2016 registrierte unter den neuen Flä-
chenländern nur das Land Brandenburg und dort ins-
besondere der Berliner „Speckgürtel“ weitere Bevölke-
rungsanstiege.32 

Diese Gesamtentwicklung ist das Ergebnis unterschied-
licher Prozesse, die nicht nur auf die Bevölkerungszahl, 
sondern auch auf die Bevölkerungszusammensetzung 
wirken. In den neuen Ländern entschieden sich viele 
junge Personen nach der Wiedervereinigung zunächst 
dafür, Kinderpläne aufzuschieben. Zudem wanderten 
viele junge Leute in die alten Bundesländer ab, ins-
besondere Anfang der 1990er und 2000er Jahre, und 
wurden dort Eltern. Außerdem zogen die alten Länder 
weit mehr Zuwanderung aus dem Ausland an. 

Fertilität und Lebenserwartung gleichen sich an 

Die politischen Umbrüche nach dem Mauerfall bewo-
gen in den neuen Ländern bis Mitte der 1990er Jahre 
zunächst viele Menschen, auf ihren Kinderwunsch 
zumindest vorläufig zu verzichten. Seitdem kehrte sich 
das Verhältnis bei der Fertilität jedoch sogar um, wenn-
gleich die Ziffern sehr nah beieinanderliegen. Dieser 
Ähnlichkeit liegen jedoch Unterschiede in der Familien-
zusammensetzung zugrunde: Frauen in den alten 
Ländern sind weiterhin häufiger kinderlos als Frauen 
in den neuen, gleichzeitig aber auch häufiger kinder-
reich (drei und mehr Kinder). Frauen mit ein oder 
zwei Kindern sind hingegen in den neuen Ländern 
stärker vertreten. Auch das durchschnittliche Alter 
der Frauen bei der Geburt all ihrer Kinder hat sich in 
den letzten knapp drei Jahrzehnten deutlich angenä-

Kapitel 8 – Bevölkerungsentwicklung 

32 Statistisches Bundesamt: Alte und neue Bundesländer ohne Berlin, eigene Berechnungen. 
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hert und unterscheidet sich heute kaum noch zwi-
schen alten und neuen Ländern. Ebenso haben sich 
die beiden Landesteile hinsichtlich ihrer Familienfor-
men merklich angenähert. 

Neben den Geburten zeigen sich auch bei der Lebens-
erwartung positive Entwicklungen: Sie hat sich in  
den letzten 30 Jahren in beiden Teilen Deutschlands 
deutlich erhöht. In den neuen Bundesländern fiel der 
An stieg besonders stark aus. Die veränderten Rahmen-
bedingungen spiegelten sich in einem schnellen An -
stieg der Lebenserwartung im höheren Alter wider.33 

Von einem niedrigeren Niveau ausgehend haben die 
Menschen in den neuen Bundesländern durchschnitt-
l ich zwischen 6,1 (Frauen) und 7,5 (Männer) Jahren an 
Lebenszeit gewonnen. Die verbleibende durchschnitt-
liche Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren war 1990 
in der ehemaligen DDR noch ein Jahr und acht Monate 
geringer als in der alten Bundesrepublik. Aktuell liegt 
der Rückstand nur noch bei eineinhalb Monaten. 1990 
lebten Frauen in der alten Bundesrepublik im Durch-
schnitt gut zwei Jahre länger als die in der ehemaligen 
DDR, bei Männern in den alten Ländern waren es sogar 
drei Jahre mehr. Bis heute haben sich diese Unter-
schiede bei den Frauen ausgeglichen, während Männer 
in den alten Bundesländern gegenwärtig noch eine 
um 1,4 Jahre höhere durchschnittliche Lebenserwar-
tung haben als in den neuen (vgl. Kapitel 12.2). Unter 
anderem trägt der im Vergleich höhere Zigaretten-
und Alkoholkonsum von Männern in den neuen Län-
dern nicht nur zu höheren Sterberaten bei34, sondern 
auch zu häufigerem Auftreten chronischer Krankhei-
ten. Auch bei den Frauen im jüngeren bis mittleren 
Erwachsenenalter sind die Anteile von Raucherinnen 
in den neuen Bundesländern höher. Rauchten dort 
Frauen vor der Vereinigung weniger als Frauen in der 

alten Bundesrepublik, so stieg der Anteil der Rauche-
rinnen nach 1990 bei jungen Personen stark an.35 

Daher ist nicht auszuschließen, dass die Unterschiede 
in der durchschnittlichen Lebenserwartung zwischen 
den neuen und alten Ländern für die in den 1960er 
und 1970er Jahren Geborenen wieder aufbrechen 
werden. 

Trend der Ost-West-Wanderung gestoppt, 

Zahl der Ost-West-Pendlerinnen und Pendler 

weiterhin hoch 

In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung 
sahen sehr viele und vor allem jüngere Menschen aus 
den neuen Bundesländern ihre Chance im Westen. 
Zwischen 1991 und 1993 zogen netto mehr als 
300.000 Personen aus den neuen Bundesländern in 
die alten.36 Seit 2014 weisen die neuen Bundesländer 
jedoch einen leicht positiven Wanderungssaldo in der 
Binnenmigration deutscher Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger auf. Davon können insbesondere Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern und Teile Sachsens 
profitieren, während Sachsen-Anhalt und Thüringen 
auch weiterhin Binnenwanderungsverluste vermelden. 

Nach wie vor hoch ist dagegen die Zahl der Menschen, 
die in den neuen Ländern ihren Wohnsitz haben, aber 
in den alten arbeiten. Mit über 330.000 Personen pen-
delten 2018 gut sieben Prozent der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten mit Wohnsitz in einem neuen 
Bundesland zu ihrer Arbeitsstätte in einem alten. In 
die umgekehrte Richtung waren es weniger als ein 
Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten. Die höchsten Anteile weisen die neuen Bundes-
länder mit einer gemeinsamen Grenze zu alten Bun-
desländern auf.37 

33 Vogt, T. und Vaupel, J. W. (2015): The importance of regional availability of health care for old age survival  Findings from German reunifcation. 
In: Population Health Metrics, 13: 26. 

34 Piontek, D., und Kraus, L. (2018): Trends in alcohol-related mortality in East and West Germany, 1980 2014: age, period and cohort variations. 
In: Addiction, 113(5): 836 844. 

35 Vogt, T., van Raalte, A., Grigoriev, P., und Myrskylä, M. (2017): The German East-West mortality difference: two crossovers driven by smoking. 
In: Demography, 54(3): 1051 1071. 

36 Statistisches Bundesamt und Statistische Ämter der Länder, Raumbeobachtung des BBSR: Alte und neue Bundesländer ohne Berlin, 
eigene Berechnungen. 

37 Bundesagentur für Arbeit: Alte und neue Bundesländer ohne Berlin, eigene Berechnungen. 
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Änderungen in der Bevölkerungsstruktur und 

die Bedeutung der Systemtransformation für  

die Generationen 

Aufgrund der Ost-West-Wanderung und der unter-
schiedlichen Geburtenentwicklung hat sich auch die 
Altersstruktur in den letzten knapp 30 Jahren vor allem 
in den neuen Ländern deutlich verändert. Während 
zur Zeit der Vereinigung die Bevölkerung in den neuen 
Ländern jünger war als die in den alten, ist es heute 
genau umgekehrt. Das Medianalter38 verdeutlicht diese 
Entwicklung. Dieses lag in den neuen Ländern 1990 
bei 36,5 Jahren, in den alten Ländern bei 37,9 Jahren 
(jeweils ohne Berlin). 2018 betrugen die entsprechen-
den Werte hingegen 50,0 Jahre (neue Länder) bzw. 
45,4 Jahre (alte Länder). 

Darüber hinaus ist die Zuwanderung aus dem Aus-
land gerade im Vergleich zwischen alten und neuen 
Ländern ein wichtiger Faktor für die Bevölkerungs-
entwicklung und -struktur. Mit gut 13 Prozent lag der 
Ausländeranteil im Jahr 2018 in den alten Bundeslän-
dern fast dreimal so hoch wie in den neuen Ländern 
mit knapp fünf Prozent (jeweils ohne Berlin). Ähnliche 
Unterschiede zeigen sich, wenn die Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund  also Personen, die selbst oder 
bei denen mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher 
Staatsangehörigkeit geboren wurden  betrachtet wird. 
So hat in den alten Bundesländern deutlich mehr als 
jeder Vierte einen Migrationshintergrund, in den neuen 
Ländern ist es weniger als jeder Zehnte. 

Wie unterschiedlich die demografischen Indikatoren 
im Vergleich zwischen neuen und alten Bundesländern 
ausfallen, hängt allerdings auch von der betrachteten 
Generation ab. Zwar konnten alle Generationen in 
den neuen Ländern von neuen Freiheiten nach der 
Vereinigung profitieren  die Auswirkungen auf das 
Familien- und Erwerbsleben, das Wanderungsverhal-

ten und die Gesundheit fielen aber je nach Generation 
sehr unterschiedlich aus. Während die junge Genera-
tion am meisten von den neuen Freiheiten in Bezug 
auf Bildung und Berufswahl profitieren konnte, 
wirkte sich der massive Ausbau der medizinischen 
Versorgung und die Anpassung der Rentenbezüge 
insbesondere in der älteren Generation direkt positiv 
auf die Lebenserwartung und Gesundheit aus.39 

Demografiepolitik der Bundesregierung:  

Lernen von den neuen Bundesländern 

Abwanderung und Geburtenrückgang sind Phänomene, 
mit denen sich viele Städte und Gemeinden der neuen 
Bundesländer auseinandersetzen. Zahlreiche innova-
tive Lösungen wurden entwickelt und erprobt. In der 
Demografiepolitik des Bundes wollte man daher von 
diesen Erfahrungen lernen: Auf der 40. Regionalkon-
ferenz der Ministerpräsidenten der neuen Länder am 
6. Oktober 2011 verabschiedeten die Regierungschefs
gemeinsam mit dem Bund das Handlungskonzept
„Daseinsvorsorge im demografischen Wandel zukunfts-
fähig gestalten“. Es richtet sich an ländliche Regionen,
die vom demografischen Wandel besonders betroffen
sind. Die Erfahrungen der neuen Länder seit 1990
bildeten hierfür eine wichtige Grundlage.40 Das Hand-
lungskonzept gilt als Pilotprojekt einer ressort- und
ebenenübergreifenden Demografiestrategie der
Bundesregierung „Jedes Alter zählt“, die im Frühjahr
2012 verabschiedet wurde und seitdem umgesetzt
und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ein zen-
trales Element der Demografiestrategie ist das Demo-
grafieportal des Bundes und der Länder (siehe:
www.demografie-portal.de). Es informiert umfassend
über demografiepolitische Aktivitäten, stellt Fakten
als Grundlage für politische Debatten und Entschei-
dungen dar und präsentiert in einer „Gute-Praxis-
Datenbank“ auch viele Modellprojekte in den neuen
Bundesländern.

38 Das Medianalter wird ermittelt, indem die Bevölkerung nach Alter in zwei gleich große Teile geteilt wird, so dass 50 Prozent der Bevölkerung 
ein Alter über und 50 Prozent ein Alter unter dem Medianalter haben. 

39 Vogt, T. und Vaupel, J. W. (2015): The importance of regional availability of health care for old age survival  Findings from German reunifca-
tion. In: Population Health Metrics, 13: 26. 

40 Demografeportal des Bundes und der Länder (2012): Schritte zur Demografestrategie. Handlungskonzept neue Länder. 
https://www.demografe-portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/BerichteKonzepte/ Bund/Demografestrategie_2012/Schritte.html,  
abgerufen am 29.05.2020. 
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Berlin von der geteilten Stadt zur Ost-West-Großstadt 

Die ehemals geteilte Stadt Berlin wird im Ost-West-Vergleich oft separat betrachtet. Die hohe Bevölke-
rungszahl der Hauptstadt erschwert es aus statistischer Sicht, sie beispielsweise den neuen Ländern 
zuzuordnen, da sie manche Ergebnisse überlagert. In Großstädten lassen sich oftmals andere Muster 
beobachten als in Flächenländern  zum Beispiel aufgrund einer unterschiedlichen Zusammensetzung 
der Bevölkerung oder einer anderen Infrastruktur. 

Um Berlins Besonderheiten als Großstadt zu verstehen, bietet sich ein Vergleich mit Hamburg als eben-
falls eigenständigem Stadtstaat an. 

Berlins Einwohnerzahl wächst, aber in Maßen: Die Einwohnerzahl Berlins stieg  insbesondere durch 
starke Zunahmen seit 2011  im Vergleich zum Jahr 1990 um fast sieben Prozent. Dies steht deutlich im 
Kontrast zur abnehmenden Entwicklung in den neuen Ländern (-15 Prozent in 2019) und liegt leicht 
unter dem Anstieg in den alten Ländern (neun Prozent). Hamburg verzeichnete im Vergleichszeitraum 
mit knapp zwölf Prozent einen deutlich stärkeren Zuwachs. 

Großstadtkinder: Die Geburtenraten von Hamburg und Berlin ähneln sich stark. Bereits im Jahr 1990 
waren die Unterschiede nicht sehr groß. Damals bekamen Berlinerinnen durchschnittlich 1,34 Kinder 
und Hamburgerinnen 1,28 Kinder. Inzwischen sind diese Zahlen leicht angestiegen (Berlin 1,45, Hamburg 
1,49 in 2018). Typisch für Großstädte: Sie liegen unter den Raten der sie umgebenden Flächenländer. 

Berliner Familien  zwischen Ost- und Westmuster: Berlin weist im Bundesländervergleich den höchsten 
Anteil an Alleinerziehenden auf (30,6 Prozent in 2018). Damit unterscheidet sich Berlin jedoch weniger 
von den neuen Flächenländern, als sich Hamburg von den alten Flächenländern unterscheidet. 

Kulturell diverse Bevölkerung: Mit gut 22 Prozent lag der Ausländeranteil in Berlin im Jahr 2018 höher als 
in jedem anderen Bundesland und höher als in Hamburg (17,2 Prozent). Die Berliner Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund liegt mit einem Anteil von knapp 32 Prozent etwa gleichauf mit der in Hamburg. 
Damit liegen beide Großstädte deutlich über dem Durchschnitt der alten Bundesländer von 28 Prozent 
sowie über dem Schnitt der neuen Länder von acht Prozent. 

Umzüge zwischen Ost, West und den Großstädten: Berlin und Hamburg ähneln sich stark darin, wie die 
Städte Menschen aus dem Rest Deutschlands anzogen bzw. Einwohnerinnen und Einwohner abgaben. 
Heute wandern weniger Menschen aus anderen deutschen Regionen zu, als die Städte Einwohnerinnen 
und Einwohner an insbesondere ihr unmittelbares Umland bzw. benachbarte Bundesländer verlieren. 

→ 
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Lange leben zwischen vielen jüngeren Menschen: Die Lebenserwartung in Berlin unterscheidet sich aktuell 
sowohl bei Frauen (83,2 Jahre vs. 83,4 Jahre) als auch bei Männern (78,3 Jahre vs. 78,5 Jahre) kaum von der 
Lebenserwartung in Hamburg und liegt damit in etwa auf dem Niveau der alten Länder insgesamt. 

Während im Jahr 1990 die Bevölkerung Berlins im Mittel (Median) 37,2 Jahre alt und damit geringfügig 
älter als die in den neuen Flächenländern mit 36,5 Jahren war, drehte sich dieses Verhältnis massiv um. 
Bis 2018 erhöhte sich das mittlere Alter in Berlin zwar auch auf 41,3 Jahre, es blieb damit aber weit unter 
dem der neuen Flächenländer (50,0 Jahre). Auch in der Altersstruktur unterscheidet sich Berlin kaum 
von Hamburg (mittleres Alter 40,9 Jahre)  Großstädte haben eine jüngere Bevölkerung im Vergleich zu 
ländlichen Regionen. 

41 Windolf, P. (2001): Die wirtschaftliche Transformation. Politische und ökonomische Systemrationalitäten. In: Schluchter, W. und Quint, P. E. 
(Hg.): Der Vereinigungsschock. Vergleichende Betrachtungen zehn Jahre danach. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft: 39 416. 

42 Luy, Marc/Pötzsch, Olga: Schätzung der tempobereinigten Geburtenziffer für West- und Ostdeutschland, 1955 –2008, in: Comparative Population 
Studies  Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 35, 3 (2010), S. 569 604. 
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8.2 Geburtenentwicklung: 

Angleichung nach heftigen 

Umbrüchen 

Die Deutsche Einheit hatte auch Auswirkungen auf 
die Geburtenentwicklung in den alten und den neuen 
Bundesländern. Die Zahl der Kinder, die in den ein-
zelnen Jahren seit der Vereinigung geboren wurden, 
ist stark vom Transformationsprozess in den neuen 
Bundesländern geprägt. In der Phase nach 1989 ent-
schieden sich viele Menschen in den neuen Ländern 
gegen eine Familiengründung oder -erweiterung. Ver-
unsicherung und Zukunftsangst waren in den neuen 
Ländern zunächst groß. Schätzungen gehen davon 
aus, dass etwa 80 Prozent der Menschen in den neuen 
Ländern zwischen 1990 und 1995 vorübergehend 
oder auf Dauer ihren Job verloren.41 Viele zogen in die 
alten Bundesländer und mussten sich dort neu orien-
tieren. Zum temporären Rückgang der Geburtenraten 
trug zusätzlich bei, dass mit der Vereinigung in den 
neuen Ländern eine Verschiebung des durchschnitt-
lichen Geburtsalters in höhere Alter einsetzte.42 Die 
zusammengefasste Geburtenziffer, welche jährlich die 
durchschnittliche Kinderzahl einer Frau repräsentiert, 
ging stark zurück (siehe Abbildung 45). In den Jahren 
1993 und 1994 erreichte sie mit 0,8 ihren Tiefpunkt. 

Die jährliche Geburtenziffer in den neuen Bundeslän-
dern steigt seit ihrem Tiefpunkt Mitte der 1990er 
Jahre kontinuierlich an. Seit Ende der 2000er Jahre 
liegt sie wieder leicht über der in den alten Ländern. 
Allerdings sind die starken Ost-West-Differenzen in 
den 1990er Jahren etwas irreführend, da – wie bereits 
erwähnt – viele Frauen in den neuen Ländern ihren 
Kinderwunsch nach der Wiedervereinigung nur auf-
geschoben hatten. Wird statt der zusammengefassten 
Geburtenziffer eines Jahres die endgültige Kinderzahl 
der verschiedenen Geburtsjahrgänge betrachtet, so 
unterscheiden sich Ost und West nur geringfügig. In 
beiden Landesteilen sank diese bei den 1968 (alte 
Länder) bzw. 1970 geborenen Frauen (neue Länder) 
auf 1,47 Kinder und stieg seitdem auf etwa 1,6 Kinder 
bei den zum Ende der 1970er geborenen Frauen an. 

In den letzten Jahren verliefen die zusammengefass-
ten Geburtenziffern in beiden Landesteilen nahezu 
synchron. Hierzu trägt einerseits die gestiegene Zu-
wanderung in den letzten Jahren bei, andererseits 
aber auch die stärker an die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf orientierte Familienpolitik, die Gebur-
tenentscheidungen erleichtert, sowie der verlang-
samte Aufschub der Familiengründungen. Letzterer 
ist ein Gradmesser dafür, wie sich die Vorstellungen 
vom „richtigen Zeitpunkt“ für ein Kind mit der  

– 
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Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern 
veränderten. 

Der Aufschub von Geburten im Lebensverlauf führt 
dazu, dass Frauen zum Zeitpunkt ihrer Geburten im 
Mittel immer älter werden. Dieser Trend lässt sich in 
den alten Bundesländern schon seit Mitte der 1970er 
Jahre beobachten. Wie auch in anderen westeuropäi-
schen Ländern liegt dies vor allem an sich verändern-
den Vorstellungen von Partnerschaft, Familie und 
individuellen Lebensverläufen. Sich selbst in Beruf, 
Partnerschaft und Freizeit zu verwirklichen hat einen 
hohen Stellenwert eingenommen  für Männer und 
insbesondere seit der Emanzipation auch für Frauen. 
Aber auch die wahrgenommenen gesellschaftlichen 
Anforderungen an Elternschaft sind gestiegen. 
Für viele Frauen in westlichen Ländern liegt die Lösung 
aus diesem Dilemma in aufeinanderfolgenden und 
recht klar voneinander abgegrenzten Phasen von 
Ausbildung, Beruf und Familie. Besonders durch den 

Bedeutungsgewinn der ersten Phasen verschob sich 
das durchschnittliche Alter für Geburten in den alten 
Bundesländern seit den 1980er Jahren alle zehn Jahre 
um jeweils bis zu eineinhalb Jahre in höhere Alter. 

In den neuen Ländern war die Situation vor 1990 an -
ders: Zum Zeitpunkt der Vereinigung lag das mittlere 
Alter von Müttern bei den Geburten bei 25 Jahren 
mehr als drei Jahre unter dem damaligen Durchschnitt s -
alter von Frauen in der alten Bundesrepublik. In der 
ehemaligen DDR waren die Phasen Ausbildung, Beruf 
und Familie weniger klar getrennt: Das Interesse des 
DDR-Regimes an einer hohen Frauenerwerbsquote und 
frühzeitigen Erziehung der Kinder in einem außer fa-
miliären, staatlich kontrollierbaren Rahmen, führte zu 
einem starken Ausbau der Betreuungsinfrastrukturen 
und einer guten Vereinbarkeit von Kindern mit Aus-
bildung und Beruf (siehe auch Kapitel 14). Nach 1990 
verbreitete sich aber auch in den neuen Ländern das 
Drei-Phasen-Modell von Ausbildung, Beruf, Familie. 
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Abbildung 45: Zusammengefasste Geburtenziffer, 1990 –2018 

Quelle: Human Fertility Database 2020; eigene Darstellung, ohne Berlin. 
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Infolgedessen stieg das Durchschnittsalter bei den 
Geburten deutlich an, und zwar um drei Jahre zwi-
schen 1991 und 2001. Die Frauen in den neuen Län-
dern sind aber bei der Geburt ihrer Kinder im Durch-
schnitt weiterhin etwas jünger als die Frauen in den 
alten: Während das mittlere Alter über alle Geburten 
hinweg in den alten Ländern heute knapp über 31 liegt, 
sind Frauen in den neuen Ländern knapp unter 30 Jahre 
alt. In den neuen Bundesländern ist gerade der 30. Ge -
burtstag eine wichtige zeitliche Orientierung für die 
Familiengründung geworden. 

Ein wichtiger Unterschied bleibt in der Einstellung zu 
Partnerschaft und Ehe bestehen. Beim Anteil der nicht-
ehelichen Geburten (Abbildung 46) sowie beim Anteil 
Alleinerziehender an den Lebensformen mit Kindern 
liegen die neuen Bundesländer traditionell deutlich 
über den alten. 

Trotz dieser unterschiedlichen Startpunkte nähern sich 
die Zahlen in den Bundesländern jedoch in jüngster 
Zeit an. Der Anteil nichtehelicher Geburten stagniert 
in den neuen Ländern seit etwa Mitte der 2000er Jahre 
bzw. entwickelte sich zuletzt sogar leicht rückläufig; 
dadurch haben die alten Bundesländer leicht aufholen 
können. Hinsichtlich des Anteils der Alleinerziehenden 
liegen die beiden Landesteile jedoch auch heute noch 
recht weit auseinander (alte Länder: 17 Prozent, neue 
Länder: 24 Prozent, 2018), wenn auch die Zahl in bei-
den Teilen zugenommen hat. 

Ein entscheidender Baustein für die Gestaltung von 
Elternschaft ist jedoch die Antwort auf die Frage, wie 
sich der Wunsch nach beruflicher und persönlicher 
Verwirklichung mit den hohen Ansprüchen an Kinder-
betreuung vereinbaren lässt (siehe auch Kapitel 14.2 
Ausbau einer flächendeckenden, qualitativ hoch-
wertigen Kindertagesbetreuung). 
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Abbildung 46: Anteil nichtehelicher Geburten, 1991 –2018 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2020; eigene Darstellung, ohne Berlin. 
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8.3  Binnenwanderung: Ost-West-

Wanderung inzwischen aus-

geglichen 

Gegenwärtig verzeichnen die neuen Bundesländer 
leichte Bevölkerungsgewinne gegenüber den alten 
Bundesländern (Abbildung 47). In den Jahrzehnten 
nach der Deutschen Einheit verbuchten die neuen 
Bundesländer jedoch erhebliche Binnenwanderungs-
verluste. Im Zeitraum 1991 bis 2018 wanderten rund 
3,7 Millionen Personen aus den neuen in die alten 
Bundesländer ab. Im gleichen Zeitraum verlagerten 
lediglich 2,5 Millionen in den alten Ländern lebende 
Personen ihren Wohnsitz in eines der neuen Bundes-
länder. Somit erlitten die neuen Bundesländer seit 
der Vereinigung einen Saldoverlust in Höhe von etwa 
1,2 Millionen Menschen. 

Die Abwanderung aus den neuen Bundesländern er-
reichte in den Jahren 1991 und 1992 sowie um die 
Jahrtausendwende ihre jeweiligen Höhepunkte. Nach 
dem zwischenzeitlichen Höchstwert im Jahr 2001 mit 
einem Saldoverlust von beinahe 100.000 Personen 
binnen eines einzigen Jahres ist die Abwanderung aus 
den neuen Bundesländern jedoch kontinuierlich 
zurückgegangen. Im Jahr 2014 verbuchten die neuen 
Bundesländer zum ersten Mal seit der deutschen Ver-
einigung leichte Wanderungsgewinne deutscher Staats-
angehöriger gegenüber den alten Bundesländern, die 
seitdem bei durchschnittlich 5.000 Personen jährlich 
liegen. Zu den Gewinnern dieser Entwicklung zählen 
die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen 
und vor allem Brandenburg, das von der Nähe zu  
Berlin profitiert und allein im Jahr 2018 Bevölkerungs-
gewinne von mehr als 15.000 Personen verzeichnen 
konnte. Sachsen-Anhalt und Thüringen verlieren 
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Abbildung 47:  Umzüge zwischen neuen und alten Bundesländern von deutschen 

Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, 1991 –2017 

Quelle: Statistisches Bundesamt und Statistische Ämter der Länder, Raumbeobachtung des BBSR; eigene Berechnungen, ohne Berlin. 
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jedoch auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiter-
hin leicht an Einwohnerinnen und Einwohner mit  
deutscher Staatsbürgerschaft, genau wie viele länd-
liche Kreise Sachsens. 

Die Binnenwanderung wird vor allem von jungen 
Erwachsenen geprägt, die ihren Wohnort häufig aus 
Ausbildungszwecken und zum Einstieg ins Berufsle-
ben wechseln. Vor allem in den neuen Ländern gebo-
rene junge Erwachsene verlegten ihren Wohnsitz 
nach der deutschen Vereinigung in das frühere Bun-
desgebiet. Auch die jüngsten Zahlen aus dem Jahr 
2018 deuten darauf hin, dass die neuen Bundesländer 
leichte Saldoverluste in der Altersgruppe der 
18–29-Jährigen vermelden. Diese Verluste bei jungen 
Erwachsenen werden seit dem Jahr 2014 jedoch 
durch die Zuwanderung von jungen Paaren mit klei-
nen Kindern und von Personen über 50 Jahren mehr 
als ausgeglichen. 

Die deutsch-deutschen Wanderungsbewegungen der 
letzten Jahrzehnte unterscheiden sich auch hinsicht-
lich des Geschlechts. Im ersten Jahrzehnt nach der 
Vereinigung zogen deutlich mehr Männer vom Wes-
ten in den Osten Deutschlands, während in den 
neuen Ländern lebende Frauen etwas häufiger in die 
alten Bundesländer zogen als ihre männlichen Alters-
genossen (Berlin bleibt unberücksichtigt). Auch 

gegenwärtig verlegen mehr Männer als Frauen ihren 
Wohnsitz von den alten in die neuen Länder, obwohl 
inzwischen auch eine verstärkte Wanderung von 
männlichen Staatsbürgern in die Gegenrichtung, also 
von Ost nach West, zu beobachten ist. Dennoch ist die 
Entwicklung der Binnenwanderung nach der deut-
schen Vereinigung eine wesentliche Ursache dafür, 
dass gerade in ländlichen strukturschwachen Gebie-
ten in den neuen Ländern weit mehr junge Männer 
als Frauen leben. 

Die zwischen 1991 und 2006 erfolgte höhere Nettoab-
wanderung von Frauen als von Männern, speziell im 
jungen Erwachsenenalter (Abbildung 48), führte in 
einigen Regionen der neuen Bundesländer zu hohen 
Männerüberschüssen und hat auch die Familienent-
stehung mit beeinflusst. In der Transformationszeit 
gründeten gerade Männer in den neuen Ländern sel-
tener eine Familie. So ist der Anteil der Alleinleben-
den im erwerbsfähigen Alter bei Männern im Osten 
höher als im Westen (Abbildung 50). Der Männerüber-
schuss in ländlichen Regionen hängt aber auch damit 
zusammen, dass junge Frauen mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit in städtische Regionen ziehen als 
Männer gleichen Alters. Dieses Phänomen ist auch im 
Westen Deutschlands zu beobachten, weshalb struk-
turschwache ländliche Regionen in den alten Bundes-
ländern ebenfalls Männerüberschüsse verzeichnen. 
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Abbildung 48: Saldo der Ost-West-Wanderung nach Alter und Geschlecht, 1991 –2017 

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Darstellung, alte Bundesländer ohne Berlin, neue Bundesländer mit Berlin. 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/22580
 

 

– 137 –



Aufgrund der intensiven Binnenwanderung ist der 
prozentuale Anteil von Ost-West-Partnerschaften in 
den letzten drei Jahrzehnten stetig gestiegen und 
mittlerweile auf mehr als fünf Prozent angewachsen. 
Die Zusammensetzung dieser Partnerschaften hat 
sich im Laufe der Zeit ebenfalls gewandelt. In den 
1990er Jahren bestanden rund 80 Prozent der Ost-
West-Partnerschaften aus Konstellationen mit einer 
Frau aus den neuen und einem Mann aus den alten 
Ländern. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat sich der 
Anteil der Partnerschaften zwischen in den alten Län-
dern geborenen Frauen und in den neuen Ländern 
geborenen Männern jedoch auf 40 Prozent erhöht 
und nähert sich damit einem ausgeglichenen Wert an. 
Darüber hinaus leben rund drei Viertel der Paare in 
den alten Bundesländern und ein Viertel in den neuen, 
was in etwa den Proportionen der Verteilung der Ge -
samtbevölkerung entspricht.43 

Der Saldo der Wanderungen zwischen den neuen und 
alten Bundesländern ist 30 Jahre nach der Deutschen 
Einheit weitgehend ausgeglichen. Die systematische 
Abwanderung junger Erwachsener in den ersten bei-
den Jahrzehnten nach der deutschen Vereinigung hat 
aber zu Herausforderungen wie Geburtenrückgang, 
Männerüberschuss und einer verstärkten Alterung 
der Bevölkerung geführt, die trotz des gegenwärtig 
leicht positiven Wanderungssaldos der neuen Länder 
bestehen bleiben. Die Folgen der jahrelangen Abwan-
derung junger Erwachsener werden die demografi-
sche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwick-
lung der neuen Bundesländer somit auch in Zukunft 
beeinflussen. 
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Abbildung 49: Anteil der Alleinlebenden in alten und neuen Bundesländern nach Geschlecht, 2018 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2018; eigene Darstellung, alte Bundesländer ohne Berlin, neue Bundesländer mit Berlin. 

43 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung: Sozio-oekonomisches Panel, alte Bundesländer ohne Berlin, neue Bundesländer mit Berlin, 
eigene Berechnungen. 
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9.1 Verkehrsinfrastruktur 

Mit der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 
bestand die Herausforderung, die deutsch-deutschen 
Verkehrswege wieder zügig miteinander zu verbinden 
und das Verkehrsnetz der neuen Länder zu moderni-
sieren. Denn eine leistungsfähige, gut ausgebaute Ver-
kehrsinfrastruktur ist von grundlegender Bedeutung 
für Wachstum, Wohlstand sowie Beschäftigung und 
damit eine wichtige Voraussetzung für die ökonomi-
sche und soziale Angleichung der Lebensverhältnisse. 

Die Bundesregierung hat am 9. April 1991 die Ver-
kehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE) und deren vor-
dringliche Durchführung beschlossen. Grundlage 
waren Vorarbeiten der deutsch-deutschen Verkehrs-
wegekommission 1990 auf der Basis fundierter Unter-
suchungen. Das Investitionsprogramm VDE mit einem 
aktuellen Volumen von über 42 Milliarden Euro um -
fasst neun Schienen- und sieben Autobahnprojekte 
sowie ein Wasserstraßenprojekt. Nach vertieften Pro-
jektuntersuchungen hatten sich für alle VDE günstige 
Nutzen-Kosten-Verhältnisse ergeben, so dass die 
Bundesregierung 1992 im Rahmen der Bundesver-
kehrswegeplanung die Notwendigkeit und Priorität 
dieser Projekte nachdrücklich bestätigen konnte. 
Nunmehr galt es, die VDE rasch zu verwirklichen, 
da diesen Projekten beim Aufbau der Verkehrsinfra-
struktur in den neuen Ländern und bei der Wieder-
herstellung leistungsfähiger Verkehrswege zwischen 
den alten und den neuen Ländern eine Schlüssel-
funktion zukam und noch immer zukommt. 

Deutschland ist seit Beginn des europäischen Binnen-
marktes Transitland Nummer eins. Durch die Öffnung 
der Grenzen nach Osteuropa ist zudem eine rasante 
Verkehrsentwicklung eingetreten, die vor allem auf dem 
vorhandenen Autobahnnetz in den neuen Ländern 
nicht mehr bewältigt werden konnte. Die bisherigen 
Nord-Süd-Verkehrsströme wurden überlagert durch 
neue Verkehre in Ost-West-Richtung. Heute kann man 
feststellen, dass Bund und Länder im gesamtstaatlichen 
Interesse alle Möglichkeiten genutzt haben, um die 
VDE konsequent umzusetzen. 

Von den insgesamt neun Schienenprojekten sind die 
Strecken Hamburg Büchen Berlin (VDE Nr. 2), 
Uelzen Stendal (VDE Nr. 3), Hannover Berlin (VDE 
Nr. 4), Helmstedt Magdeburg Berlin (VDE Nr. 5), 
Eichenberg Halle (VDE Nr. 6) und Bebra Erfurt 
(VDE Nr. 7) fertiggestellt. Seit September 1998 ist die 
erste Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen den alten 
und neuen Ländern von Hannover nach Berlin  in 
Betrieb (VDE Nr. 4). Mitte Dezember 2004 wurde mit 
dem Ausbau der Strecke Hamburg Büchen Berlin 
für 230 km/h (VDE Nr. 2) die zweite und mit der Strecke 
(Nürnberg –) Ebensfeld Erfurt für 300 km/h (VDE Nr. 
8.1) im Dezember 2017 letztendlich die dritte Hochge-
schwindigkeitsstrecke zwischen den alten und neuen 
Ländern in Betrieb genommen. Beim VDE Nr. 1 sind 
u.a. nach Ausbau und Elektrifizierung die Abschnitte
Hagenow Land Schwerin Hbf. sowie Ribnitz-
Damgarten –Stralsund und Ventschow –Blanken-
berg –Warnow dem Betrieb übergeben worden.

Die VDE Nr. 8 und Nr. 9 sind im Bau. Mehrere Strecken-
abschnitte sind bereits fertiggestellt: 

Beim Projekt Nürnberg Berlin, VDE Nr. 8, ist der 
Abschnitt Halle/Leipzig Berlin (VDE Nr. 8.3) 
bereits ausgebaut und zwischen Leipzig und Berlin 
mit 200 km/h befahrbar. Innerhalb des Teilprojek-
tes Erfurt Leipzig/Halle (VDE Nr. 8.2) wurde der 
Neubauabschnitt Gröbers Leipzig mit dem Flug-
hafenbahnhof Leipzig-Halle im Jahr 2003 in Betrieb 
genommen und das VDE Nr. 8.2 (Neubau- und 
Ausbaustrecke Erfurt Leipzig/Halle) Ende 2015. 
Die Ausbaustrecke (ABS) Nürnberg Ebensfeld  
be findet sich im Bau. Im Zuge der ABS Nürnberg 
Ebens feld wurden die Bauarbeiten für den vierglei-
sigen Ausbau Nürnberg Fürth im Wesent lichen 
Ende 2011 und für den Abschnitt Eltersdorf 
Er  lan  gen im Jahre 2016 abgeschlossen. Die Ab -
schnitte Baiersdorf Forchheim sowie der Fürther 
Bogen befinden sich im Bau. 

Kapitel 9 – Infrastruktur 
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Die Inbetriebnahme der Neubaustrecke (NBS) 
Ebensfeld Erfurt (VDE Nr. 8.1) ist zum Fahrplan-
wechsel am 10. Dezember 2017 erfolgt. Ebenso  
ist an diesem Tag die Inbetriebnahme der ABS-
Abschnitte Erlangen Baiersdorf und Breiten-
güßbach –Ebens feld erfolgt. 
Beim VDE Nr. 9, Leipzig Dresden, konnte durch 
die Fertigstellung des Abschnitts Leipzig Riesa die 
Fahrzeit zwischen beiden Städten von zuvor über 
1½ Stunden auf rund eine Stunde verkürzt werden. 
Der Neubau der Verbindungsspange Weißig Böhla 
(7,5 km) und die Bauarbeiten zwischen Weinböhla 
und Radebeul West (im Rahmen des Konjunktur-
paketes I) sind Ende 2010 fertiggestellt worden. 
Der viergleisige Ausbau des Abschnitts Coswig 
Dresden-Neustadt wurde Ende 2016 im Wesent-
lichen abgeschlossen. 

Im Bereich Straße wurde ein Großteil der Bauprojekte 
abgeschlossen und das VDE-Straßennetz damit 
nahezu komplett fertiggestellt. Insgesamt sind bis 
Ende 2019 rund 1.930 km neu- und ausgebaute Bun-
desautobahnen im Rahmen der VDE dem Verkehr 
übergeben worden. Weitere rund 60 km sind im Bau. 
Damit sind rund 99 Prozent des Projektvolumens für 
die Straßenprojekte realisiert oder in der Umset-
zungsphase. 

Mit der A 20, Lübeck  Stettin (VDE Nr. 10), der A 14, 
Halle Magdeburg (VDE Nr. 14), und der A 71, Schwein-
furt Erfurt/A 73, Lichtenfels Suhl (VDE Nr. 16), sind 
inzwischen drei Neubauprojekte auf voller Länge für 
den Verkehr freigegeben. 

Die VDE Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13 und Nr. 15 sind zu gro-
ßen Teilen fertiggestellt: 

Die A 2 ist vom Kreuz Hannover-Ost bis zum Drei-
eck Werder (VDE Nr. 11) durchgehend ausgebaut. 
Im anschließenden Berliner Süd- und Ostring (A 10) 
ist die sechsstreifige Erweiterung abgeschlossen. 
Ein Abschnitt des Südringes wird zurzeit sogar 
achtstreifig ausgebaut. 
Die Erweiterung der A 9, Nürnberg Berlin (VDE 
Nr. 12) ist weitestgehend fertiggestellt. 

Die A 38, Göttingen Halle (VDE Nr. 13), ist durch-
gehend unter Verkehr. Für den letzten Neubauab-
schnitt A 143, Westumfahrung Halle, wurde mit 
dem Bau im Dezember 2019 begonnen, so dass 
voraussichtlich ab 2025 der Verkehr rollen kann. 
Die Neubaustrecke A 4, Weißenberg Görlitz (Bun-
desgrenze) (VDE Nr. 15), und die Erweiterungsab-
schnitte der A 4 sind vollständig fertiggestellt. Auf 
der Neubaustrecke A 44, Kassel Eisenach (VDE Nr. 
15), die durch einen ökologisch und geografisch 
besonders schwierigen Planungsraum verläuft, 
sind fünf Abschnitte für den Verkehr freigegeben. 
Sieben weitere Abschnitte sind im Bau. 

Die Erweiterung bestehender Autobahnen auf sechs 
Fahrstreifen schließt in der Regel die grundhafte 
Erneuerung der vorhandenen Strecken ein. Sie 
kommt somit einem Neubau gleich. 

Der Ausbau der Wasserstraßenverbindung Hannover 
Magdeburg Berlin (VDE Nr. 17) erfolgt umweltver-
träglich schrittweise von West nach Ost. Der Mittel-
landkanal einschließlich des Wasserstraßenkreuzes 
Magdeburg sind so weit fertiggestellt, dass auf ihm seit 
März 2017 2,80 Meter abgeladene, 11,45 Meter breite 
und 185 Meter lange Schubverbände Magdeburg er-
reichen. Weiter nach Berlin können 2,50 Meter teilab-
geladene, 110 Meter lange, bis zu 9,60 Meter breite 
Großmotorschiffe sowie 2,20 Meter teilabgeladene, 
81 Meter lange, bis 11,45 Meter breite Schubverbände 
verkehren. Damit ist bis Berlin der eingeschränkte 
zweilagige Containertransport möglich. Derzeit wird 
das Baurecht für die letzten Abschnitte zwischen 
Brandenburg und Berlin erwirkt. 

Insgesamt bleibt festzuhalten: Es ist gelungen, in kurzer 
Zeit die Infrastruktur in den neuen Ländern zu moder-
nisieren. Heute, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, 
verfügen wir über eine moderne, gesamtdeutsche  
Infrastruktur. Eingebunden in die wichtigsten euro-
päischen Verkehrskorridore, hat sich Deutschland zu 
einer Drehscheibe für Ost-West- und Nord-Süd-Ver-
kehre entwickelt. Als traditionelles Transitland wurde 
Deutschland durch Ausbau, Modernisierung und An -
bindung infrastrukturell ertüchtigt, um als einer der 
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führenden Logistikstandorte in der Welt auch die 
künftigen Herausforderungen erfolgreich meistern zu 
können und die wirtschaftliche und soziale Konver-
genz innerhalb des Landes weiter vorantreiben zu 
können. 

9.2 Digitale Infrastruktur 

Unmittelbar nach der Wiedervereinigung stand vor 
allem die flächendeckende Versorgung mit Telefon-
anschlüssen in den neuen Bundesländern im Fokus 
der Telekommunikationspolitik. Zur Zeit der Wieder-
vereinigung gab es in den neuen Bundesländern be -
zogen auf die Einwohnerzahl deutlich weniger Telefon-
anschlüsse als in den alten Bundesländern. Gerade in 
ländlichen Regionen gab es auch 1990 noch Orte, die 
über keinen Telefonanschluss verfügten. Hier konnte 
in den vergangenen 30 Jahren einiges erreicht werden. 
Heute stellt sich weniger die Frage danach, ob man 
von Zuhause aus telefonieren kann. Die Herausforde-
rung der heutigen Telekommunikationspolitik ist die 
Gewährleistung des Internetzugangs  zuhause und 
unterwegs. 

Der Ausbau digitaler Infrastruktur im Festnetz und 
Mobilfunk ist die wesentliche Grundlage der digitalen 
Transformation und einer fairen Teilhabe der Wirtschaft 
und Gesellschaft in den alten und neuen Bundesländern 
am digitalen Wandel. 

Breitband- und Gigabitausbau im Festnetz 

In diesem Jahr wird die Dringlichkeit des Ausbaus des 
Breitbandinternets deutlicher als zuvor vor Augen ge -
führt. Die Corona-Pandemie hat zu einem bisher bei-
spiellosen Digitalisierungsschub bei Unternehmen 
und Verwaltungen geführt. Bei ihnen steigen ebenso 
wie bei privaten Haushalten die Nachfrage und der 
Bedarf nach hohen Bandbreiten. Ziel der Bundesre-
gierung ist es, den ländlichen Raum und damit gerade 
auch die oft weniger dicht besiedelten Gebiete in den 
neuen Bundesländern als attraktive und lebenswerte 
Standorte zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dazu 
gehört eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur, die 

diesen Regionen die digitale Teilhabe sichert. Ziel der 
Bundes regierung ist daher, dass bis 2025 gigabit-
fähige Anschlüsse flächendeckend verfügbar sind. 

Gerade im ländlichen Raum ist der Ausbau dieser 
gigabit-fähigen Netze jedoch vielerorts nicht rentabel. 
Daher unterstützt der Bund den Netzausbau finanzi-
ell und zielgerichtet dort, wo private Investitionen 
allein nicht ausreichen, um eine absehbare Perspek-
tive auf einen solchen Internetanschluss zu schaffen. 
Seit November 2015 hat der Bund so den Ausbau von 
rund 2,5 Millionen Anschlüssen gefördert. Im Jahr 
2018 wurde die Förderung konsequent auf hochleis-
tungsfähige Glasfasernetze umgestellt. Unter ande-
rem mehr als 9.000 Schulen und rund 100 Kranken-
häuser profitieren bereits vom durch den Bund 
geförderten Glasfaserausbau. Die neuen Bundeslän-
der profitieren hier in besonderer Weise. Gemessen 
an der Höhe der bewilligten Bundesförderung haben 
sich zwei neue Bundesländer besonders erfolgreich 
um Fördermittel beworben: Im Vergleich der Bundes-
länder folgen nach dem Spitzenreiter Nordrhein-
Westfalen bereits unmittelbar die Länder Sachsen 
und Mecklenburg-Vorpommern; mit Blick auf die 
bewilligten Fördermittel pro Einwohner/-in stehen 
diese beiden Länder sogar an der Spitze der Bundes-
länder. 

Auch der positive Zuwachstrend bei den gigabit-fähi-
gen Anschlüssen hat sich in den neuen Bundeslän-
dern weiter verstetigt. Einzelne neue Bundesländer 
verzeichnen herausragende Wachstumsraten bei der 
Verfügbarkeit gigabit-fähiger Anschlüsse (zum Bei-
spiel Brandenburg binnen eines Jahres von 6,6 auf 
19,4 Prozent der Haushalte). 

Damit noch mehr Regionen von der Förderung profi-
tieren können, soll diese auf solche Gebiete ausge-
dehnt werden, die bereits mit mindestens 30 Mbit/s 
versorgt sind. 
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Abbildung 50: Zuwachs der Breitbandverfügbarkeit 2010–2019 ≥ 50 Mbit/s alle Technologien 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2018; eigene Darstellung, alte Bundesländer ohne Berlin, neue Bundesländer mit Berlin. 
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Mobilfunkversorgung und 5G 

Auch im Mobilfunk erwarten Unternehmen ebenso 
wie die Bürgerinnen und Bürger in den alten und den 
neuen Ländern, dass sie unterwegs telefonieren kön-
nen und Zugang zum Internet haben  gerade auch 
im ländlichen Raum. Die wesentliche Herausforderung 
ist daher der Ausbau eines leistungsfähigen LTE-Netzes 
in Deutschland, das die Basis darstellt für den Ausbau 
des künftigen 5G-Netzes. 

Mit ihrer im November 2019 beschlossenen Mobilfunk-
strategie hat die Bundesregierung ein Bündel von 
Maßnahmen vorgelegt, um dieses Ziel zu erreichen. 
Bis spätestens Ende 2024 sollen mobilfunknetzüber-
greifend so 99,7 Prozent der Haushalte und 95 Pro-
zent der Fläche bundesweit mindestens mit LTE-Netz 
versorgt sein. 

Die wesentliche Maßnahme ist dazu ein Förderpro-
gramm, durch das ab 2021 die Erschließung von bis 
zu 5.000 zusätzlichen Mobilfunkstandorten für die 
Schließung der „weißen“ Flecken gefördert wird. Zur 
Unterstützung des flächendeckenden Mobilfunkaus-
baus und zur Umsetzung des Förderprogramms wird 
eine Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft eingerichtet 
werden. Zudem sollen die Bürgerinnen und Bürger 
noch besser über die Chancen des Mobilfunknetzaus-
baus und der 5G-Technologie informiert werden. Dazu 
wird eine Kommunikationsinitiative gestartet. 

Die Mobilfunknetzbetreiber haben mit dem Ausbau des 
5G-Netzes in Deutschland begonnen. Dieser Ausbau 
konzentriert sich zunächst vor allem auf die Ballungs-
räume. Zugleich wurden mit den Versorgungsauflagen 
für die Netzbetreiber aus der 5G-Frequenzvergabe 2019 
wichtige Impulse für den 5G-Netzausbau gesetzt, zum 
Beispiel an Bundesautobahnen und Bundesstraßen. 
Die Bundesregierung prüft aktuell, wie der 5G-Netz-
ausbau in Deutschland noch stärker unterstützt und 
beschleunigt werden kann. 
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10.1  Arbeitsmarktpolitik zur 

Begleitung des Transfor ma-

tions prozesses 

Der Prozess der Herstellung der Deutschen Einheit 
wurde von Beginn an arbeitsmarktpolitisch flankiert. 
Durch den umfangreichen Einsatz der Instrumente 
der Arbeitsförderung leistete die Arbeitsmarktpolitik 
einen erheblichen Beitrag zur Stabilisierung des Arbeits-
marktes in den neuen Ländern. Insbesondere zu Beginn 
der 1990er Jahre konnte damit der teilweise Zusammen-
bruch der Industrie in den neuen Ländern sozialver-
träglich abgefedert werden. 

Zum 1. Juli 1990 trat das von der Volkskammer der 
Deutschen Demokratischen Republik (DDR) verab-
schiedete Arbeitsförderungsgesetz der DDR in Kraft. 
Damit wurde bereits im Zuge der Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion der Grundstein für eine 
gesamtdeutsche Arbeitsmarktpolitik gelegt. Das Gesetz 
entsprach in seinen Grundzügen dem Arbeitsförde-
rungsgesetz (AFG) der Bundesrepublik Deutschland 
(BRD), enthielt aber zahlreiche Regelungen, die den 
Besonderheiten der ehemaligen DDR Rechnung tru-
gen. Mit dem Beitritt des Staatsgebietes der DDR zur 
Bundesrepublik Deutschland galt dann ein einheit-
liches AFG für Gesamtdeutschland. Allerdings wurden 
zunächst zahlreiche Regelungen des AFG-DDR für das 
Beitrittsgebiet wie im Bereich der Kurzarbeit und der 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) als Sonder-
regelungen beibehalten, um so die arbeitsmarktpoli-
tischen Folgen des tiefgreifenden Strukturwandels 
abfedern zu können. In den Jahren 1993 und 1994 
fand eine Angleichung der Förderbedingungen für 
die neuen Länder statt. Sonderregelungen galten nur 
noch befristet und überwiegend im Bereich der ABM. 

Die Erfahrungen der Wiedervereinigung und die damit 
verbundenen Herausforderungen an eine flexible Ar-
beitsmarktpolitik leiteten einen Paradigmenwechsel 
in der deutschen Arbeitsmarktpolitik ein. Ziel war eine 
aktivierende Arbeitsmarktpolitik, die die verstärkte 
Dynamik des Strukturwandels und die zunehmenden 
Auswirkungen der Globalisierung bewältigen konnte. 

10.2  Entwicklung von Beschäftigung 

und Arbeitslosigkeit 

Beschäftigung 

In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Beschäfti-
gung in Deutschland insgesamt positiv entwickelt und 
war tendenziell von einem Aufwärtstrend geprägt. 
Die Arbeitslosigkeit ist insgesamt während des Zeit-
raums zurückgegangen. 

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
belief sich im Juni 1992 bundesweit auf 29,325 Millio-
nen Personen und ging bis zum Jahr 2005 auf 26,300 
Millionen Personen zurück. In den neuen Ländern war 
der strukturelle Umbruch nach der Wiedervereinigung 
deutlich zu spüren: Die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten verringerte sich von 6,679 Mil-
lionen im Jahr 1992 auf 4,992 Millionen Personen im 
Jahr 2005. Bis zum Jahr 2008 stieg die Zahl der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigten in den neuen 
Bundesländern aber wieder auf 5,279 Millionen (bun-
desweit 27,695 Millionen) an. Die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung ist im Krisenjahr 2009 ins-
gesamt nur leicht um 0,3 Prozent (neue Länder und 
Berlin: -0,03 Prozent) zurückgegangen. In den neuen 
Bundesländern waren die Auswirkungen der Wirt-
schafts- und Finanzkrise auf den Arbeitsmarkt ver-
gleichsweise weniger zu spüren als in den alten Ländern. 
Bis zum Jahr 2019 wuchs die sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung in den neuen Ländern auf 6,182 Mil-
lionen und bundesweit auf 33,407 Millionen an. 

Kapitel 10 – Beschäftigungspolitik und 
Arbeitsmarkt 
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Beschäftigungsquoten 

Die Erwerbsneigung von Frauen im Zeitverlauf hat 
sich erhöht.44 Historisch bedingt liegt die Beschäfti-
gungsquote45 der Frauen in den neuen Ländern (62,3 
Prozent, September 2019) auf gleich hohem Niveau 
wie die der Männer (63,3 Prozent), wohingegen in den 
alten Ländern die Beschäftigungsquote der Frauen 

aktuell (57,4 Prozent) weiter deutlich niedriger ist als 
die der Männer (65,8 Prozent). 

In der längerfristigen Beobachtung zeigen sich fol-
gende Entwicklungen: Die Beschäftigungsquoten der 
Männer in den alten und neuen Ländern nähern sich 
immer mehr an. Die Differenz bei den Frauen war 
zuletzt weitgehend stabil. Ebenso ist der Frauenanteil 
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Abbildung 51: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung. Neue Länder einschließlich Berlin. 

44 Zur Entwicklung der Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Kindern vergleiche Kapitel 14.1. 

45 Die Beschäftigungsquote weist den Anteil der sozialversicherungspfichtig Beschäftigten im erwerbsfähigen Alter am Wohnort an der Bevöl-
kerung im jeweiligen Alter aus. Beachte: Ergebnisse ab 2011 auf Grundlage des Zensus 2011, endgültige Werte. Diese Bevölkerungsdaten, die 
jeweils für den 31.12. vorliegen, fallen im Allgemeinen niedriger aus als die Ergebnisse auf Basis früherer Zählungen. Dadurch fallen die jewei-
ligen Beschäftigungsquoten höher aus. Beschäftigungsquoten weisen den Anteil der sozialversicherungspfichtig Beschäftigten an der gleich-
altrigen Bevölkerung aus. Die Bevölkerungszahl wird vom Statistischen Bundesamt ermittelt. Die Bevölkerungsdaten beziehen sich auf den 
31.12. des Vorjahres. Üblicherweise erfolgen Auswertungen in der Beschäftigungsstatistik nach dem Arbeitsort. Abweichend hierzu ist es 
jedoch methodisch sinnvoll, bei der Ermittlung der Beschäftigungsquoten die Beschäftigten am Wohnort für die Berechnung zugrunde zu 
legen, da die Bevölkerungszahlen ebenfalls nach dem Wohnort vorliegen. 
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an ausschließlich geringfügig entlohnter Arbeit mit 
53,6 Prozent im Juni 2019 in den neuen Ländern wei-
terhin bedeutend geringer als in den alten Ländern 
(62,4 Prozent). Auch 30 Jahre nach der Wiedervereini-
gung gibt es bei den Erwerbsquoten von Frauen in 
den alten und neuen Ländern Unterschiede. Das kann 
an der unterschiedlichen Bewertung des Stellenwerts 
von Arbeit und damit einhergehend unterschiedli-
chen Lebensperspektiven aufgrund der Sozialisation 
liegen, aber auch an Einstellungen und Vorstellungen 
zu Geschlechtergerechtigkeit und der unterschiedli-
chen Infrastruktur bei der Kinderbetreuung. 

Arbeitslosigkeit 

Gab es im Jahr 1991 bundesweit 2,602 Millionen 
Arbeitslose, stieg ihre Anzahl bis zum Jahr 2005 auch 
aufgrund der Zusammenlegung der Arbeitslosen-
und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitsu-
chende im Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) auf 

4,861 Millionen. In den neuen Ländern stieg die Zahl 
der Arbeitslosen von 1,006 Millionen im Jahr 1991 auf 
1,614 Millionen im Jahr 2005. Seitdem ist die Zahl der 
Arbeitslosen in den neuen Ländern weiter rückläufig 
(2019: 544.000). Selbst im Krisenjahr 2008/2009 sank 
die Arbeitslosigkeit um rund 2,0 Prozent. In den alten 
Ländern und dem gesamten Bundesgebiet ging die 
Arbeitslosigkeit vom Jahr 2005 bis zum Jahr 2008 
ebenfalls zurück, stieg jedoch im Zuge der Wirtschafts-
und Finanzkrise im Jahr 2009 wieder an (Deutsch-
land: +5,0 Prozent, alte Bundesländer: +8,3 Prozent). 
Durch den gezielten Einsatz von arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumenten, wie der Ausweitung der Kurzar-
beit dem Abbau von Überstunden/Arbeitszeitkonten 
und flexibler Arbeitszeitgestaltungen, sank auch in 
den alten Ländern die Zahl der arbeitslosen Personen 
bis zum Jahr 2019 insgesamt deutlich (Deutschland: 
2,267 Millionen, alte Länder: 1,723 Millionen). 
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Abbildung 52: Beschäftigungsquoten Frauen 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung. Neue Länder einschließlich Berlin. 
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Kasten 3: Nachhaltigkeitsziel 8  Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges  
Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige  
Arbeit für alle fördern 

Ziel: Die Steigerung des Beschäftigungsniveaus ist Ziel der Deutschen Nachhaltig-
keitsstrategie und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 

Nationen (als Teil von Nachhaltigkeitsziel 8). Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, den Anteil der 
Erwerbstätigen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (20- bis 64-Jährige) auf 78 Prozent bis zum 
Jahr 2030 zu erhöhen. 

Fortschritt: Die Erwerbstätigenquote der 20- bis 64-Jährigen in Deutschland ist von 68,7 Prozent im  
Jahr 2000 auf 80,6 Prozent im Jahr 2019 gestiegen. In den neuen Ländern einschließlich Berlin ist im  
selben Zeitraum die Erwerbstätigenquote im Durchschnitt von 65,3 Prozent auf 80,4 Prozent gestiegen. 
In allen neuen Ländern einschließlich Berlin lag die Erwerbstätigenquote 2019 über dem 78-Prozent-
Ziel der Bundesregierung für das Jahr 2030. 
Quellen: Statistisches Bundesamt, Berichtsplattform für die SDGs; Statistisches Bundesamt, Arbeitsmarkt; Statistisches Amt der Europäischen Union, Arbeitskräfteerhebung. 

46 Die Erwerbsquote bezeichnet als volkswirtschaftliche Kennzahl den Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige plus Erwerbslose) an der  
Einwohnerzahl im gleichen Altersbereich. Demgegenüber bildet die Erwerbstätigenquote (siehe Kasten 3) den Anteil der Erwerbstätigen 
(ohne Erwerbslose) einer bestimmten Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung desselben Alters. 

Abbildung 54: Nachhaltigkeitsziel 8 
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Abbildung 53: Erwerbsquoten46 der 15- bis unter 65-jährigen Männer und Frauen 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung. Neue Länder einschließlich Berlin. 
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Die Arbeitslosenquote in Bezug auf alle zivilen Erwerbs-
personen ist in den neuen Ländern seit dem Jahr 2006 
rückläufig (1994: 14,8 Prozent, 2005: 18,7 Prozent, 
2008: 13,1 Prozent 2019, 6,4 Prozent). Der Abstand  
zu den alten Ländern ging ebenfalls weiter zurück 
(1994: 6,7 Prozentpunkte, 2001 bis 2003: jeweils  
10,1 Prozentpunkte, 2009: 6,1 Prozentpunkte, 2019: 
1,7 Prozentpunkte). 

Im Rechtskreis des Sozialgesetzbuches Drittes Buch 
(SGB III Arbeitsförderung) ging die Arbeitslosigkeit 
seit dem Jahr 2005 bis zum Jahr 2019 in den neuen 
Ländern um 72,9 Prozent zurück, in den alten Ländern 
um 54,8 Prozent. Im Rechtskreis des SGB II (Grund-
sicherung für Arbeitsuchende) war der Rückgang an 
Arbeitslosen in den neuen Ländern seit 2005 bis zum 
Jahr 2019 mit 61,9 Prozent ebenfalls stärker als in den 
alten Bundesländern (-40,6 Prozent). 

Die Arbeitslosenquote der Frauen liegt seit dem Jahr 
2008 sowohl in den neuen (2019: 5,9 Prozent) als auch 
in den alten Ländern (2019: 4,4 Prozent) unterhalb der 
der Männer (neue Länder: 6,9 Prozent, alte Länder:  
4,9 Prozent). Der Abstand zwischen den Geschlechtern 
liegt seitdem bei 1,0 Prozentpunkten in den neuen 
Ländern (alte Länder: 0,5 Prozentpunkte). 

Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildungsmarkt 

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit junger Menschen 
ist rückläufig. Die Quote der Arbeitslosen zwischen  
15 und unter 25 Jahren lag im Jahr 1993 in Deutsch-
land bei 8,5 Prozent bezogen auf alle abhängig zivilen 
Erwerbspersonen in dem Alter; neue Länder: 13,5 Pro-
zent. Nach einem starken Anstieg der Jugendarbeits-
losigkeit bis zum Jahr 2005 auf 12,5 Prozent bzw. 19, 5 
Prozent in den neuen Ländern (bezogen auf alle 
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Abbildung 55: Arbeitslose 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung. Neue Länder einschließlich Berlin. 
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abhängig zivilen Erwerbspersonen in dem Alter) war 
die Entwicklung bis zum Jahr 2008 sehr positiv. Im 
Jahr 2009 stieg die Quote krisenbedingt leicht auf  
7,8 Prozent (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen), 
lag aber weiterhin unterhalb des Wertes des Jahres 1993. 
In den neuen Ländern hingegen hielt der abnehmende 
Trend weiter an. Danach stabilisierte sich die Lage 
insgesamt. Im Jahresdurchschnitt 2019 waren 7,2 Pro-
zent der jungen Menschen in den neuen Ländern 
arbeitslos (bundesweit 4,4 Prozent). Das entsprach 
einem Rückgang seit dem Jahr 1993 um rund 70 Pro-
zent (bundesweit: -54,7 Prozent). 

Der Ausbildungsmarkt hat sich im Laufe der Jahre aus 
Sicht der Bewerberinnen und Bewerber verbessert. 
Grund hierfür sind neben dem Trend zum Hochschul-
studium auch demografische Entwicklungen und 
damit einhergehend rückläufige Bewerberzahlen. 
Die Chance auf eine Ausbildungsstelle hängt trotz-

dem nach wie vor stark von der Region, dem Berufs-
wunsch und den mitgebrachten Qualifikationen ab. 
Das Verhältnis Berufsausbildungsstelle je Bewerberin 
bzw. Bewerber hat sich von 0,57 in 1997/1998 auf 1,06 
in 2018/2019 verschoben. Dies bedeutet, dass es im 
Durchschnitt nun mehr als eine Stelle pro Bewerber 
bzw. Bewerberin gibt. 

Bildung und Weiterbildung 

Um den zukünftigen Fachkräftebedarf zu decken, sind 
verstärkte qualifikatorische Anpassungen bei den Be -
schäftigten erforderlich. Lebensbegleitendes Lernen 
ist ein Schlüssel zur Bewältigung der demografischen 
Herausforderungen. Die Förderung der beruflichen 
Weiterbildung ist daher ein Kernelement der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik  insbesondere auch in den 
neuen Ländern. 

Arbeitslose sozialversicherungspfichtig Beschäftigte 
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Abbildung 56: Arbeitslose und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den neuen Ländern 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung. Neue Länder einschließlich Berlin. 
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Anfang der 1990er Jahre ging es vor allem darum, 
angesichts der enormen wirtschaftlichen Struktur-
veränderungen umfänglich qualifikatorische Anpas-
sungen durch berufliche Weiterbildung zu ermögli-
chen. So nahmen allein von 1991 bis 1996 in den 
neuen Ländern jährlich im Durchschnitt mehr als 
267.000 Menschen an Maßnahmen zur Förderung der 
beruflichen Weiterbildung47 teil. Das Fördervolumen 
von rund 41 Milliarden Euro in den neuen Ländern 
im Zeitraum von 1990 2002 verdeutlicht den insge-
samt großen Beitrag der Weiterbildungsförderung zur 
Flankierung des Strukturwandels in den neuen Ländern 
(zum Vergleich: Fördervolumen alte Länder 48 Milli-
arden Euro). Im Zuge der ab 2003 in Kraft getretenen 
Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
und einer stärker an Effektivität und Eingliederungs-
erfolgen ausgerichteten Geschäftspolitik der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) ging die Zahl der Teilnehmen-
den stark zurück. 

Den wachsenden Herausforderungen wurde in den 
Folgejahren auch mit einem Ausbau und der Fortent-
wicklung der Weiterbildungsförderung Rechnung 
getragen, insbesondere durch einen stärkeren Fokus 
auf die Förderung geringqualifizierter, älterer und 
beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Mit dem Arbeitslosenversicherungsschutz- und Wei-
terbildungsstärkungsgesetz, dem Qualifizierungs-
chancengesetz und dem Gesetz zur Förderung der 
beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und 
zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung 
(sogenanntes Arbeit-von-morgen-Gesetz) wurde jüngst 
die Weiterbildungsförderung fortentwickelt. Mit letz-
terem Gesetz vom Mai 2020 können nun im Vergleich 
zu bisher auch kürzere Weiterbildungen gefördert wer-
den, damit mehr Beschäftigte und Betriebe von der 
Förderung erreicht werden. Zudem werden Anreize 
zur Qualifizierung während Kurzarbeit gesetzt. 

Die BA fördert die berufliche Weiterbildung auf hohem 
Niveau. 2019 wurden bundesweit rechtskreisübergrei-
fend insgesamt rund 160.000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Jahresdurchschnitt in einer Maß-

nahme zur Förderung der beruflichen Weiterbildung 
gefördert (neue Länder: knapp 39.000 Personen). Für 
die berufliche Weiterbildungsförderung und das 
Arbeitslosengeld während beruflicher Weiterbildung 
stehen im BA-Haushalt für 2020 rund 3,43 Milliarden 
Euro zur Verfügung. 

10.3  Vermeidung und Abbau von 

Langzeitarbeitslosigkeit – 

von der strukturellen zur  

indivi duellen Förderung 

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und darunter 
der Langzeitarbeitslosigkeit ist immer vor dem wirt-
schaftlichen, demografischen und gesellschaftlichen 
Hintergrund zu betrachten. Die Dauer der Arbeitslosig-
keit gibt hierbei Auskunft über eine mögliche Ver-
festigung. 

Der Anteil der Langzeitarbeitslosigkeit an allen Arbeits-
losen in den neuen Ländern ist kontinuierlich gesunken, 
vom Jahr 2008 mit 41,1 Prozent auf 31,6 Prozent in 2019 
(bundesweit: 40,5 Prozent bzw. 32,1 Prozent). Insgesamt 
verringerte sich die Langzeitarbeitslosigkeit in diesem 
Zeitraum in den neuen Ländern um 9,5 Prozentpunkte 
(bundesweit: -8,3 Prozentpunkte). Dabei sind Frauen 
in den neuen Ländern im Jahresdurchschnitt 2019 mit 
43,5 Prozent (2008: 53,0 Prozent) weniger stark betrof-
fen als Männer mit 56,5 Prozent (2008: 47 Prozent). 

Der Strukturwandel in den neuen Ländern wurde 
intensiv von der aktiven Arbeitsmarktpolitik flankiert: 
einerseits mit dem Aufbau von Trägerstrukturen, die 
innerhalb kurzer Zeit in der Lage sein sollten, mög-
lichst flächendeckend Beschäftigungsperspektiven an-
zubieten. Andererseits mit arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen, die Arbeitslosigkeit bzw. Langzeitarbeits-
losigkeit vermeiden und deren Abbau unterstützen, 
aber auch die Qualifizierung von Personen fördern 
sollten. 

47 Bis 1992 einschließlich Maßnahmen zur Verbesserung der Vermittlungsaussichten (§ 41a AFG). 
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In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung 
standen dazu vor allem drei Maßnahmen im Vorder-
grund, die zeitlich gestaffelt eingeführt wurden, um 
den massiven Arbeitsplatzabbau sozial abzufedern: 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), Strukturan-
passungsmaßnahmen (SAM) und Strukturanpassungs-
maßnahmen Ost für Wirtschaftsunternehmen (SAM 
OfW). Ihnen gemeinsam war, dass sie über Lohnkosten-
zuschüsse an Unternehmen öffentliche Arbeiten 
finanzierten und auf einem Ersatzarbeitsmarkt mehrere 
hunderttausend Personen beschäftigten, die sonst 
arbeitslos geworden wären. Aktive Arbeitsmarktpoli-
tik kam damit der Zielsetzung nach, einen hohen 
Beschäftigungsstand aufrechtzuerhalten und das 
Wirtschaftswachstum zu fördern. Sie sicherte den 
Lebensunterhalt vieler, flankierte den Transformati-
onsprozess und gab Impulse für den wirtschaftlichen 
Aufbau in den neuen Bundesländern. 

ABM und SAM als Ausgleich für Struktur-

unterschiede und zur Begleitung des Trans-

forma tionsprozesses 

Bei ABM handelte es sich um voll sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse bei Qualifizie-
rungs- und Beschäftigungsträgern, deren Lohnkosten 
vom damaligen Arbeitsamt (heute: BA) gefördert 
wurden. In den Maßnahmen wurden zusätzliche 
Arbeiten verrichtet, die im öffentlichen Interesse lagen. 
Daher trugen sie auch zum Ausgleich sozialer und 
struktureller Unterschiede in Deutschland bei, denn 
sie schafften unmittelbar Arbeitsplätze und gaben so 
wichtige Impulse für die regionale Entwicklung in 
den neuen Bundesländern. So war es im Rahmen der 
ABM beispielsweise möglich, Industriebetriebe umzu-
gestalten oder auch Regionen zu renaturieren (zum 
Beispiel Braunkohle-Tagebaue). Die Förderdauer in 
ABM war in der Regel auf zwölf Monate begrenzt. 
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Abbildung 57: Arbeitslose und Langzeitarbeitslose in den neuen Ländern 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung. Neue Länder einschließlich Berlin. 
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Ergänzend zu den ABM wurden bis Ende 2003 SAM 
genutzt, um den wirtschaftlichen Umstrukturierungs-
prozess in den neuen Bundesländern zu begleiten. 
Sie dienten der Verbesserung der Umwelt, waren aber 
auch in der Jugendhilfe möglich. Die Förderung bestand 
in einem Lohnkostenzuschuss an die Arbeitgeberin/ 
den Arbeitgeber, der sich an dem eingesparten Arbeits-
losengeld bzw. der eingesparten Arbeitslosenhilfe ori-
entierte. 

SAM OfW für Beschäftigung und Qualifizierung 

Eine besondere Variante der SAM waren die SAM OfW, 
die sich ausschließlich an Wirtschaftsunternehmen in 
den neuen Ländern richteten. Mit ihr konnte bis Ende 
der 90er Jahre die Einstellung arbeitsloser Personen 
in Wirtschaftsunternehmen gefördert werden, wenn 
die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber sechs Monate zuvor 
keine Entlassungen vorgenommen hatte. Dabei war 
abhängig von der Unternehmensgröße eine Höchst-
zahl von maximal zehn SAM-OfW-Kräften festgelegt, 
um Mitnahmeeffekte zu vermeiden. 

Die SAM OfW waren vor allem mit der später ein-
geführten Orientierung auf arbeitslose Personen 
unter 25 und über 50 Jahre  ein erster wichtiger 
Schritt weg von der strukturellen Förderung hin zu 
einer mehr individuell ausgerichteten Unterstützung 
von arbeitslosen Personen, da die Ausgangslage der 
zu fördernden Person über die Fördervoraussetzun-
gen erstmals im Fokus stand und der Lohnkostenzu-
schuss als „Nachteilsausgleich“ für Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber angelegt war. 

In der Gesamtschau zählten ABM gerade in den ers-
ten 15 Jahren nach der Wiedervereinigung quantitativ 
zu den wichtigsten Instrumenten der Arbeitsmarkt-
politik. Zu Beginn der 90er Jahre waren bis zu 400.000 
Personen in ihnen beschäftigt, knapp weitere 100.000 
Personen in SAM. ABM wurden mit der Instrumen-
tenreform im Jahr 2012 abgeschafft, da Forschungser-
gebnisse zeigen konnten, dass ABM nachteilig sind, 
wenn Personen an ihr teilnehmen, die nicht arbeits-
marktfern sind, und/oder die ABM nicht individuell 
zugeschnitten wird. 

Mehr Individualität und Ganzheitlichkeit mit  

der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

Mit Einführung des SGB II zum 1. Januar 2005 wurde 
in Deutschland für alle Menschen, die in der Regel 
schon länger arbeitslos und hilfebedürftig waren, ein 
ganzheitliches und umfassendes Fördersystem zur 
Eingliederung in Arbeit geschaffen. Das SGB II setzt 
auf individuelle Förderung und Beratung sowie auf 
aktive Kooperation und Mitwirkung von Arbeitslo-
sengeld II-Empfängerinnen und Empfängern (soge-
nannter Grundsatz des Förderns und Forderns). Die 
Strategie zeigt Erfolge: Die Langzeitarbeitslosigkeit 
konnte in den ersten Jahren nach Einführung des 
SGB II kontinuierlich verringert werden. 

Allerdings wurden weiterhin viele Arbeitslosengeld II-
Empfängerinnen und -Empfänger in verschiedene 
Maßnahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung 
wie Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschä-
digung (sogenannte Ein-Euro-Jobs), Arbeitsgelegen-
heiten in der Entgeltvariante (sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungen, die nicht zusätzlich sein 
und im öffentlichen Interesse liegen mussten) und 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vermittelt. Von 2006 
bis 2010 gab es allein in den neuen Ländern über 
300.000 Eintritte in Ein-Euro-Jobs und zwischen 21.000 
und 62.000 Eintritte in Arbeitsgelegenheiten in der 
Entgeltvariante. Gleichzeitig setzten Bundes- und 
Landesprogramme zusätzlich unterschiedliche Impulse 
zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit durch öffent-
lich geförderte Beschäftigungen. 

„Perspektive 50 plus“ als wichtiger Impulsgeber 

für eine individuelle Ausrichtung der Arbeits-

marktpolitik 

Für Jobcenter eröffnete das Bundesprogramm „Pers-
pektive 50 plus  Beschäftigungspakte in den Regionen“ 
ab 2005 erstmals die Möglichkeit, älteren Empfänge-
rinnen und Empfängern von Arbeitslosengeld II, die 
von Langzeitarbeitslosigkeit besonders betroffen waren, 
umfassende Hilfestellungen zu gewähren. „Perspek-
tive 50 plus“ lief insgesamt über drei Programmpha-
sen und endete nach fast 10-jähriger Gesamtlaufzeit 
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Ende 2015. In der dritten Phase von 2010 2015 betei-
ligten sich fast alle Jobcenter bundesweit an dessen 
Umsetzung. Ziel des Programms war über die gesamte 
Laufzeit, nachhaltige Integrationen in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt zu erreichen. Über die gesamte 
Laufzeit hinweg gelangen mehr als 440.000 Integrati-
onen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. 
Die Erfahrungen des Programms zeigten deutlich, 
dass gute Rahmenbedingungen für eine intensive 
und individuelle Betreuung vor Ort (mit gut ausgebil-
detem und qualifiziertem Personal, niedrigen Betreu-
ungsschlüsseln), ein breit gefächertes, individuell 
abrufbares Maßnahmeangebot sowie ein bundeswei-
ter regelmäßiger Erfahrungsaustausch, wesentlich für 
eine erfolgreiche Integration in den regulären Arbeits-
markt waren. Erfolgreich waren insbesondere die Job-
center, die sich bewusst waren, dass sie auf den Einzel-
fall bezogene Förderleistungen und Maßnahmen 
konzipieren und erbringen mussten, und sich ent-
sprechend aufstellten. 

Neue Ansätze und Beschäftigung durch 

„Bürgerarbeit“ 

Von dem ab 2011 beginnenden Wirtschaftsaufschwung 
konnten Langzeitarbeitslose nicht in gleichem Umfang 
profitieren wie der Durchschnitt aller Arbeitslosen. 
Die individuellen Probleme wie ein fehlender Berufs-
abschluss, ein höheres Alter, gesundheitliche Ein-
schränkungen, schlechte Sprachkenntnisse, fehlende 
Kinderbetreuung oder lange Zeiten der Arbeitslosig-
keit erwiesen sich als so gravierende Vermittlungs-
hemmnisse, dass einzelne Maßnahmen nicht mehr 
ausreichten, um sie in den Arbeitsmarkt integrieren 
zu können. 

Ab 2010 setzte das Bundesprogramm „Bürgerarbeit“ 
auf eine Kombination aus Aktivierung und Beschäfti-
gung. Eine Aktivierungsphase betonte die Bedeutung 
einer intensiven Betreuung von Langzeitarbeitslosen 
durch die Jobcenter. Wer aus der Aktivierungsphase 
heraus keine Beschäftigung aufnehmen konnte, wech-
selte in eine geförderte Beschäftigung („Bürgerarbeit“). 
Von rund 94.000 Personen, die in das Programm ein-
traten, lebten 46.000 in den neuen Ländern. 28.000 

Menschen nahmen dort eine „Bürger arbeit“ auf, 
21.000 in den alten Ländern. 

Sowohl die „Perspektive 50 plus“ als auch die „Bürger-
arbeit“ ermöglichten die Erprobung von innovativen 
Ansätzen und lenkten die Aufmerksamkeit auf eine 
hohe Betreuungsintensität, um komplexen Ausgangs-
lagen für eine Integration in den Arbeitsmarkt zu 
begegnen. Sie sind damit konzeptionell die Grund-
pfeiler der heutigen Politik. 

Betreuungsintensität und Netzwerkmanagement 

in der Integrationsarbeit 

Mit dem Konzept „Chancen eröffnen  soziale Teil-
habe sichern“ zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit 
hat die Bundesregierung ab 2014 mit verschiedenen 
Maß  nahmen eine eher an individuellen Problemla-
gen und Stärken orientierte Betreuungsarbeit von 
Langzeitarbeitslosen in den Vordergrund gestellt, 
ohne die struk turellen Probleme dabei ganz aus den 
Augen zu verlieren: Mit den Netzwerken Aktivierung, 
Beratung und Chancen (Netzwerke ABC) wurden 
Impulse für eine Verbesserung der Betreuungsinten-
sität in den Jobcentern gegeben sowie eine enge Zu-
sammenarbeit der Jobcenter mit den kommunalen 
Trägern und weiteren Akteurinnen und Akteuren 
(zum Beispiel Krankenkassen, Rehabilitationsträger) 
aufgebaut. Zwei Programme, das „ESF-Bundespro-
gramm für Langzeitarbeitslose“ und das Bundespro-
gramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ flankier-
ten diese strategische Ausrichtung. Mit Ersterem 
konnten arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose ohne 
Berufsabschluss durch die gezielte Ansprache von 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und durch degres-
sive Lohnkostenzuschüsse sowie ein Coaching für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Beschäf-
tigungsaufnahme wieder in den Arbeitsmarkt integ-
riert werden. Das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe 
am Arbeitsmarkt“ wurde für besonders arbeitsmarkt-
ferne erwerbsfähige Leistungsberechtige mit gesund-
heitlichen Einschränkungen und Personen aufgelegt, 
die mit Kindern in einer Bedarfsgemeinschaft leben. 
Ihnen wurde einerseits soziale Teilhabe am Arbeits-
markt ermöglicht, andererseits wurden auch hier ihre 
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Chancen auf eine ungeförderte Beschäftigung ver-
bessert. 

Viele Jobcenter haben die Fördermöglichkeiten genutzt 
und mithilfe der beiden Programme bis Ende 2017 
rund 36.000 Menschen (davon in den neuen Ländern 
rund 6.400 über das Programm „Soziale Teilhabe am 
Arbeitsmarkt“ und rund 5.500 über das „ESF-Bundes-
programm für Langzeitarbeitslose“) wieder in Arbeit 
gebracht. Evaluationen zeigen, dass Coaching die Teil-
nehmenden wesentlich besser stabilisierte. Gleichzei-
tig beteiligt sich rund die Hälfte der Jobcenter an dem 
Ansatz der Netzwerke ABC. Insgesamt hat auch die 
gute Arbeitsmarktlage zum Erfolg beigetragen, da 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nun eher bereit 
waren, Langzeitarbeits losen eine Chance zu geben. 

Soziale Teilhabe für sehr arbeitsmarktferne 

Personen 

Aufbauend auf den positiven Programmerfahrungen 
wurde 2018 das Konzept „MitArbeit“ entwickelt. 
Mit einem ganzheitlichen Ansatz sollen Qualifizie-
rung, Vermittlung und Reintegration von Langzeitar-
beitslosen in den Arbeitsmarkt gestärkt werden und 
ihnen zugleich vermehrt Beschäftigungsoptionen auf 
dem allgemeinen oder einem sozialen Arbeitsmarkt 
angeboten werden. Kernstück des Konzeptes ist das 
Teilhabechancengesetz, das zum 1. Januar 2019 in 
Kraft trat. Es ergänzt den bisherigen Leistungskanon 
im SGB II um zwei neue gesetzliche Fördermöglich-
keiten für Langzeitarbeitslose: Mit dem neuen Regel-
instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i SGB II) 
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Abbildung 58: Bestand von Teilnehmenden in der Förderung nach §§ 16e und i SGB II 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung. Neue Länder einschließlich Berlin. 
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wird sehr arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen 
soziale Teilhabe durch Lohnkostenzuschüsse an 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und ein beschäfti-
gungsbegleitendes Coaching bis zu fünf Jahre ermög-
licht. Für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die 
noch nicht sehr arbeitsmarktfern sind, aber dennoch 
besonderen Unterstützung benötigen, werden mit 
dem Instrument „Eingliederung von Langzeitarbeits-
losen“ (§ 16e SGB II-neu) Beschäftigungschancen  
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit einem Lohn-
kostenzuschuss und einem zweijährigen Coaching 
geschaffen. 

Bis Ende 2019 konnten rund 45.000 Personen über die 
§§ 16e und 16i SGB II eine geförderte Beschäftigung
aufnehmen, rund 15.000 von ihnen allein in den
neuen Ländern. Auch in der ersten Jahreshälfte 2020
blieben die Bestandszahlen stabil  trotz der COVID-
19-Pandemie, was zeigt, dass hinreichend flexible
Regelungen einen guten Anreiz sowohl für Arbeitge-
berinnen und Arbeitgeber als auch langzeitarbeitslose
Personen darstellen.

Seit der Wiedervereinigung hat sich die Bekämpfung 
von Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit 
durch gezielte Förderprogramme und gesetzliche 
Regelungen von der Beschäftigungsförderung als 
einer eher strukturellen Maßnahme zum Ausgleich 
fehlender Arbeitsplätze hin zu einer individuellen 
Förderung der Menschen zur Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt und sozialen Teilhabe entwickelt. Dies 
spiegelt sich auch in den Eintrittszahlen in die „klassi-
sche“ Arbeitsgelegenheit: Mit den eher am individuel-
len Bedarf ausgerichteten Fördermöglichkeiten für 
Langzeitarbeitslose verloren ab 2011 in den neuen 
Ländern die Ein-Euro-Jobs kontinuierlich an Bedeu-
tung. Die Eintrittszahlen lagen bei 70.000 im Jahr 2019. 

In der Rückschau bleiben zwar Unterschiede zwischen 
den alten und den neuen Ländern sichtbar, sie sind 
aber nur noch zum Teil durch die Wiedervereinigung 
zu erklären. Immer häufiger bestimmen weitere Fak-
toren, zum Beispiel das Gefälle zwischen großstädti-
schen Ballungsräumen und ländlich geprägten Regio-
nen, die Unterschiede und damit auch die qualitative 

Ausrichtung lokaler Ansätze zur Bekämpfung von 
Langzeitarbeitslosigkeit. 

10.4  Der Ausbau von Berufs bildungs-

werken und Berufsförderungs-

werken in den neuen Bundes-

ländern 

Im Bereich der beruflichen Rehabilitation ist im Zuge 
der Wiedervereinigung die Ausweitung des Netzes 
von Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken in 
den neuen Bundesländern besonders hervorzuheben. 

Die berufliche Rehabilitation eröffnet Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Möglich-
keit, die volle Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen, 
und trägt damit zur dauerhaften Eingliederung in 
Arbeit, Beruf und Gesellschaft bei. Das Niveau von 
Leistungen der beruflichen Rehabilitation lag in der 
ehemaligen DDR deutlich unterhalb der Standards in 
den alten Ländern. Ziel war daher, die flächendeckende 
Struktur beruflicher Rehabilitationseinrichtungen, 
wie sie in den alten Ländern bereits bestanden hat, 
auch in den neuen Ländern zu etablieren. Mit einem 
Investitionsvolumen von rund 1,8 Milliarden D-Mark 
(rund 920,3 Millionen Euro) wurden sieben Berufsför-
derungswerke zur Umschulung von erwachsenen 
Menschen mit Behinderungen mit rund 3.000 Umschu-
lungsplätzen und acht Berufsbildungswerke zur Erst-
ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen mit 
rund 2.380 Ausbildungsplätzen gefördert. 

Allein von 1990 bis 1996 wurden hierfür Haushalts-
mittel des Bundes in Höhe von rund 420 Millionen 
D-Mark (rund 214,7 Millionen Euro) bereitgestellt. 
Die schnelle Umsetzung wurde zudem durch die 
Übernahme von Patenschaften durch Einrichtungen 
in den alten Ländern bzw. durch enge fachliche Be -
gleitung erleichtert. Mit dem Aufbau der Berufsförde-
rungs- und Berufsbildungswerke in den neuen Bun-
desländern ist ein flächendeckendes Angebot für 
komplexe berufliche Rehabilitationsleistungen 
gewährleistet. 
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10.5 Lohnentwicklung 

Die durchschnittlichen Löhne sind in den neuen Län-
dern (einschließlich Berlin) geringer als in den alten 
Ländern, allerdings ist die Lohnlücke seit 2015 kleiner 
geworden (vgl. Abbildung 59). 2019 betrug der monat-
liche Bruttodurchschnittsverdienst eines Vollzeitbe-
schäftigten in den neuen Ländern (einschließlich Ber-
lin) rund 2.850 Euro48, dies entspricht 85 Prozent des 
durchschnittlichen Bruttoverdienstes eines Vollzeit-
beschäftigten in den alten Ländern.49 Damit verdienen 

Vollzeitbeschäftigte in den neuen Ländern (einschließ-
lich Berlin) immer noch rund 15 Prozent weniger pro 
Monat als solche in den alten Ländern. 

Die Ursachen für die Lohnunterschiede zwischen den 
alten und den neuen Ländern liegen in der geringeren 
Tarifbindung der Betriebe in den neuen Bundesländern 
(vgl. Abbildung 60), dem geringeren Anteil des gut zah-
lenden Verarbeitenden Gewerbes, dem höheren Anteil 
von jüngeren Betrieben und von Kleinstbetrieben so -
wie den geringeren Lebenshaltungskosten. 
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Abbildung 59:  Durchschnittlicher Monatsbruttoverdienst in den neuen und alten 

Ländern und Angleichungsquote 2005 bis 2019 

Quelle: IAB Betriebspanel, Befragungswellen 2005 bis 2019. Verdienste im Juni (ohne Arbeitgeberanteile und ohne Urlaubsgeld; Vollzeitäquivalente). Neue Länder einschließlich Berlin. 

48 Durchschnittlicher Bruttolohn für den Monat Juni ohne Arbeitgeberanteil und ohne Urlaubsgeld der abhängig Beschäftigten über alle 
Branchen und Betriebsgrößenklassen hinweg, unabhängig von der vereinbarten Wochenarbeitszeit. 

49 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hrsg.): IAB-Betriebspanel Ostdeutschland 2019, Ergebnisse der 24. Welle, Juli 2020. 
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Mindestlohn 

Zur Stärkung der Tarifautonomie und zur Sicherstellung 
von angemessenen Arbeitsbedingungen wurde 2014 
mit dem Tarifautonomiestärkungsgesetz ein Bündel 
einander flankierender Maßnahmen beschlossen. 
Zum einen wurden die Voraussetzungen für die All-
gemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen nach 
dem Tarifvertragsgesetz erleichtert. Zum anderen wurde 
die Festsetzung tarifgestützter Branchenmindestlöhne 
auf Basis des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) 
novelliert, indem das Gesetz für alle Branchen geöff-
net wurde. 

Mit dem Mindestlohngesetz als weiteren wichtigen 
Baustein des Gesetzes wurde in Deutschland zum  
1. Januar 2015 erstmals ein allgemeiner gesetzlicher
Mindestlohn von 8,50 Euro brutto pro Zeitstunde ein-

geführt. Dieser Mindestlohn gilt einheitlich für die 
alten und die neuen Länder. 

Gemäß Mindestlohngesetz entscheidet eine sozial-
partnerschaftlich besetzte Mindestlohnkommission 
alle zwei Jahre über die Anpassung des Mindestlohns. 
Seit dem 1. Januar 2020 gilt ein Mindestlohn von 9,35 
Euro brutto je Zeitstunde. 

In ihrer bisherigen Berichterstattung schätzte die 
Mindestlohnkommission, dass es nach Einführung 
des Mindestlohns zu einer deutlichen Steigerung der 
Stundenlöhne in den neuen Ländern gekommen ist. 
Neben stärkeren Anstiegen als in den alten Ländern 
konnte in den neuen Ländern auch in nicht tarifge-
bundenen Betrieben ein überdurchschnittlicher 
Anstieg verzeichnet werden. Die durchschnittlichen 
Stundenverdienste im Mindestlohnbereich nahmen 
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Abbildung 60: Tarifbindung der Beschäftigten an Verbands- und Firmentarifverträge  

von 2000 bis 2019 

Quelle: IAB Betriebspanel. Neue Länder einschließlich Berlin. 
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in den neuen Ländern zwischen 2014 und 2016 um 
über 20 Prozent und die durchschnittlichen Monats-
verdienste um circa 14 Prozent zu.50 

Oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns liegende, 
von den Tarifpartnern ausgehandelte Branchenmin-
destlöhne haben weiter Bestand bzw. bestanden auch 
schon vor der Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohns. So wurden für die alten und neuen Länder von 
den Tarifpartnern ausgehandelte einheitliche branchen-
spezifische Mindestlöhne, die gemäß Arbeitnehmer-
Entsendegesetz, Tarifvertragsgesetz und dem Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz für allgemeinverbindlich 
erklärt worden und damit für alle Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber in der jeweiligen Branche bindend 
sind, in der Vergangenheit in den folgenden Branchen 
ausgehandelt: Abfall- und Entsorgungswirtschaft (seit 
2010 einheitlicher Branchenmindestlohn), Aus- und 
Weiterbildungsdienstleistungen (seit 2017), Dachdecker-
handwerk (seit 2007), Gerüstbauerhandwerk (seit 2013), 
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk (seit 2015), 
Elektrohandwerke (seit 2018), Schornsteinfegerhand-
werke (seit 2014). In der Gebäudereinigung ist ab dem 
1. Dezember 2020 die Angleichung zu einem bundes-
ein heit lichen Branchenmindestlohn vorgesehen. 

10.6  In den neuen Ländern werden 

Arbeitsplätze des Bundes 

geschaffen 

Die Bundesregierung strebt bei Neuansiedlungen und 
Ausgründungen von Behörden und Ressortforschungs-
einrichtungen eine dezentrale Ansiedlung in struktur-
schwachen und vom Strukturwandel betroffenen 
Regionen vorrangig in Klein- und Mittelstädten 
an, mit dem Ziel, dort neue Arbeitsplätze zu schaffen. 
Die Umsetzung der hierzu vereinbarten Zielvorgaben, 
zu denen neben der Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse und dem Ausgleich für die vom Kohle-
ausstieg betroffenen Regionen auch die fortgeltenden 

Beschlüsse der gemeinsamen Föderalismuskommission 
von Bundestag und Bundesrat von 1992 gehören, 
wird konsequent fortgesetzt. 

Die zur Begleitung der Ansiedlungsplanungen im 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
eingerichtete Beratungs- und Koordinierungsstelle 
(Clearingstelle) hat Anfang 2020 in den Ressorts eine 
Abfrage zum Planungs- und Umsetzungsstand der 
Ansiedlungsvorhaben durchgeführt. Demnach planen 
die Ressorts in den kommenden Jahren bislang rund 
4.800 neue Arbeitsplätze in den vier Kohleregionen, die 
zu einem großen Teil in den neuen Ländern liegen, zu 
schaffen. Weitere rund 6.500 Arbeitsplätze sind in den 
neuen Bundesländern geplant. Von diesen geplanten 
6.500 Stellen waren zum Stichtag (31. Dezember 2019) 
bereits rund 40 Prozent besetzt. Bei einer weiterhin 
konsequenten Umsetzung der beschlossenen und ins-
besondere der geplanten Ansiedlungsvorhaben sind 
die gesteckten Ziele (zum Beispiel 5.000 Arbeitsplätze 
bis zum Jahr 2028 allein in den Kohleregionen) realis-
tisch erreichbar. 

In den neuen Flächenländern werden beispielweise 
die folgenden neuen Behörden und Ressortforschungs-
einrichtungen angesiedelt: 

das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten in 
Brandenburg an der Havel, 
die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit 
am Flughafen Leipzig/Halle (Saale), 
die Agentur für Sprunginnovationen in Leipzig, 
je eine Dienststelle des Bundesverwaltungsamtes 
in Pomellen, Görlitz und Magdeburg, 
einen zweiten Dienstsitz des Beschaffungsamtes 
des BMI in Erfurt, 
Aufwuchs bei Dienststellen der Bundespolizei im 
Raum Frankfurt (Oder), im Raum Magdeburg und 
in Ostsachsen (Görlitz), 
eine Außenstelle der Bundeszentrale für politische 
Bildung in Gera, 

50 Mindestlohnkommission (2018): Zweiter Bericht zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns. Bericht der Mindestlohnkommission 
an die Bundesregierung nach § 9 Abs. 4 Mindestlohngesetz, Berlin, S. 46 ff. 
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die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehren-
amt in Neustrelitz, 
eine Dienststelle des Technischen Hilfswerks in 
Brandenburg an der Havel, 
eine Außenstelle der Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe in Cottbus, 
eine Außenstelle der Deutschen Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See in Cottbus, 
eine Außenstelle des Bundesamtes für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle in Weißwasser/Sachsen, 
eine Außenstelle des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik in Freital, 
das Biodiversitätsmonitoringzentrum des Bundes-
amtes für Naturschutz in Leipzig sowie 
das Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder 
(EMF) des Bundesamtes für Strahlenschutz in 
Cottbus. 
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11.1 Arbeitslosengeld 

Im Zuge der Herstellung der Wirtschafts-, Währungs-
und Sozialunion trat mit dem Arbeitsförderungsgesetz 
der ehemaligen DDR vom 20. Juni 1990 eine gesetzliche 
Regelung zur Arbeitslosenversicherung und Arbeits-
losenunterstützung in Kraft. Seit dem 3. Oktober 1990 
galt dann das Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 
1969 für Gesamtdeutschland mit einigen Überleitungs-
und Sonderregelungen für die neuen Bundesländer. 

Das Arbeitsförderungsrecht (heute im SGB III gere-
gelt) hat in den vergangenen drei Jahrzehnten durch 
eine präventive und aktive Arbeitsmarktpolitik, ins-
besondere aber auch durch die soziale Absicherung 
bei Kurz arbeit und Arbeitslosigkeit, maßgeblich zur 
Stabilisierung des Arbeitsmarktes in den neuen Län-
dern beigetragen. Auch in den Zeiten der Finanzkrise 
2008/2009 und den Folgejahren sowie in der aktuel-
len Corona-Pandemie zeigt sich, dass die Arbeitsför-
derung einschließlich der Arbeitslosenversicherung 
ein Grundpfeiler des sozialen Sicherungssystems für 
Gesamtdeutschland ist. 

Das Arbeitslosengeld sichert die anspruchsberechtig-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für den 
Fall des Entgeltausfalls wegen Arbeitslosigkeit ab. 
Die Arbeitslosenversicherung nimmt damit auch die 
Funktion der Stabilisierung des regionalen Einkom-
mens wahr. Die durchschnittliche Höhe des Arbeits-
losengeldes entwickelte sich in den neuen Ländern seit 
1992 von rund 500 Euro (alte Länder: rund 665 Euro) 
bis zum Jahr 2019 auf rund 915 Euro (alte Länder: 
rund 1.028 Euro). Bezogen in den neuen Ländern im 
Jahr 1992 rund 881.000 Personen Arbeitslosengeld bei 
Arbeitslosigkeit, so sank die Zahl bis zum Jahr 2019 
auf rund 157.000. 

Altersübergangsgeld/Vorruhestandsgeld 

Zur Abfederung der arbeitsmarktpolitischen Härten 
des tiefgreifenden Strukturwandels in der ersten Phase 
nach der Herstellung der Einheit Deutschlands galten 
zusätzlich zum Arbeitslosengeld für ältere Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mit dem Vorruhe-

standsgeld und dem Altersübergangsgeld zunächst 
Sonderregelungen für die neuen Länder. 

Das bereits aus DDR-Zeiten stammende Vorruhestands-
geld konnte auch nach der Wiedervereinigung ab fünf 
Jahre vor Erreichen des Rentenalters beansprucht wer-
den, wenn die Beschäftigten bis zum Wirksamwerden 
des Beitritts die Voraussetzungen erfüllt hatten. Män-
ner konnten sich bis zur Herstellung der Deutschen 
Einheit mit 60 und Frauen mit 55 Jahren mit einem 
Vorruhestandsgeld in Höhe von 70 Prozent bzw. später 
von 65 Prozent des Nettolohns aus dem Erwerbsleben 
zurückziehen, wenn sie ihren Arbeitsplatz infolge des 
Strukturwandels nicht mehr ausüben konnten. Von 
den Vorruhestandsregelungen machten bis Dezember 
1990 etwa 420.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer Gebrauch. 

Das Altersübergangsgeld sollte zusätzlich ausschließ-
lich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der neuen 
Länder ermöglichen, die Zeit bis zum Bezug einer 
Altersrente finanziell zu überbrücken. Die Leistung 
wurde für drei Jahre an Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gezahlt, die in der Zeit vom 3. Oktober 
1990 bis zum 30. Juni 1991 nach Vollendung des  
57. Lebensjahres, und an Arbeitnehmerinnen und
Ar  beit nehmer für fünf Jahre, die vom 1. Juli 1991 
bis zum 31. Dezember 1992 nach Vollendung des
55. Lebensjahres aus einem Beschäftigungsverhältnis
im Beitrittsgebiet ausgeschieden waren. Die Höhe des
Altersübergangsgeldes betrug 65 Prozent des letzten
durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts. Insgesamt
nahmen mehr als 635.000 Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer diese Leistung in Anspruch.

11.2 Kurzarbeitergeld 

Hauptzweck des Kurzarbeitergeldes ist es, bei vorüber-
gehendem Arbeitsausfall die Weiterbeschäftigung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ermöglichen 
und Entlassungen zu vermeiden. Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern stehen bei verbesserter Auftragslage 
ihre eingearbeiteten Beschäftigten sofort wieder zur 
Verfügung. Daher ist das Kurzarbeitergeld bei großen 

Kapitel 11 – Soziale Absicherung 
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Umbrüchen und Krisen das zentrale Instrument, um 
Arbeitslosigkeit zu verhindern und sozialen Verwer-
fungen vorzubeugen. Aus diesem Grund spielte das 
Kurzarbeitergeld im Prozess der Herstellung der 
Deutschen Einheit, aber auch in der Weltwirtschafts-
krise 2008/2009 eine bedeutende Rolle. Auch wäh-
rend der aktuellen COVID-19-Pandemie 2020 kommt 
dem Kurzarbeitergeld bei der Sicherung von Arbeits-
plätzen und bei der Unterstützung von Betrieben eine 
zentrale Rolle zu. 

Entlastung des Arbeitsmarkts nach der 

Wiedervereinigung 

Für die neuen Länder kam mit Einführung des Arbeits-
förderungsgesetzes am 1. Juli 1990 Kurzarbeitergeld 
als arbeitsmarktpolitisches Instrument erstmals zum 
Einsatz. Insbesondere im ersten Jahr nach der Wieder-
vereinigung kam so eine große Entlastung des Arbeits-
marktes zum Tragen. Zeitweise befanden sich zwei 
Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit mit durchschnitt-
lich über 50 Prozent Arbeitsausfall, das entsprach rund 
einem Viertel aller Erwerbstätigen der neuen Länder. 

Diese große Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes 
hatte mehrere Ursachen: Neben einem hohen Arbeits-
ausfall spielte die Notwendigkeit des Personalabbaus 
im Zusammenhang mit Nachfrage- und Produktions-
rückgang sowie personellen Überkapazitäten eine 
bedeutende Rolle. Mit der Gewährung von Kurzarbei-
tergeld ließen sich schnell und großflächig Entlastungs-
wirkungen auf dem Arbeitsmarkt erreichen. Durch 
Kurzarbeit war es möglich, umfangreichere Entlassun-
gen zu vermeiden. Zum Teil war es auch ein Ersatz für 
andere arbeitsmarktspezifische Instrumente, für deren 
Implementation die Voraussetzungen in den neuen 
Bundesländern erst noch geschaffen werden mussten. 
Zudem wurde mit Sonderregelungen der Bezug von 
Kurzarbeitergeld erleichtert. 

Die mit dem Einigungsvertrag übernommenen Sonder-
regelungen betrafen neben erleichterten Zugangsvor-
aussetzungen auch die Bezugsfrist sowie die volle Er-
stattung der vom Arbeitgeber zu entrichtenden Beiträge 
zur Kranken- und Rentenversicherung der Kurzarbeite-

rinnen und Kurzarbeiter. Auch bei Arbeitsausfall auf-
grund betrieblicher Strukturveränderungen oder 
betriebsorganisatorischer Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der Herstellung der Wirtschafts-, Wäh-
rungs- und Sozialunion konnte Kurzarbeitergeld 
befristet bis zum 30. Juni 1991 gewährt werden. 

Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 

Kurzarbeit hat sich auch in der Wirtschafts- und 
Finanzkrise als wirksames Instrument zur Beschäfti-
gungssicherung erwiesen. Im Jahr 2009 gab es im  
Jahresdurchschnitt knapp 1,1 Millionen Kurzarbeite-
rinnen und -arbeiter mit durchschnittlich 26 Prozent 
Arbeitsausfall, wobei es zwischen den alten und neuen 
Ländern bei der Inanspruchnahme keinen nennens-
werten Unterschied gab. Damit konnte im Jahr 2009 
rechnerisch für rund 285.000 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer Arbeitslosigkeit vermieden werden. Die 
Bundesregierung hatte die Regelungen zur Kurzarbeit 
seit Ende 2008 in mehreren Schritten attraktiver aus-
gestaltet: Im Wesentlichen betraf dies die Verlängerung 
der Bezugsdauer, die Erleichterung der Zugangsvor-
aussetzungen sowie die Erstattung der Sozialversiche-
rungsbeiträge. Auch die Qualifizierung während Kurz-
arbeit wurde finanziell unterstützt. 

Etwa 150.000 Beschäftigte nahmen während der Kurz-
arbeit an einer Qualifizierungsmaßnahme teil. Das 
Instrument der Kurzarbeit hat mit dazu beigetragen, 
dass in Deutschland die Entwicklung auf dem Arbeits-
markt von der negativen wirtschaftlichen Entwicklung 
entkoppelt werden konnte. Arbeitsmarkt und Volks-
wirtschaft wurden in der Krise stabilisiert. Als die Kon-
junktur wieder anzog, waren die Unternehmen optimal 
aufgestellt. Sie konnten mit ihrer eingearbeiteten 
Belegschaft sofort auf die steigende Nachfrage reagieren. 

COVID-19-Pandemie 2020 

Verursacht durch die COVID-19-Pandemie wurde durch 
die Betriebe in Deutschland in noch nie dagewesenem 
Maße Kurzarbeit angezeigt. In den Monaten März und 
April 2020 haben rund 788.000 Betriebe in Deutschland 
für 10,7 Millionen Menschen bei der BA Kurzarbeit 
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angezeigt. 168.000 dieser Betriebe lagen in den neuen 
Bundesländern, die für 1,8 Millionen Menschen Kurz-
arbeit anzeigten. Eine weitere Besonderheit ist, dass 
über alle Branchen hinweg Kurzarbeit angezeigt wurde. 
Die Betriebe mussten oftmals die Arbeit vollkommen 
einstellen, so dass das Kurzarbeitergeld zu Beginn häu-
fig für einen 100-prozentigen Arbeitsausfall ausge-
zahlt wurde. 

Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie auf den Arbeitsmarkt hat die Bundesregierung 
die Zu  gangsregelungen zum Kurzarbeitergeld durch 
das Sozialschutzpaket und Sozialschutzpaket II sowie 
zwei Verordnungen umfassend erleichtert und die 
Förderung mit dem Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze 
zu erhalten, ausgeweitet. 

11.3  Grundsicherung für Arbeit-

suchende 

Zum 1. Januar 2005 trat die Grundsicherung für Arbeit-
suchende in Kraft. Damit wurden für den Personen-
kreis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die beiden 
steuerfinanzierten Fürsorgesysteme Arbeitslosenhilfe 
und Sozialhilfe (ehemaliges Bundessozialhilfegesetz 
BSHG) im SGB II zur Grundsicherung für Arbeit-
suchende zusammengeführt. Die Zusammenlegung 
zielte darauf, die Förderung von erwerbsfähigen  
hilfebedürftigen Menschen zu verbessern und ihnen 
Leistungen aus einer Hand zu erbringen. 

Im Jahr 2011 wurde der Leistungskatalog der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende um Leistungen für Bil-
dung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene ergänzt. Die von den Ländern gemeldeten 
Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen um -
fassen neben dem SGB II auch die entsprechenden 
Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz und 
stiegen von 433 Millionen Euro im Jahr 2012 auf 754 
Millionen Euro im Jahr 2019, davon entfielen im Jahr 

2012 101 Millionen Euro auf die neuen Länder und 
im Jahr 2019 153 Millionen Euro. 

Leistungen und Angebote der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende werden anhand der Entwicklung  
des Arbeitsmarktes regelmäßig angepasst und ausge-
baut. So wurden mit dem am 1. Januar 2019 in Kraft 
getretenen Teilhabechancengesetz zwei neue Förder-
instrumente im SGB II aufgenommen, um vor allem 
langzeitarbeitslosen Menschen eine längerfristige 
Perspektive in öffentlich geförderter Beschäftigung 
zu bieten (siehe Abschnitt 10.3). 

Im Jahresdurchschnitt 2005 waren in den neuen  
Ländern 1,748 Millionen Personen erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte (ELB) (bundesweit: 4,749 Millio-
nen, alte Länder: 3,002 Millionen). Die Anzahl ELB 
verringerte sich bis zum Jahr 2019 auf unter eine  
Millionen, das sind 42,8 Prozent weniger (bundesweit: 
3,894 Mil lionen / -18,0 Prozent, alte Länder: 2,894 Mil-
lionen/-3,6 Prozent). Die SGB II-Hilfequote in den 
neuen Bundesländern ist von 16,5 Prozent auf 11,1 
Prozent gesunken. Arbeitslos gemeldet waren im  
Jahr 200751 insgesamt 879.000 ELB, im Jahresdurch-
schnitt 2019 nur noch 367.000, das sind 58,2 Prozent 
weniger (bun des weit: -41,3 Prozent, alte Länder: -31,8 
Prozent). 

Die COVID-19-Pandemie hat nicht nur erhebliche 
Auswirkungen auf das gesamte gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Leben sowie den Arbeitsmarkt, sondern 
betrifft auch die Durchführung arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen, die unterbrochen werden mussten. Vor 
diesem Hintergrund ist mit dem Gesetz für den er-
leichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum 
Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleisterin-
nen und Dienstleister aufgrund des Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket) sichergestellt wor-
den, dass alle hilfebedürftigen Personen einen schnel-
len Zugang zu den Leistungen nach dem SGB II erhal-
ten. Der Zugang wurde vorübergehend dadurch 
erleichtert, dass Vermögen in aller Regel nicht 

51 Im Zuge der Revision der Grundsicherung für Arbeitsuchende 2016 wurden die Daten nicht bis 2005/2006 zurück revidiert. 
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berücksichtigt wird und die tatsächlichen Aufwen-
dungen für Unterkunft und Heizung für sechs 
Monate als angemessen berücksichtigt werden. 

Diese Maßnahmen unterstützen nicht nur Soloselb-
ständige, Freiberuflerinnen und Freiberufler und 
andere Erwerbstätige, die keinen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld haben, sondern auch viele Personen 
bzw. Familien, deren Kurzarbeitergeld nicht ausreicht, 
um den notwendigen Lebensunterhalt zu decken. 

Trotz aller Kritik aus der Öffentlichkeit zeigt sich 
gerade in der aktuellen Ausnahmesituation, dass die 
Grundsicherung für Arbeitsuchende eine zentrale 
Säule des Sozialsystems darstellt, die sich schnell auf 
die Veränderungen einstellen kann, den Menschen 
und ihren Familien eine verlässliche, soziale Absiche-
rung bietet und durch schnelle Leistungsgewährung 
Existenzen sichert. 

11.4  Die Angleichung der Renten  

in den alten und neuen 

Bundesländern 

Mit der deutschen Wiedervereinigung vor nunmehr 
30 Jahren stellte sich selbstverständlich die Frage 
„Deutsche Einheit auch im Sozialrecht?“. Diese Frage 
ist heute zum Glück beantwortet. Klar war bereits zum 
Zeitpunkt der Wiedervereinigung: Einheitlichkeit ist 
in vielen Bereichen nicht von heute auf morgen her-
zustellen. In 40 Jahren der Teilung haben sich nicht 
nur die politischen Systeme völlig gegensätzlich ent-
wickelt, sondern auch das Sozialrecht. 

Zwar hatte die Rentenversicherung beider deutscher 
Staaten gemeinsame Wurzeln. Sie war schon 1990 mehr 
als 100 Jahre alt. Allerdings hatte die Rentenversiche-
rung in den alten Ländern 1990 nur noch wenig ge -
meinsam mit derjenigen des Jahres 1949. Kennzeich-
nend war in den alten Ländern seit 1957 die Bindung 
der Leistungen an die Entwicklung der Arbeitnehmer-
einkommen. In der ehemaligen DDR hingegen waren 
ursprünglich noch vorhandene Elemente der Lohn-
und Beitragsbezogenheit mehr und mehr durch Ele-
mente einer Mindestsicherung verdrängt worden. 

Hinsichtlich der durchschnittlich monatlich verfüg-
baren laufenden Versichertenrenten (aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung der Bundesrepublik 
Deutschland und aus der Sozialpflichtversicherung 
bzw. der Freiwilligen Zusatzrentenversicherung (FZR) 
der ehemaligen DDR) stellte sich die Situation am  
30. Juni 1990 (d.h. vor der schrittweisen Überleitung
der Renten) im Vergleich wie in Tabelle 7 dar:

Zur Angleichung der Bestandsrenten der ehemaligen 
DDR an das Nettorentenniveau der Bundesrepublik 
hat das Rentenangleichungsgesetz mit Wirkung zum 
1. Juli 1990 für die Bezieherinnen und Bezieher von
Sozialversicherungsrenten einschließlich der FZR
erhebliche Rentenerhöhungen festgelegt, die je nach
Rentenbeginn und Anzahl der Arbeitsjahre zwischen
11,63 Prozent und 42,98 Prozent betrugen. Auf dieser
Grundlage und durch die Umstellung von DDR-Renten 
von Mark auf D-Mark im Verhältnis 1:1 stellte sich die
Situation am 1. Juli 1990 hinsichtlich der durchschnitt-
lichen monatlichen Versichertenrenten (aus der ge setz-
lichen Rentenversicherung der Bundesrepublik
Deutschland und aus der Sozialversicherung einschließ-
lich der FZR der DDR) bereits wie in Tabelle 8 dar:

Männer Frauen Durchschnitt Männer/Frauen 

Bundesrepublik Deutschland 1.511 DM (773 €) 673 DM (344 €) 1.033 DM (528 €) 

Ehemalige DDR 572 Mark (Ost) 432 Mark (Ost) 475 Mark (Ost) 

Tabelle 7: Durchschnittlich monatlich verfügbare Versichertenrenten (Stichtag: 30. Juni 1990) 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund. 
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Als weiterer wichtiger Meilenstein zur Erreichung der 
sozialen Einheit im wiedervereinigten Deutschland, 
wurde mit dem Rentenüberleitungsgesetz vom 25. Juli 
1991 das lohn- und beitragsbezogene Rentenrecht  
des 6. Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) zum 1. Januar 
1992 auf die neuen Länder übergeleitet. Damit ist am 
1. Januar 1992 das im SGB VI geregelte Rentenrecht
gleichzeitig in den alten und neuen Bundesländern in
Kraft getreten. Dadurch konnten rund vier Millionen
Rentnerinnen und Rentner aus der Sozialpflicht ver-
sicherung und der FZR erstmals eine dynamische Rente 
aus der gesetzlichen Rentenver sicherung erhalten.

Seitdem werden die Renten in den alten und neuen 
Bundesländern – abgesehen von Vertrauensschutz-
bestimmungen für Rentenzugänge bis 1996  nach 
einheitlichen Grundsätzen berechnet. Dabei sollte 
jedoch keinesfalls das geringere Lohnniveau in den 
neuen Ländern auf Dauer zu geringeren Rentenan-
sprüchen führen. Mit der Überleitung des lohn- und 
beitragsbezogenen Rentenrechts auf die neuen Bun-
desländer wurden daher dem Lohnniveau in den 
neuen Ländern entsprechende abweichende Rechen-
größen für die Rentenberechnung eingeführt. Neben 
geringerer Beitragsbemessungsgrenze und Bezugs-

größe werden die versicherten Arbeitsverdienste nach 
geltendem Recht für die Rentenberechnung hoch-
gewertet. 

Im Ergebnis haben sich durch die seit dem 1. Juli 1990 
im Gebiet der ehemaligen DDR vorgenommenen Ren-
tenanpassungen an die Einkommensentwicklung der 
aktiv Beschäftigten dort bis zum 1. Juli 2018 für die ehe-
mals in der Sozialpflichtversicherung bzw. der FZR 
Versicherten im Vergleich zum 1. Juli 1990 die folgen-
den durchschnittlichen Versichertenrenten siehe 
Tabelle 9 ergeben: 

Demgegenüber haben sich die entsprechenden  
Ver sichertenrenten in den alten Ländern in diesem 
Zeitraum wie in Tabelle 10 entwickelt: 

Mit dem Gesetz über den Abschluss der Rentenüber-
leitung (Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz) vom  
17. Juli 2017 werden diese letzten Unterschiede in der
Rentenberechnung behoben. Bis 2024 werden dafür
die Rentenwerte Ost an die Rentenwerte West schritt-
weise angeglichen. Zum 1. Juli 2020 wurde der aktuelle
Rentenwert (Ost) auf 33,23 Euro und damit auf
97,2 Prozent des Westwerts  die zum 1. Juli 2020

Männer Frauen Durchschnitt Männer/Frauen 

Bundesrepublik Deutschland 1.558 DM* (797 €) 658 DM* (336 €) 1.064 DM* (544 €) 

Ehemalige DDR 739 DM (378 €) 524 DM (268 €) 590 DM (302 €) 

Männer Frauen Durchschnitt Männer/Frauen 

1. Juli 1990 378 € 268 € 302 € 

1. Juli 2018 1.180 € 952 € 1.050 € 

Steigerung um rund 212 % 255 % 248 % 

Tabelle 8: Durchschnittlich verfügbare monatliche Versichertenrenten (Stichtag: 1. Juli 1990) 

Tabelle 9: Durchschnittlich verfügbare monatliche Versichertenrenten in den neuen Ländern 

(Stichtage: 1. Juli 1990 und 1. Juli 2018) 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund. 

*unter Einbeziehung der Rentenanpassung vom 1. Juli 1990 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund. 
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gesetzlich festgelegte Angleichungsstufe  angehoben. 
Aufgrund des Rentenüberleitungs-Abschlussgesetzes 
wird der Verhältniswert in den Folgejahren mindestens 
auf die im Gesetz jeweils festgelegte Angleichungsstufe 
angehoben, bis der aktuelle Rentenwert (Ost) spätes-
tens zum 1. Juli 2024 100 Prozent des aktuellen Renten-
werts erreicht haben wird. Es wird jedoch im Rahmen 
einer Vergleichsprüfung die tatsächliche Lohnentwick-
lung Ost bei den Rentenanpassungen in den neuen 
Ländern berücksichtigt, wenn sich dadurch ein höhe-
rer aktueller Rentenwert (Ost) als nach der im Gesetz 
festgelegten Angleichungsstufe ergibt. 

Die Angleichung der Renten in den alten und neuen 
Ländern ist ein bedeutender Bestandteil der Vollendung 
der Deutschen Einheit zur Anerkennung von Lebens-
leistung und Gleichbehandlung aller Bürgerinnen 
und Bürger in Deutschland. 

Von der Grundrente werden insgesamt 1,3 Millionen 
Menschen profitieren, davon 70 Prozent Frauen. Unter 
den rund 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentnern, 
denen die Grundrente zugutekommen wird, sind 
zudem überproportional viele Menschen aus den 
neuen Ländern. Dieser zum 1. Januar 2021 neu einge-
führte Rentenzuschlag für langjährig Pflichtversicherte 
in der Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichen 
Einkommen erkennt die Lebensleistung von Beitrags-
zahlern an, die ein Leben lang gearbeitet, Kinder erzo-
gen oder Angehörige gepflegt haben. 

Männer Frauen Durchschnitt Männer/Frauen 

1. Juli 1990 797 € 336 € 544 € 

1. Juli 2018 1.100 € 653 € 856 € 

Steigerung um rund 38 % 94 % 57 % 

Tabelle 10: Durchschnittlich verfügbare monatliche Versichertenrenten in den alten Ländern 

(Stichtage: 1. Juli 1990 und 1. Juli 2018) 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund. 
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12.1 Einleitung 

Vor 30 Jahren war es eine der größten Herausforde-
rungen der Wiedervereinigung, ein bundesweit ein-
heitliches Gesundheitssystem einzuführen. Mit einer 
Soforthilfe der Bundesregierung in Höhe von drei Mil-
liarden D-Mark und der Einführung der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) begann der Umbau des 
Gesundheitssystems bereits in der Amtszeit der letz-
ten DDR-Regierung. Die damals noch überwiegend 
staatlich organisierte ambulante medizinische Ver-
sorgung veränderte sich unter den neuen Rahmen-
bedingungen schnell. Heute wird sie getragen durch 
private Leistungserbringer wie niedergelassene Ärz-
tinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
medizinische Versorgungszentren, Apothekerinnen 
und Apotheker sowie selbständige Erbringer von 
Heil- und Hilfsmittelleistungen. Krankenhäuser und 
Pflegeinfrastruktur wurden durch gemeinsame An -
strengungen von Bund, Ländern und Krankenkassen 
grundlegend erneuert. Die medizinischen Versorgungs-
zentren der ehemaligen DDR haben sich als Versor-
gungsansatz in der ambulanten Behandlung von  
Patientinnen und Patienten zwischenzeitlich bundes-
weit verbreitet. 

Der Auf- und Umbau des Gesundheitswesens wurde 
insbesondere mit gezielter finanzieller Förderung 
unterstützt, da es im Investitionsbereich einen gro-
ßen Nachholbedarf gab. So konnte es gelingen, dass 
in kurzer Zeit in ganz Deutschland eine medizinische 
Versorgung auf hohem Niveau gewährleistet werden 
konnte. 

12.2  Entwicklung der Lebens-

erwartung 

Entwicklung der Lebenserwartung in den neuen 

und den alten Bundesländern 

Die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt  
ist eine wichtige zusammenfassende Maßzahl zur Be -
schreibung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung. 
In Deutschland ist sie in den letzten Jahrzehnten  
kontinuierlich angestiegen, von 79,5 Jahren bei 
Frauen bzw. 73,0 Jahren bei Männern kurz nach der 
Wiedervereinigung auf gegenwärtig 83,3 Jahre bei 
Frauen bzw. 78,5 Jahre bei Männern. Nachdem zu 
Beginn der 1990er Jahre die Unterschiede zwischen 
den neuen und den alten Bundesländern noch 
beträchtlich waren, haben sie sich seither deutlich 
verringert (siehe Abbildung 61). 

Dabei verlief die Angleichung keineswegs gleichför-
mig. Bei Frauen kam es bereits bis zur Jahrtausend-
wende zu einer weitgehenden Angleichung, danach 
haben sich die noch existierenden Unterschiede 
nivelliert. Seit Mitte der 2010er Jahre liegt die Lebens-
erwartung von Frauen in den neuen Bundesländern 
sogar geringfügig über der in den alten Bundesländern. 
Bei Männern kam es bislang zu keiner vollständigen 
Angleichung der Lebenserwartung. Die Unterschiede 
zwischen den neuen und den alten Bundesländern 
fallen aber inzwischen deutlich kleiner aus. Wie bei 
den Frauen ist dies vor allem auf die Entwicklung in 
den 1990er Jahren zurückzuführen. Der verbliebene 
Unterschied von etwas mehr als einem Jahr zuun-
gunsten von Männern in den neuen Bundesländern 
hat sich seitdem nicht weiter verringert. 

Kapitel 12 – Gesundheit und Pflege 
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Als Ursache für den schnellen Anstieg der Lebenser-
wartung in den neuen Bundesländern in den 1990er 
Jahren wurden Verbesserungen in der medizinischen 
Versorgung diskutiert. Für die gegenwärtigen Sterb-
lichkeitsvorteile der Frauen in den neuen Bundeslän-
dern werden Unterschiede im Tabakkonsum vermu-
tet. Zu Beginn der 1990er Jahre war der Anteil der 
Raucherinnen an der weiblichen Bevölkerung in den 
alten Bundesländern höher als in den neuen Bundes-
ländern. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der 
Manifestation tabakassoziierter Erkrankungen führt 
dies zu einer langsamer ansteigenden Lebenserwartung 

von Frauen aus den alten gegenüber Frauen aus den 
neuen Bundesländern. Für Tabakkonsum zeigen sich 
deutliche Unterschiede nach dem sozialen Status. 
Personen mit höherem Sozialstatus rauchen deutlich 
weniger als Personen mit mittlerem oder niedrigem 
Sozialstatus. Diese Unterschiede sowie Unterschiede 
in Bezug auf weitere Indikatoren des Gesundheitsver-
haltens wie Bewegungsmangel tragen dazu bei, dass 
soziale Unterschiede sich auch in der Lebenserwartung 
widerspiegeln und möglicherweise regionale Unter-
schiede ergänzen. 
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Abbildung 61: Lebenserwartung in den neuen und alten Bundesländern für Frauen und Männer 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Das Statistische Bundesamt weist die Lebenserwartung für 3-Jahres-Zeiträume aus.). 
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Kasten 4: Nachhaltigkeitsziel 3  Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters 
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern 

Ziel: Länger gesund leben ist Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (als Teil von 
Nachhaltigkeitsziel 3). Ziel der Bundesregierung ist die Senkung der vorzeitigen 

Sterblichkeit der unter 70-jährigen Frauen auf höchstens 100 und der unter 70-jährigen Männer auf 
höchstens 190 Todesfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis zum Jahr 2030. 

Fortschritt: Bei den Frauen haben sich die Unterschiede in der vorzeitigen Sterblichkeit angeglichen; bei 
den Männern liegt sie in den neuen Ländern noch über der vorzeitigen Sterblichkeit in den alten Ländern. 
Die vorzeitige Sterblichkeit bei Männern in Deutschland ist von 382 im Jahr 2000 auf 279 je 100.000 Ein-
wohner im Jahr 2018 gesunken  und liegt noch deutlich über dem Ziel für 2030. Die vorzeitige Sterblich-
keit bei Männern in den neuen Ländern ist im selben Zeitraum von 439 auf 334 je 100.000 Einwohner 
gesunken. Die vorzeitige Sterblichkeit bei Frauen in Deutschland ist von 184 im Jahr 2000 auf 151 je 
100.000 Einwohnerinnen im Jahr 2018 gesunken. Bei Frauen in den neuen Ländern hat sich die vorzeitige 
Sterblichkeit im selben Zeitraum von 187 auf 152 je 100.000 Einwohnerinnen verringert. 
Quellen: Statistisches Bundesamt, Berichtsplattform für die SDGs; Gesundheitsberichterstattung (GBE) des Bundes, Sterblichkeit  Mortalität und Todesursachen. 

Abbildung 62: Nachhaltigkeitsziel 3 
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12.3 Der Umbau des Gesundheits-

systems 

Soziale Sicherung: Umfassender Schutz im 

Krankheitsfall durch die GKV 

Die große Herausforderung, möglichst rasch nach der 
deutschen Wiedervereinigung einen hohen sozialen 
Schutz im Krankheitsfall in ganz Deutschland zu 
gewährleisten, konnte schrittweise bewältigt werden: 
Mit dem Inkrafttreten des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB V) in den neuen Bundesländern am  
1. Januar 1991 wurden die Grundlagen für die Über-
leitung der GKV geschaffen. Von diesem Tag an hatten
die Versicherten in den neuen Bundesländern Anspruch 
auf alle Leistungen der GKV. Aufgrund der unterschied-
lichen Einkommensverhältnisse wurden zunächst
Sonderregelungen in Bezug auf die Jahresarbeitsent-
geltgrenze, Beitragsbemessungsgrenze, Härtefallgrenze
und Zuzahlungsregelungen notwendig. Deshalb

-

wurden zwei Rechtskreise gebildet – neue Länder und 
alte Länder. Der Weg zur sozialen Einheit Deutschlands 
konnte am 1. Januar 2001 vollendet werden. Mit dem 
Gesetz zur Rechtsangleichung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung vom 22. Dezember 1999 (BGBl. 
I S. 2657) wurden bis dahin noch geltende besondere 
Regelungen für die neuen Länder aufgehoben und 
noch vorhandene Unterschiede in den Rahmenbe-
dingungen für Versicherte, Leistungserbringer und 
Krankenkassen abgebaut. 

Eine wichtige Weichenstellung in ganz Deutschland 
erfolgte mit der Einführung der allgemeinen Ver-
sicherungspflicht im Rahmen der Gesundheitsreform 
2007. Mit den im GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 
vom 26. März 2007 (BGBl. I S. 378) enthaltenen Ände-
rungen wurde das politische Ziel umgesetzt, dass 
jede/-r mit Wohnsitz in Deutschland einen Kranken-
versicherungsschutz erhält. Die Umsetzung erfolgte 
in der GKV zum 1. April 2007, in der privaten Kran-
kenversicherung (PKV) zum 1. Januar 2009. 
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Insgesamt wird der Krankenversicherungsschutz in 
ganz Deutschland weltweit als vorbildlich angesehen. 
Die GKV, in der die meisten Menschen versichert 
sind, gewährleistet einen umfassenden sozialen Schutz 
im Krankheitsfall. Versicherte erhalten alle notwendi-
gen medizinischen Leistungen unabhängig von ihrer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 

Ambulante Versorgung: Das Modell der 

Polikliniken hat Schule gemacht 

In der ehemaligen DDR war die ambulante Versorgung 
ganz wesentlich geprägt von sogenannten Polikliniken, 
in denen die gesamte ambulante Versorgung „unter 
einem Dach“ von angestellten Ärztinnen und Ärzten 
geleistet wurde. Lange war politisch umstritten, ob 
und wie dieses Konzept auf ganz Deutschland über-
tragbar sein könnte. Im Einigungsvertrag wurde Poli-
kliniken und Ambulatorien ein Bestandsschutz bis 
1995 garantiert. Leitgedanke war damals, dass künftig 
allein freiberuflich tätige Ärztinnen und Ärzte die 
ambulante Versorgung tragen sollten. Die weitere 
Entwicklung ergab jedoch ein differenzierteres Bild: 
Zum einen wollten viele Ärztinnen und Ärzte in den 
neuen Ländern ihr Angestelltenverhältnis nicht auf-
geben, zum anderen wuchs auch in den alten Ländern, 
geprägt durch gesellschaftliche Entwicklungen, der 
Wunsch nach ärztlicher Tätigkeit im Angestelltenver-
hältnis. So entstanden insbesondere in den neuen 
Bundesländern schon bald sogenannte Ärztehäuser. 

Seit 2004 ist die Gründung medizinischer Versorgungs-
zentren (MVZ) möglich, in denen Ärztinnen und Ärzte 
sowohl freiberuflich als auch im Angestelltenverhältnis 
tätig sein können. Heute leisten MVZ einen wichtigen 
Beitrag zur ambulanten medizinischen Versorgung 
und stellen neben niedergelassenen Vertragsärztinnen 
und Vertragsärzten einen weiteren wichtigen Leistungs-
erbringer in der vertragsärztlichen Versorgung dar. 
Diese integrierten Versorgungskonzepte dienen einer 
besseren Nutzbarkeit von Synergieeffekten und kön-
nen aufgrund der zunehmenden Kooperationen häu-
fig eine breite und fachübergreifende Versorgung 
„unter einem Dach“ anbieten. 

Der Anteil von MVZ an der vertragsärztlichen Versor-
gung hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. 
Zum Stichtag am 31. Dezember 2018 gab es insgesamt 
3.173 MVZ in Deutschland. Damit ist ihre Anzahl im 
Vergleich zum Vorjahr um 352 MVZ gestiegen. Die MVZ 
befanden sich zu 41 Prozent in der Trägerschaft von 
Vertragsärztinnen und Vertragsärzten und zu 42 Pro-
zent in der Trägerschaft von Krankenhäusern. 

Grundsätzlich besteht in Deutschland ein sehr guter 
und flächendeckender Zugang zur ambulanten medi-
zinischen Versorgung. Die potenzielle Erreichbarkeit 
von Ärztinnen und Ärzten ist für den Großteil der 
Bevölkerung als sehr gut zu bewerten. So können  
99,8 Prozent der Bevölkerung eine Hausärztin oder 
einen Hausarzt innerhalb von maximal zehn Minuten 
(PKW-Fahrzeitminuten) erreichen. Ärztinnen und Ärzte 
der allgemeinen fachärztlichen Versorgung sind für 
99 Prozent der Bevölkerung innerhalb von 30 PKW-
Fahrzeitminuten erreichbar. Jedoch finden sich insbe-
sondere in ländlichen Regionen der neuen Länder 
lokale Versorgungsengpässe. In der allgemeinen fach-
ärztlichen Versorgung sind in dünn besiedelten Krei-
sen die Wegzeiten durchschnittlich etwa doppelt so 
lang wie in den Großstädten. Daher ist die Sicherung 
einer möglichst wohnortnahen, flächendeckenden 
medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen 
Raum eine der wichtigsten gesundheitspolitischen 
Aufgaben auch in den nächsten Jahren. 

Angesichts der unterschiedlichen Versorgungssitua-
tionen hat der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen 
für die ambulante ärztliche Versorgung in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. 
Mit dem Ziel eines schnelleren und leichteren Zugangs 
zu ärztlichen Behandlungsangeboten sehen zum  
Beispiel die im Terminservice- und Versorgungsgesetz 
vom 6. Mai 2019 (BGBl. I S. 646), das zum Großteil am 
11. Mai 2019 in Kraft getreten ist, enthaltenen Ände-
rungen wichtige Weichenstellungen für eine zeitnahe,
flächendeckende, möglichst wohnortnahe und bedarfs-
gerechte Versorgung vor, zum Beispiel durch die
Weiterentwicklung der Terminservicestellen, durch
die Erhöhung des Mindestsprechstundenangebots
der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte von 20 auf
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mindestens 25 Stunden pro Woche sowie die Ver-
pflichtung zu fünf offenen Sprechstunden pro Woche 
für grundversorgende Fachärztinnen und Fachärzte. 
Auch bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
für die vertragsärztliche Tätigkeit, die Weiterentwick-
lung vorhandener Sicherstellungsinstrumente 
(Sicherstellungszuschlag, Strukturfonds, Eigenein-
richtungen), die Weiterentwicklung der ärztlichen 
Bedarfsplanung für mehr Zielgenauigkeit und Flexi-
bilität, unter anderem durch den Wegfall von Zulas-
sungssperren in ländlichen oder strukturschwachen 
Gebieten durch länderseitige Festlegung, und eine 
stärkere Förderung der Weiterbildung waren neue 
Maßnahmen, die durch das Gesetz insbesondere in 
das SGB V eingefügt wurden. 

Delegation ärztlicher Leistungen: 

Gemeindeschwestern und nichtärztliche 

Praxisassistentinnen 

Am Beispiel der in der DDR bekannten „Gemeinde-
schwester“ oder „Schwester Agnes“ sind in der GKV 
verschiedene Regelungen zur Delegation ärztlicher 
Leistungen, insbesondere zur Durchführung von 
Hausbesuchen, getroffen worden. Mit dem GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz vom 16. Juli 2015  
(BGBl. I S. 1211) hat der Gesetzgeber im Jahr 2015  
im SGB V die Vergütungsregelung der Leistungen 
durch sogenannte nichtärztliche Praxisassistentinnen 
und nichtärztliche Praxisassistenten (NäPA) über den 
einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leis-
tungen weiterentwickelt. NäPA unterstützen Ver-
tragsärztinnen und Vertragsärzte bei der Betreuung 
ihrer Patientinnen und Patienten und führen Haus-
oder Pflegeheimbesuche durch. Inzwischen hat sich 
dieses Versorgungsangebot in der GKV und damit 
deutschlandweit etabliert. Es wird insbesondere von 
den Patientinnen und Patienten sehr wertgeschätzt. 
Der Bedarf an NäPA ist ungebrochen. 

Stationäre Versorgung: Von maroder Bausubstanz 

und unzureichender technischer Ausstattung zu 

hoher Qualität und guter Versorgung 

Unmittelbar nach der Wiedervereinigung blieb die 
stationäre Gesundheitsversorgung in den neuen Län-
dern hinter dem Versorgungsstandard in den alten 
Ländern deutlich zurück. Die Ausgangsbedingungen 
der dort vorhandenen Krankenhäuser waren geprägt 
von einer oftmals maroden Bausubstanz, teilweiser 
sachfremder Immobiliennutzung sowie veralteter und 
unzureichender technischer Ausstattung. Aus diesem 
Grund wurde ein Sonderförderungsprogramm über 
einen Zeitraum von insgesamt 20 Jahren eingeführt, 
um das Niveau der stationären Versorgung in den 
neuen Ländern nachhaltig zu verbessern und an das 
Versorgungsniveau der alten Länder anzupassen. 
Im Rahmen dieses Sonderförderprogramms, das aus 
Bundesmitteln, aus Mitteln der Länder und aus Be -
nutzerbeiträgen finanziert wurde, wurde den Kranken-
häusern in den neuen Ländern ein Betrag von rund 
zehn Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Aufgrund 
dessen konnte der Angleichungsprozess durch bauliche 
Sanierungen, Modernisierung der Medizintechnik, 
Reorganisation der Verwaltungsstrukturen und An -
passung an das Finanzierungssystem der alten Länder 
innerhalb kurzer Zeit vollzogen werden. Die Mittel 
des Sonderförderungsprogramms sind von den neuen 
Ländern insbesondere auch für Maßnahmen einge-
setzt worden, die zu deutlichen Effizienzsteigerungen 
geführt haben, insbesondere zu einem erheblichen 
Bettenabbau. Inzwischen wird die wirtschaftliche 
Lage der Krankenhäuser in den neuen Ländern besser 
bewertet als in den alten Bundesländern. Insgesamt 
lässt sich feststellen, dass das Niveau der stationären 
Versorgung der Bevölkerung in den neuen Ländern 
vollständig an das übrige Bundesgebiet angepasst ist. 

Bei der Krankenhausdichte und Bettenzahl bestehen 
deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bun-
desländern und auch zwischen städtischen und länd-
lichen Regionen. Auch im internationalen Vergleich 
weist Deutschland überdurchschnittlich viele, häufig 
auch sehr kleine Krankenhäuser und eine hohe Zahl 
an Krankenhausbetten auf. Generell ist die Kranken-
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hausdichte in den neuen Ländern etwas geringer als 
in den alten Ländern, was deutlich macht, dass die 
neuen Länder die Mittel des Sonderförderungspro-
gramms auch für strukturelle Anpassungsmaßnahmen 
genutzt haben. Zu den Folgen der hohen Bettenzahl 
gehört unter anderem ein niedriger durchschnittlicher 
Auslastungsgrad der Krankenhausbetten (77,8 Prozent 
im Jahr 2017). 

Die stationäre Versorgungssicherheit ist insgesamt, d.h. 
auch in ländlichen Regionen, gewährleistet. 98,8 Pro-
zent der Bevölkerung kann in weniger als 30 Minuten 
(PKW-Fahrzeitminuten) ein Krankenhaus der Grund-
versorgung erreichen. Eine Geburtshilfe ist ebenfalls 
für 97 Prozent der weiblichen Bevölkerung im gemein-
hin gebärfähigen Alter zwischen 16 und 49 Jahren 
innerhalb von 40 PKW-Fahrzeitminuten erreichbar. 

Der Bund hat unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, 
um die Länder und die Krankenhäuser auf dem Weg 
zu einer ausgewogenen Krankenhausversorgung zu 
unterstützen. Hierzu zählt insbesondere der Kranken-
hausstrukturfonds. So konnten seit dem 1. Januar 2016 
aus Mitteln des Krankenhausstrukturfonds Schließun-
gen, Konzentrationen oder Umwandlungen akutsta tio-
närer Versorgungeinrichtungen gefördert werden. Seit 
dem 1. Januar 2019 wird der Krankenhausstrukturfonds 
mit insgesamt bis zu vier Milliarden Euro, jeweils zur 
Hälfte aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 
und aus Mitteln der Länder (Kofinanzierung) finan-
ziert, fortgeführt. Gleichzeitig ist er stärker auf die 
Förderung strukturverbessernder Maßnahmen ausge-
richtet worden, so dass jetzt zum Beispiel auch länder-
übergreifende Vorhaben, Vorhaben zur Bildung von 
Zentren mit besonderer medizinischer Kompetenz für 
seltene oder schwerwiegende Erkrankungen, von 
zentralisierten Notfallstrukturen und von Kranken-
hausverbünden  insbesondere in Form telemedizini-
scher Netzwerke  gefördert werden können. Insbe-
sondere für ländliche und dünn besiedelte Gebiete  
in den neuen Ländern ist die Bildung medizinischer 
Kompetenzzentren und ihre Anbindung an die Kran-
kenhäuser vor Ort über telemedizinische Netzwerke 
von besonderer Bedeutung, um eine qualitativ hoch-
wertige Krankenhausversorgung sicherzustellen. 

Zur Sicherstellung eines ausgewogenen Verhältnisses 
zwischen der Zentrumsbildung und Spitzenversorgung 
auf der einen Seite und der flächendeckenden Regel-
versorgung auf der anderen Seite hat der Gesetzgeber 
gleichzeitig Fördermöglichkeiten für bedarfsnotwen-
dige Krankenhäuser vorgesehen, die wegen ihrer länd-
lichen Lage und niedrigen Fallzahlen mit den pauscha-
lierenden Entgelten nicht auskömmlich wirtschaften 
können. Unter bestimmten Voraussetzungen können 
diese einen Sicherstellungszuschlag erhalten. Für 120 
ländliche Krankenhäuser gibt es ab dem Jahr 2020 zu-
sätzlich eine pauschale Förderung von 400.000 Euro 
jährlich zur Stärkung der regionalen flächendecken-
den stationären Versorgung. Hiervon profitieren im 
Jahr 2020 insgesamt 70 Krankenhäuser in den neuen 
Ländern. Diese Förderung erfolgt unabhängig davon, 
ob das Krankenhaus ein Defizit aufweist oder nicht. 

Schutzimpfungen: Die Impfquoten in der DDR 

waren hoch 

Ein weiteres wichtiges Thema im Zusammenhang mit 
der Wiedervereinigung Deutschlands ist das Thema 
„Impfen“. Nach der Wiedervereinigung fanden die 
hohen Durchimpfungsraten in den neuen Ländern, 
die u.a. auf der Impfflicht im Kindesalter und einer 
effizienten Impforganisation beruhten, die in der 
ehemaligen DDR bestanden, Eingang in die fachlichen 
Diskussionen. Mit dem Infektionsschutzgesetz wurde 
deshalb eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung 
von Impfprävention, zur Stärkung der Impfbereitschaft 
und zur Überwachung von Infektionskrankheiten 
ergriffen. Hierzu gehörten zum Beispiel die Stärkung 
der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-
Institut (STIKO) sowie die Neuordnung des Meldewe-
sens für bestimmte übertragbare Krankheiten. Mit dem 
Präventionsgesetz vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1368) 
wurden im Jahr 2015 durch Änderungen des SGB V 
und des Infektionsschutzgesetzes weitere Verbesse-
rungen im Impfwesen geschaffen (Stärkung der Rolle 
der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte beim Impfen, 
Impfberatung als Be standteil der Vorsorgeuntersu-
chungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene) 
ebenso wie mit den im Masernschutzgesetz vom 10. 
Februar 2020 (BGBl. I S. 148), das zu seinem Großteil 
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am 1. März 2020 in Kraft getreten ist, enthaltenen 
Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Im Infekti-
onsschutzgesetz ist nunmehr für alle nach 1970 gebo-
renen Personen, die in einer Gemeinschaftseinrich-
tung betreut werden oder tätig sind, sowie für 
medizinisches Personal, der Nachweis eines ausrei-
chenden Impfschutzes gegen Masern oder ab der 
Vollendung des ersten Lebensjahres einer Immunität 
gegen Masern vorgesehen. 

Nach der Wiedervereinigung sanken die Impfquoten 
in den neuen Ländern merklich ab, blieben aber stets 
etwas höher als in den alten Ländern. Die Inanspruch-
nahme von Schutzimpfungen für Kinder und Jugend-
liche konnte in beiden Teilen Deutschlands innerhalb 
der letzten Jahre kontinuierlich verbessert werden und 
erreicht bei den meisten Impfungen ein zufrieden-
stellendes Niveau. Eine immer noch höhere Impfbe-
reitschaft in den neuen Ländern zeigt sich unter 
anderem auch an den höheren Impfquoten gegen 
Hepatitis B und Pneumokokken bei einzuschulenden 
Kindern mit über vier Prozent Vorsprung. Ebenfalls 
sehr große Unterschiede bestehen bei den Impfquo-
ten gegen Keuchhusten, Influenza und bei der Masern-
impfung bei Erwachsenen; die Durchimpfung in den 
neuen Ländern ist deutlich höher als in den alten 
Ländern. Aktuelle Studien der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung zu Einstellung und Wis-
sen zu Infektionskrankheiten zeigen auch, dass die 
Bürgerinnen und Bürger in den neuen Ländern fast 
alle Schutzimpfungen häufiger als wichtig bewerten 
als Befragte aus den alten Bundesländern (https:// 
www.bzga.de/fileadmin/user_upload/PDF/studien/ 
Infektionsschutzstudie_2018.pdf). 

Durch die seit März des Jahres 2020 andauernde welt-
weite Pandemie durch das SARS-CoV-2-Virus wurde 
das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben sowie 
das Alltagsleben in Deutschland einschneidend be -
einflusst und eingeschränkt. Bisher ist es gelungen, 
das Infektionsgeschehen einzudämmen und das 
deutsche Gesundheitssystem in seiner Leistungsfähig-
keit zu bewahren. Gleichwohl handelt es sich um ein 
sehr dynamisches Infektionsgeschehen, so dass die 
Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung aktuell 

nach wie vor hoch ist. Bisher gibt es kein wirksames 
Medikament und keinen Impfstoff. Allerdings steckt 
die Forschung hierein aktuell intensive Bemühungen 
und Aktivitäten. 

12.4 Aufbau der Pflegeversicherung 

Neue Herausforderungen für das Gesundheitswesen 
tun sich seit der Wiedervereinigung auch für den 
Bereich der Pflege auf: Mit der angeglichenen und 
steigenden Lebenserwartung nimmt der Anteil an 
Personen zu, die eine pflegerische Versorgung benöti-
gen. Zudem steigt durch den Wandel der Lebenslagen 
der Anteil derjenigen Personen, die im Alter über kein 
familiäres Netzwerk zur Versorgung verfügen und 
daher auf professionelle ambulante oder stationäre 
Pflege angewiesen sind. 

In der ehemaligen DDR wurden Personen, die der 
Hilfe im Alltag und/oder der Pflege bedurften und 
nicht durch Angehörige betreut wurden, im häusli-
chen Bereich von Gemeindeschwestern, Hilfsorgani-
sationen wie der Volkssolidarität und Einrichtungen 
der Betriebe versorgt, oder sie zogen ohne wesentliche 
finanzielle Einbußen in Feierabend- bzw. Pflegeheime. 
Die genannten Strukturen der ambulanten pflegeri-
schen Versorgung fielen nach der Wiedervereinigung 
weg und wurden durch die schrittweise aufgebauten 
Sozialstationen abgelöst. Die Finanzierung erfolgte über 
die Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Kirchen und 
Kommunen sowie aus Bundesmitteln und unter 
anderem die Alfred-Herrhausen-Stiftung. 

Mangelhafte Bausubstanz in den Pflegeheimen 

Die Situation in den neuen Bundesländern war im 
Jahr 1990 dadurch gekennzeichnet, dass nahezu der 
gesamte Bestand an Pflegeplätzen (rund 85.000) auf 
Grundlage der Bedarfszahlen bis zum Jahre 2002 ent-
weder neu gebaut oder von Grund auf saniert werden 
musste. Die meisten Pflegeplätze waren in Häusern 
untergebracht, deren Bausubstanz und Ausstattung 
praktisch unbrauchbar oder zumindest stark sanie-
rungsbedürftig war. Ein Aufschub dieser notwendigen 
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Investitionen war nicht möglich, denn der Bestand an 
Pflegeplätzen erfüllte in den wenigsten Fällen die  
Kriterien der Heimmindestbauverordnung oder der 
Betrieb erforderte einen solch hohen Personalauf-
wand, dass ein Neubau schon aus wirtschaftlichen 
Überlegungen erforderlich war. 

Über drei Milliarden Euro Bundesmittel für  

ein Investitionshilfeprogramm 

Diesem Nachholbedarf hat der Bundesgesetzgeber  
im Jahr 1994 bei der Verabschiedung des Pflege-
Versicherungsgesetzes (PflegeVG) vom 26. Mai 1994 
(BGBl. I S. 1014) Rechnung getragen. Gemäß Artikel 
52 PflegeVG gewährte der Bund zeitlich befristet in 
den Jahren 1995 bis 2002 den neuen Bundesländern 
und Berlin Finanzhilfen in Höhe von jährlich 409 Mil-
lionen Euro, insgesamt also 3,272 Milliarden Euro, zur 
Förderung von Investitionen in Pflegeeinrichtungen. 
Die Finanzhilfen betrugen bis zu 80 Prozent der öffent-
lichen Förderung eines Vorhabens; die neuen Bundes-
länder und Berlin stellten sicher, dass wenigstens  
20 Prozent der öffentlichen Investitionsmittel aus 
Mitteln des Landes oder der Gemeinden bzw. Gemein-
deverbände aufgebracht wurden. Mithilfe dieses Sofort-
hilfeprogramms zur Sanierung und Modernisierung 
der Heime wurde deren Ausstattung zum Beispiel mit 
Einbettzimmern und Sanitäranlagen rasch an die 
Standards in den alten Bundesländern angepasst. 

Investitionshilfeprogramm in der Praxis  

erfolgreich umgesetzt 

Die mit dem Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) abgestimmten Investitionsprogramme der ein-
zelnen Bundesländer enthalten zum 1. Januar 2020 
insgesamt 1.025 Projekte mit einem Investitionsvolu-
men von über 4,5 Milliarden Euro (inklusive Eigenan-
teile der Länder und der Träger). 

Über 65.000 Pflegeplätze wurden dadurch neu errich-
tet. Mit der Umsetzung des Programms wurde insge-
samt eine leistungsfähige und wirtschaftliche Struk-
tur aufgebaut, die sowohl hinsichtlich der baulichen 
Gegebenheiten als auch hinsichtlich ihrer Ausstat-
tung gute Rahmenbedingungen für die Pflege und 
Betreuung bietet und damit wesentlich zur Lebens-
qualität der Bewohnerinnen und Bewohner beiträgt. 

Damit wurde der Zielsetzung des Artikels 52 Pfle-
geVG, die Qualität der pflegerischen Versorgung der 
Bevölkerung nachhaltig zu verbessern und an das 
Versorgungsniveau im übrigen Bundesgebiet anzu-
passen, vollständig entsprochen. Es handelt sich um 
ein herausragendes Beispiel für das effektive und ko -
operative Zusammenwirken von Bund und Ländern 
und ist damit Ausdruck der föderalen Solidargemein-
schaft der Bundesrepublik Deutschland. 

Bundesland Investitionsvolumen in Millionen Euro Anzahl der Projekte 

Berlin (Ost) 355 53 

Brandenburg 710 180 

Mecklenburg-Vorpommern 532 127 

Sachsen 1.479 332 

Sachsen-Anhalt 732 173 

Thüringen 710 160 

Gesamt rund 4.500 1.025 

Tabelle 11: Investitionshilfeprogramme 

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit 
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Einführung der Pflegeversicherung 

Der bedeutendste Einschnitt in der pflegerischen Ver-
sorgung war die Einführung der gesetzlichen Pflege-
versicherung im Jahr 1995 als eigenständiger Zweig 
der Sozialversicherung. Für viele Pflegebedürftige sind 
seitdem nicht nur qualitativ bessere Versorgungsmög-
lichkeiten durch professionelle ambulante und statio-
näre Einrichtungen entstanden. Die Leistungen der 
Pflegeversicherung ermöglichen es darüber hinaus 
auch, dass die meisten Pflegebedürftigen keine finan-
zielle Unterstützung Angehöriger oder der Sozialhilfe 
benötigen. 

Aktuelle Situation 

Insgesamt lebten in Deutschland Ende 2019 rund vier 
Millionen Pflegebedürftige. Davon haben  auf Basis 
der letzten nach Bundesländern differenzierten Er-
hebung der Pflegestatistik (Ende 2017)  rechnerisch 
etwas mehr als 800.000 (knapp 20 Prozent) ihren Wohn-
sitz in den neuen Ländern. Der Anteil der pflegebe-
dürftigen Menschen an der Bevölkerung beträgt in 
den neuen Ländern etwas über fünf Prozent, wäh-
rend dieser Anteil in den alten Ländern bei knapp 
vier Prozent liegt. Deutschlandweit werden etwa 79 
Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause überwiegend 
von Angehörigen, aber auch von ambulanten Pflege-
diensten gepflegt. Aufgrund der demografischen Situ-
ation ist mit einer weiteren Zunahme der pflegebe-
dürftigen Menschen insgesamt zu rechnen, wobei die 
neuen Länder von dieser Entwicklung überproportio-
nal betroffen sein werden (Durchschnittsalter neue 
Länder rund 47 Jahre, alte Länder rund 44 Jahre). Inso-
fern ist die Sicherung der pflegerischen Versorgung 
für die neuen Länder von besonderer Relevanz. Alte 
und neue Bundesländer profitieren gleichermaßen 
davon, dass die Bundesregierung die Stärkung der 
Pflege zu einem Schwerpunkt ihres Handelns in der 
vergangenen und in der aktuellen Legislaturperiode 
gemacht hat. 

Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und 

Qualitätssicherung 

Die im Zweiten Pflegestärkungsgesetz vom 21. Dezem-
ber 2015 (BGBl. I S. 2424) (PSG II) vorgenommenen 
Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch  
(SGB XI) hatten weitreichende Auswirkungen auf den 
in der sozialen Pflegeversicherung verankerten Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff, der seit Einführung der Pfle-
geversicherung im Jahr 1995 in den alten und neuen 
Ländern galt. Zum 1. Januar 2017 wurden ein neuer 
Begriff der Pflegebedürftigkeit und ein neues Begut-
achtungsinstrument eingeführt. Die begleitende wis-
senschaftliche Evaluation hat gezeigt, dass die System-
umstellung insgesamt erfolgreich verlief, besseren 
Zugang zu allen Leistungen der Pflegeversicherung 
eröffnete und im Ergebnis zu höherer Zufriedenheit 
bei den Pflegebedürftigen als in früheren Befragungen 
geführt hat. 

Mit den im PSG II vorgenommenen Änderungen 
wurde zudem eine grundlegende Reform der Quali-
tätssicherung in der Pflege initiiert. Im Auftrag der 
Pflegeselbstverwaltung entwickelten unabhängige 
wissenschaftliche Institute neue Qualitätssysteme. 
Bei dem zum 1. Oktober 2019 eingeführten neuen 
Qualitätssystem für stationäre Pflege handelt sich um 
eine beträchtliche Weiterentwicklung der internen 
Qualitätssicherung, der externen Qualitätsprüfungen 
und der Qualitätsberichterstattung. 

Konzertierte Aktion Pflege 

Im Jahr 2018 hat die Bundesregierung die Konzertierte 
Aktion Pflege (KAP) initiiert, um im gesellschaftlichen 
Konsens mit den relevanten Akteurinnen und Akteu-
ren die Arbeitsbedingungen in der Pflege bundesweit 
spürbar zu verbessern. Die KAP hat hierzu Maßnah-
men zu den Themen Ausbildung und Qualifizierung, 
Personal management, Arbeitsschutz und Gesundheits-
förderung, innovative Versorgungsansätze, Digitali-
sierung, Pflegekräfte aus dem Ausland und Entloh-
nungsbedingungen in der Pflege beschlossen. Diese 
Maßnahmen werden nach und nach von den Akteu-
rinnen und Akteuren der KAP umgesetzt und durch 
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ein begleitendes Monitoring nachgehalten. Ein erster 
Bericht zur Umsetzung wird im Jahr 2020 veröffent-
licht. In der KAP wurde vereinbart, nach Qualifika-
tion differenzierte Mindestlöhne zu entwickeln (min-
destens für Pflegefach- und Hilfskräfte) sowie die 
Differenzierung zwischen den alten und neuen Län-
dern beim Pflegemindestlohn aufzugeben. Diese Ver-
einbarung wurde zunächst im Pflegelöhneverbesse-
rungsgesetz vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1756) 
verankert, das nunmehr den erweiterten Rechtsrah-
men für die Festsetzung branchenspezifischer Min-
destarbeitsbedingungen in der Pflegebranche bildet. 
Mit der Vierten Verordnung über zwingende Arbeits-
bedingungen für die Pflegebranche vom 22. April 
2020 (veröffentlicht im Bundesanzeiger vom 28. April 
2020) wurde die Vereinbarung konkret umgesetzt. Sie 
enthält erstmalig nach der Art der Tätigkeit und der 
Qualifikation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer differenzierende Mindestentgelte, wodurch auch 
Pflegefachkräfte und Pflegekräfte mit einer mindes-
tens einjährigen Ausbildung und entsprechenden 
Tätigkeit bessergestellt werden können. Die Mindes-
tentgelte werden erhöht und in den alten und neuen 
Bundesländern bis zum 1. September 2021 sukzessive 
angeglichen. 

In der KAP haben sich der Bund und die Länder zudem 
dazu verpflichtet, gemeinsam zu beraten, wie bundes-
und landesrechtliche Vorgaben zur Personalausstattung 
in stationären Pflegeeinrichtungen zukünftig aufein-
ander abgestimmt und gegebenenfalls harmonisiert 
werden können. Grundlage hierfür ist eine Studie zur 
einheitlichen Personalbemessung, die die Pflegeselbst-
verwaltung aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
nach § 113c SGB XI beauftragt hat. Der Endbericht 
dieser Studie wurde im Juni 2020 vorgelegt. 

Mit dem Pflegeberufegesetz (PflBG), das die Ausbildung 
in den bundesrechtlich geregelten Pflegeberufen zum 
1. Januar 2020 reformiert hat, wurden außerdem die
Pflegeberufe zukunftsgerecht weiterentwickelt, attrak-
tiver gemacht und Qualitätsverbesserungen vorge-
nommen. Die Ausbildungen in der Altenpflege, der
Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege wurden zu einer neuen 

generalistischen Pflegeausbildung mit einheitlichem 
Berufsabschluss als „Pflegefachfrau“/„Pflegefach-
mann“ zusammengeführt. Auszubildende haben 
daneben auch weiterhin die Möglichkeit, sich für 
einen gesonderten Berufsabschluss in der Altenpflege 
oder der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu 
entscheiden. Ergänzend zur beruflichen Pflegeausbil-
dung gibt es das berufsqualifizierende Pflegestudium. 

12.5  Neuere Entwicklungen durch 

Digitalisierung und Innovationen 

Verbesserung der Gesundheitsversorgung in den 

neuen Bundesländern durch Projekte der Tele-

medizin und Digitale Gesundheitsanwendungen 

Digitale Lösungen im Gesundheitssystem ermöglichen 
eine gleichmäßige und qualitätsgesicherte Versorgung 
in der Fläche. Gerade Bewohnerinnen und Bewohner 
dünn besiedelter oder strukturschwacher Gebiete, 
wie sie sich auch in den neuen Bundesländern finden 
lassen, profitieren von digitalen Lösungen im Gesund-
heitswesen, weil Spitzenmedizin unabhängig vom 
Wohnort erreichbar gemacht wird. So sollen teleme-
dizinische Anwendungen auch dabei helfen, räumliche 
Entfernungen zum Arzt zu überwinden. Deshalb wird 
der Einsatz dieser Anwendungen kontinuierlich aus-
gebaut und mit dem notwendigen rechtlichen und 
finanziellen Rahmen ausgestattet. Darüber hinaus wurde 
mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz vom 9. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2562) ein Anspruch der Versicher-
ten auf Versorgung mit Digitalen Gesundheitsanwen-
dungen im SGB V eingeführt. Damit können nun auch 
bestimmte Gesundheits-Apps bundesweit verordnet 
werden, die die medizinische Versorgung weiter vor-
anbringen. 

Eine gute medizinische Versorgung basiert im Wesent-
lichen auch auf den verfügbaren Informationen. Die 
elektronische Patientenakte, die in mehreren Ausbau-
stufen ab dem 1. Januar 2021 eingeführt wird, wird 
hier einen wesentlichen Mehrwert für die Versorgung 
entfalten. 
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Bildung, Forschung und Innovation sind Treiber des 
strukturellen Wandels und beeinflussen maßgeblich 
die Wirtschaftskraft, aber auch die Lebensqualität. 
Nach der Wiedervereinigung wurden die Strukturen 
für Bildung, Forschung und Innovation in den neuen 
Ländern grundlegend umgebaut. Die berufliche Bil-
dung wie auch die Hochschulen wurden tiefgreifend 
umstrukturiert, die außeruniversitäre Forschung voll-
ständig neu aufgestellt, Forschungskapazitäten in der 
Privatwirtschaft auf- und ausgebaut. Heute ist das 
Bildungs-, Forschungs- und Innovationssystem in 
den neuen Bundesländern einschließlich Berlin her-
vorragend aufgestellt und bildet eine wichtige Basis 
für Wohlstand und gleichwertige Lebensverhältnisse. 

13.1 Berufliche Bildung 

Das deutsche Modell der dualen Berufsbildung ist 
weltweit anerkannt. Vor 30 Jahren wurden die recht-
lichen Grundlagen dafür mit der Wiedervereinigung 
auch in den neuen Ländern eingeführt. 

Im Zuge der Wiedervereinigung übernahm die ehe-
malige DDR im Juli 1990 das Berufsbildungsgesetz und 
die Handwerksordnung der Bundesrepublik. Begüns-
tigt wurde dieser Prozess durch die strukturellen Ähn-
lichkeiten der beruflichen Bildung in der ehemaligen 
DDR und der Bundesrepublik, beispielsweise hinsicht-
lich der Unterteilung von berufspraktischem und 
theoretischem Lernen in der Ausbildung.52 Trotz die-
ser guten Vorbedingungen wurden schnell auch die 
Herausforderungen sichtbar: So mussten zeitnah neue 
Rechtsvorschriften, neue Ausbildungsordnungen und 
Rahmenlehrpläne durch das Ausbildungspersonal 
umgesetzt werden. Um diese enormen Veränderun-
gen zu unterstützen, startete der Bund ab 1990 meh-
rere Förderprogramme53, bei denen die Begleitung 
des Ausbildungspersonals im Vordergrund stand. 

Neben der Aufgabe, das Ausbildungspersonal mit den 
Spezifika des Systems der dualen Berufsbildung der 
alten Länder vertraut zu machen, bestand eine andere 
Herausforderung in der Organisation der beruflichen 
Erstausbildung, die in der ehemaligen DDR weithin in 
Kombinats- und Großbetrieben organisiert war. Als diese 
Wirtschaftsstruktur Anfang der 1990er Jahre einbrach, 
ging auch ein Großteil der Ausbildungskapazitäten 
verloren. Hinzu kam die demografische Entwicklung: 
In den 1990er Jahren drängten in den neuen Ländern 
geburtenstarke Jahrgänge auf den Ausbildungsmarkt.54 

Dieser konnte die Nachfrage nicht aus eigener Kraft 
befriedigen. 

Deshalb stellte die Stärkung der Ausbildungsleistung 
nach der Wiedervereinigung ein zentrales Ziel der 
Berufsbildungspolitik des Bundes dar. Bereits 1991/1992 
legte die Bundesregierung ein Programm zur Förde-
rung betrieblicher Ausbildungsplätze in privaten Klein-
betrieben auf. Daneben traten Aktivitäten zur Förde-
rung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze. Auch die 
neuen Länder selbst starteten eigene Förderinitiativen. 

Von den Erfahrungen der Ausbildungsstrukturpro-
gramme wie beispielsweise „STARegio“, „RegioKom“ 
und „Ausbildungsplatzentwickler OST“ konnte schließ-
lich bundesweit profitiert werden. Dies gilt insbeson-
dere für die Förderung von „unversorgten“ Jugendlichen 
ohne Ausbildungsplatz. Gebündelt wurden die Erfah-
rungen im bundesweiten Programm „JOBSTARTER“.55 

Mit diesem Programm hat die Bundesregierung seit-
her auf die wechselnden Herausforderungen der be -
ruflichen Bildung reagiert und mittlerweile über  
400 themen- und branchenorientierte Projekte in 
allen Regionen Deutschlands gefördert. 

Eine wichtige Bedeutung für die Ausbildungsleistung 
in den neuen Ländern erlangte darüber hinaus die 
vielfältige Struktur an Bildungsträgern, die sich nach 

Kapitel 13 – Bildung, Hochschul- und 
Forschungslandschaft 

52 Vgl. Herkner, Volkmar: Berufsbildung von der deutschen Teilung bis zur Einheit  gemeinsame Wurzeln, verschiedene Wege, BWP 05/2015, S. 16. 

53 1990: „Förderung des Personals der berufichen Bildung in den neuen Ländern“; 1992: „Personalqualifzierung in Ostdeutschland“ (PQO). 

54 Vgl. Grünert, Holle: Berufsausbildung Ost unter neuen Vorzeichen, BWP 05/2015, S. 27. 

55 Vgl. Albrecht, Günter; Zinke, Gert: Der Transformationsprozess der Berufsausbildung in Ostdeutschland; BWP 3/2013, 27. 
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der Wiedervereinigung herausbildete. Hierzu zählten 
insbesondere die überbetrieblichen Berufsbildungs-
stätten (ÜBS), die mit Förderung des Bundes schon 
früh wichtige Impulse für den Ausbildungsmarkt in 
den neuen Bundesländern setzten. Als Partner der 
dualen Berufsausbildung, aber auch der beruflichen 
Fort- und Weiterbildung, sind die ÜBS eine wesentliche 
Säule des Berufsbildungssystems in Deutschland. 
Mit der von ihnen angebotenen überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung (ÜLU) bzw. überbetrieblich 
ergänzenden Ausbildung (ÜBA) werden einerseits die 
berufliche Grundbildung unterstützt und andererseits 
innerbetriebliche Spezialisierungen ausgeglichen. 
Ausbildungsbetrieben wird dadurch ein unterstützen-
des Angebot zur Gewährleistung der Aus- und Weiter-
bildung unterbreitet. 

Seitens des Bundes wurden seit 1990 Fördermittel in 
Höhe von 2,5 Milliarden Euro zum Ausbau von ÜBS 
im gesamten Bundesgebiet und davon mit rund einer 
Milliarde Euro über 40 Prozent in den neuen Ländern 
zur Verfügung gestellt, die dazu beitragen, die Ausbil-
dungsfähigkeit von dortigen Ausbildungsbetrieben 
sowie eine leistungsstarke Qualifizierung ihrer Fach-
kräfte sicherzustellen. Hinzu kommen die Beiträge des 
jeweiligen Landes sowie der Wirtschaft. Noch heute 
profitieren die ÜBS in den neuen Ländern bei den 
Investitionen des Bundes von einem erhöhten Förder-
satz für strukturschwache Regionen, der eine Bereit-
stellung von nicht nur maximal 45 Prozent, sondern 
bis zu 60 Prozent Bundesmitteln für förderfähige Aus-
gaben von Modernisierungsvorhaben ermöglicht. 

Um sich weiterführend im Bildungsmarkt behaupten 
zu können und gleichzeitig auch der Funktion der für 
ÜBS typischen Technologietransferstelle gerecht zu 
werden, wurde der Schritt hin zur Weiterentwicklung 
der ÜBS zum Kompetenzzentrum vollzogen. Diese 
qualitative Weiterentwicklung ausgewählter ÜBS för-
dert der Bund seit Anfang der 2000er Jahre. Von den 
insgesamt 70 ÜBS, die seitdem durch den Bund geför-
dert wurden, um sich zum Kompetenzzentrum weiter-
zuentwickeln, befinden sich 13 in den neuen Ländern. 

Bis heute obliegt es den ÜBS, ihre Angebote kontinu-
ierlich an aktuelle technische oder auch ökonomische 
Entwicklungen anzupassen. Der Bund unterstützt die 
ÜBS seit 2016 mit Förderungen für digitale Ausstattung 
und Kompetenzbildung dabei, den durch die Digitali-
sierung veränderten Anforderungen zu begegnen. Die 
neuen Länder haben bisher überproportional davon 
profitiert. 

30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist das duale Mo -
dell auch in den neuen Ländern fest verankert. Heraus-
forderungen für die berufliche Bildung bestehen fort, 
haben sich aber zwischen den alten und neuen Bundes-
ländern angeglichen. Auch in der aktuellen Legislatur-
periode hat die Bundesregierung einen Schwerpunkt 
darauf gelegt, die berufliche Bildung in Deutschland 
weiter zu stärken. Zum 1. Januar 2020 hat sie das Berufs-
bildungsgesetz, die Grundlage der dualen Berufsbil-
dung, modernisiert und zum 1. August 2020 das Auf-
stiegs-BAföG in seinen Leistungen spürbar verbessert. 

Die Bundesregierung schafft damit auch für die Zukunft 
die richtigen Bedingungen, damit alle jungen Menschen 
ihre Talente entfalten können und die Wirtschaft wei-
terhin auf hochqualifizierte Fachkräfte bauen kann. 

13.2  Entwicklung der Hochschul-

landschaft 

Studium und Lehre in den neuen Flächenländern 

Die Hochschulen in den neuen Ländern haben seit 
der Wiedervereinigung deutlich an Attraktivität ge -
wonnen  für Studierende aus der gesamten Bundes-
republik und auch aus dem Ausland. Nicht nur Städte 
wie Dresden, Leipzig oder Greifswald, sondern auch 
kleinere Hochschulstandorte haben viel zu bieten 
das zeigt sich deutlich im Anstieg der Studierenden-
zahlen: In Brandenburg hat sich die Studierendenzahl 
zwischen 1996 und 2017 mehr als verdoppelt (von 
22.000 auf 49.000); in Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen-Anhalt sind die Zahlen ebenfalls fast auf das 
Doppelte gestiegen (MV: von 20.000 auf 39.000; ST 
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von 29.000 auf 55.000); auch Sachsen und Thüringen 
verzeichneten im Beobachtungszeitraum deutliche 
Zuwächse.56 

Dieser starke Zuwachs erfolgte überwiegend von Mitte 
der 1990er Jahre bis Mitte der 2000er Jahre. Für die 
Jahre danach wurde den neuen Flächenländern ein 
demografisch bedingter starker Rückgang der Studie-
rendenzahlen prognostiziert. Der Hochschulpakt 2020, 
den Bund und Länder im Jahr 2007 vereinbarten, sollte 
an dieser Stelle gegensteuern. In den neuen Ländern 
wurde  anders als in den alten Ländern  nicht nur 
die Aufnahme zusätzlicher Studienanfängerinnen und 
-anfänger mit Mitteln des Hochschulpakts prämiert,
sondern bereits der Erhalt der Studienplätze. Insge-
samt fließen über die Gesamtlaufzeit (2007 2023)
rund 2,5 Milliarden Euro aus dem Hochschulpakt in
die neuen Bundesländer. Und der Hochschulpakt
wirkt: Die Studienanfängerzahlen konnten auf dem
Stand des Ausgangsjahrs 2005 gehalten werden, sind
sogar noch leicht gestiegen.57 

Weniger örtliche Zulassungsbeschränkungen, bessere 
Betreuungsrelationen als in den alten Bundesländern 
und insgesamt gute Studienbedingungen haben zur 
Attraktivität der Hochschulen in den neuen Ländern 
beigetragen.58 Dadurch konnten sie viele Studienbe-
rechtigte aus anderen Bundesländern und dem Aus-
land anziehen: Von 1999 bis 2019 hat sich die Zahl der 
sogenannten Bildungsausländer, die ihre Hochschul-
zugangsberechtigung im Ausland erworben haben, in 
den neuen Ländern nahezu vervierfacht, ausgehend 
von knapp 11.000 auf etwa 41.000.59 

Im Rahmen des Qualitätspakts Lehre, der 2010 von 
Bund und Ländern geschlossen wurde, hat sich bereits 
gezeigt, dass Hochschulen in den alten und in den 
neuen Bundesländern gleichermaßen innovativ und 
erfolgreich in der Durchführung ihrer Maßnahmen 

sind. Eines der vielen guten Beispiele dafür ist die 
hochschultypübergreifende Lehrkooperation zwischen 
der Friedrich-Schiller-Universität und der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften an der Ernst-Abbe-
Hochschule Jena, die deutschlandweit bisher nahezu 
einzigartig ist. Einrichtung und Betrieb eines „Skills 
Lab“ im Bereich „Medizin  Gesundheit und Pflege“ 
ermöglichen es, hochschultypübergreifende, praxis-
orientierte und interprofessionelle Lehre anzubieten. 

Hochschulen und Studierende sind ein wichtiger Anker-
punkt für die zukünftige Entwicklung einer Region. 
Deshalb begrüßt die Bundesregierung die Anstren-
gungen der Hochschulen, Studierende aus anderen 
Ländern und auch international zu akquirieren. Im 
Rahmen des „Zukunftsvertrages Studium und Lehre 
stärken“  dem Nachfolgevertrag des Hochschulpakts 
2020  gilt es ab 2021, die Studienkapazitäten bedarfs-
gerecht zu erhalten und die Qualität von Studium 
und Lehre zu verbessern. 

Forschung an Hochschulen in den neuen 

Bundesländern 

An den Hochschulen in der ehemaligen DDR spielte 
die unabhängige Forschung im internationalen Ver-
gleich eine sehr geringe Rolle. 30 Jahre nach der Wie-
dervereinigung haben die Hochschulen der neuen 
Länder ihren Platz in der gesamtdeutschen Wissen-
schaftslandschaft gefunden und auch an internatio-
naler Sichtbarkeit gewonnen. 

Viele Hochschulen sind an ihren Standorten ein wich-
tiger Arbeitgeber und nehmen eine Rolle als Inno-
vationsmotor ein, der weit in die jeweilige Region  
ausstrahlt. Ende 2019 attestierte der „Ländercheck 
Innovationsmotor Hochschule“ des Stifterverbands 
und der Heinz-Nixdorf-Stiftung Sachsens Hochschu-
len, am innovativsten in der Bundesrepublik zu sein.60 

56 Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 

57 Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 

58 Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 „Bildung und Kultur“, Reihe 4.3.1 „Nichtmonetäre hochschulstatistische Kennzahlen“. 

59 Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 

60 www.stifterverband.org/medien/laendercheck-innovationsmotor-hochschule (zuletzt abgerufen am 19. August 2020). 
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Auch die Hochschulen in Thüringen und Sachsen-
Anhalt überzeugten in der Studie. Der Stifterverband 
bewertete die Innovationsstärke der Hochschulen  
u.a. aufgrund der Fähigkeit, staatliche Fördergelder
für Innovationen sowie Drittmittel aus der Wirtschaft
einzuwerben, der Zahl von Patenten, gemeinsamen
Publikationen mit Unternehmen sowie Ausgründun-
gen. Die hohe Bedeutung von Ausgründungen hat
auch die Expertenkommission Forschung und Inno-
vation (EFI) in ihrem diesjährigen Gutachten betont.
Im Jahr 2017 erfolgten 25 Prozent der bundesweiten
Ausgründungen an Hochschulen in den neuen Län-
dern einschließlich Berlin.61 

Nicht nur im Bereich anwendungsorientierte For-
schung und Transfer, sondern auch bei exzellenter 
Forschung ist die Leistungsfähigkeit der Hochschulen 
der neuen Länder deutlich gestiegen. Die Technische 
Universität (TU) Dresden wird seit November 2019  
im Rahmen der Exzellenzstrategie als Exzellenzuni-
versität gefördert. Auch die Humboldt-Universität (HU) 
konnte sich im Berliner Exzellenzverbund gemein-
sam mit der Freien und der Technischen Universität 
durchsetzen. Sowohl die TU Dresden als auch die HU 
Berlin waren seit 2012 bereits mit ihren Zukunftskon-
zepten im Rahmen der Exzellenzinitiative gefördert 
worden. 

Auch an anderen Standorten hat sich Spitzenforschung 
etabliert. Beispielsweise hat sich die Universität Greifs -
wald  eine der ältesten Universitäten Deutschlands 
internationale Reputation auf innovativen Feldern 
der medizinischen Forschung erworben. Hierzu zählt 
unter anderem der Bereich der funktionellen Genom-
forschung, deren Anfänge in Greifswald bis in die 
1980er Jahre zurückgehen. Erforscht wird die Gesamt-
heit der Gene und Proteine eines Lebewesens, mit dem 
Ziel, einen Schlüssel zur Bekämpfung von Krankheiten 
zu finden. Dies erfordert die Zusammenarbeit vieler 
Disziplinen. Seit 2004 arbeiten Mikrobiologen, Infek-
tionsforscher, Genom- und Proteomforscher sowie 
Bioinformatiker im interdisziplinären Zentrum  
„FunGene“ eng zusammen. Auf- und Ausbau hat der 

Bund mit rund 52 Millionen Euro gefördert  ent-
standen ist das modernste Zentrum für Genomfor-
schung in Europa. 

Neben den Universitäten sind in vielen Regionen 
Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften (FH/HAW) wichtige Ideengeber für die 
regionale Wirtschaft. Ein besonderes Erfolgsbeispiel 
für die Entwicklungen von FH/HAW in den neuen 
Ländern stellt der Transferverbund „Saxony5“ dar, der 
seit 2018 für fünf Jahre im Rahmen des Bund-Länder-
Programms „Innovative Hochschule“ gefördert wird. 
Die sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften (HAW) in Dresden, Leipzig, Mittweida, Zittau/ 
Görlitz und Zwickau haben sich das gemeinsame Ziel 
gesetzt, den Transfer von Ideen, Wissen und Techno-
logien in die Anwendung zu verbessern. In sogenann-
ten Co-Creation Labs arbeiten die Verbundhochschu-
len und ihre Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft 
fachübergreifend zu verschiedenen markt- oder ge -
sellschaftsrelevanten Top-Themen (zum Beispiel ver-
netzte Mobilität, Oberflächentechnik oder Versorgungs-
infrastruktur) zusammen. Gemeinsam entwickeln sie 
Problemlösungen und neue Ansätze. Insbesondere 
gegenüber der regionalen Wirtschaft tritt der Verbund 
so als Systemanbieter auf und bildet einen Zukunfts-
motor für ganz Sachsen. 

13.3  Entwicklung der außeruniversi-

tären Forschungslandschaft 

Die vier großen Forschungsorganisationen Hermann 
von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungs-
zentren e.V. (Helmholtz-Gemeinschaft, HGF), Max-
Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 
e.V. (MPG), Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung
der angewandten Forschung e.V. (FhG) und Wissen-
schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.
(Leibniz-Gemeinschaft) tragen  ebenso wie in den
alten Ländern  30 Jahre nach der Wiedervereinigung
eine leistungsstarke außeruniversitäre Forschungs-
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